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Begründung zum Bebauungsplan ,12181 . Änderung 

A Plangebiet 

A 1 Lage, Entwicklung und Zustand 

Das Plangebiet liegt in Breme.n Nord im Stadtteil Vegesack. Direkt an das Plangebiet 
grenzt westlich der historische Vegesacker Museumshafen . an. Im Norden liegen der 
Vegesacker Bahnhof sowie die Friedrich-Klippert-Straße. In Richtung Süden erstreckt 
sich das Plahgebiet bis zur Weser und Lesum. Das Plangebiet grenzt .an die Ortsmitte 
Vegesacks an, die sich westlich des Plangebietes erstreckt. Es weist eine Größe von ca. 
6, 1 ha a·uf. · 

Das Plangebiet blickt auf eine über hundertjährige Geschichte als Werft- und Industrie­
standort zurück. Nach Aufgabe dieser Nutzung lag das Areal bis Ende der 1990er brach, 
bis zu Beginn der 2000er Jahre eine bauliche Neuentwicklung begann. Der Großteil der. 
Bestaridsgebäude wurde in deren Folge abgerissen. 

. . . 

Aus der Zeit als Werftstandort blieben lediglich im südlichen Plangebiet das Verwaltungs­
gebäude der Lürssen Werft und ein unter Denkmalschutz stehender Speicher der ehe­
maligen Lange-Werft aus dem 19: Jahrhundert erhalten. Der historische Speicher wurde 
saniert, umgebaut und beherbergt heute neben Büros u.a. das Vegesacker Geschichten­
haus. Zur Erschließung des Gebietes wurde eine neue Straße (,;Zum Alten Speicher") 
gebaut, deren öffentliGhe Widmung aber bis heute formal noch nicht erfolgt ist. 

Wesentlicher Bestandteil der damaligen baulichen Entwicklung war der Bau des Ein­
kaufszentrums „Haven Höövt". Mit dem Bau .eines Einkaufszentrums wurde das Ziel ver­
folgt,,,( ... ) das Mittelzentrum Vegesack zu erhalten und in seiner Bedeutung zu stärken". 1 

' ' 

. Das Einkawfszentrum wurde im Jahre 2003 eröffnet. Es setzt sich aus.zwei großflächigen 
Gebäudekörpern (Bauteil B - entlang des Hafenbeckens, Bauteil D - entlang der Lesum, 
hinter der Wohnanlage „Vier Deichgrafen") zusammen, die mit einer Brücke über die öf­
fentliche Straße "Zum Alten Speicher" verbunden wurden. Ein nur anfangs projektierter 

. Bauteil A s.owie der dritte Baukörper für ein Kino (Bauteil C) wurden nicht realisiert (vgl. 
Abbildung 1) . 

. Die Einzelhandelsnutzung erstreckte sich im Wesentlichen auf das Erdgeschoss und das 
erste Obergeschoss der Bauteile B + D. Im .zweiten OG wurden ein Fitnesscenter und 
weitere Dienstleistungen untergebracht. Ein umfangreiches Parkplatzangebot stand in 
dem dreigeschossigen Parkhaus (UG, 1. l!nd 2. OG) in baulicher Einheit mit dem Bauteil 
D zur Verfügung. 

Zusätzlich zum Einkaufszentrum Haven Höövt wurden im Zuge der Neuentwicklung noch 
einige kleinere Gebäude im Plangebiet errichtet, die heute gewerblich, kulturell und gast- . 
ronomisch genutzt werden. Am südlichen Ende des Plangebietes wurde als touristische 
Attraktion der Liegeplatz des SchulsGhiffes Deutschland geschaffen. 

Das Einkaufszentrum konnte sich trotz seiner Größenordnung nicht als überregionaler 
Einkaufsstandort etablieren. Ab dem Jahre 2012 befand sich das Einkaufszentrum in ei~ 
nem Insolvenzverfahren : Die Bestandsimmobilie weist heute stadträumllche und archi­
tektonische Defizite auf. Mitte 2017 wurde das Objekt „Haven Höövt" an einen institutio­
nellen Anleger weiterveräußert . Die von der Eigentümerin beauftragte Haven Höövt Pro­
jektentwicklungsgesellschaft mbH beabsichtigt, das Areal mit einer Schwerpunktnutzung 
„Wohnen" in den Baufeldern B und C sowie einem neu konzipi,erten Einkaufszentrum im 
Bauteil D als urbanes, nutzungsgemischtes Quartier zu revitalisieren. 

1 Begründung zum Bebauungsplan 1218, S. 14 
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Übersichtsplan zur 1.Änderung 
des Bebauungsplanes 1218 

Abbildung 1: Übersichtspian zur 1. Änderung mit den Bauteilen B, C und D (Quelle : Bauamt Bremen-Nord) 

Abbildung 2: Luftbild des Plangebietes mit Umgebung (Quelle: Die Senatorin für Klimaschutz, Umwe_lt, Mo­
bilit_ät, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Geo Information, Referat 66, durch A+S bearbeitet) 

Das Plangebiet ist heute fast vollständig bebaut und versiegelt. Nur das Baufeld C öst­
lich des Vegesacker Geschichtenhauses wurde bisher noch nicht bebaut und liegt 
brach . Im Oktober 2018 wurde der Abriss der Verbindungsbrücke durchgeführt. Das 

· Bauteil D wurde umgebaut und wurde an die heutigen Anforderungen eines modernen 
und attraktiven Einkaufszentrums angepasst. 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

A 2 Geltendes Planungsrecht 

Der Planbereich ist im Flächennutzungsplan Bremen als „Gemischte Baufläche" sowie 
als zentraler VersorgUngsbereich (rot gestrichelte Linie) dargestellt (vgl. Abbildung 3). 

Es ist beabsichtigt im Rahmen der 1. Änderung für einen Teilbereich. des Plangebietes 
ein „Urbanes Gebiet" nach § 6a BauNVO und für den Teilbereich des Bauteils D ein 
sonstiges Sondergebiet „Einkaufszentrum" gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO festzusetzen . 
. . · ' , 

Abbildung 3: Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes im Bereich der 1. Änderung (schwarz 
gepunktete Linie) (Quelle: bie Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Woh­
nungsbau, Geo Information, Referat 66, durch A+S bearbeitet) 

Die Festsetzung eines · Urbanen Gebietes wird aus der Darstellung „Gemischte Bauflä­
che" des Fiächennutzungsplans entwickelt, so dass dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 
Abs . 2 Baü_GB Rechnung getragen wird. 

Die parallel zum Bebauurigsplanverfahren begonnene 13. Änderung des Flächennut­
zungsplanes, die eine Änderung der Darstellung „Gemischte Baufläche" in ein Sonder­
gebiet „Einzelhandel" zum Ziel hatte, wird nicht mehr für erforderlich gehalten, da in ei­
nem Zentralen Versorgungsbereich aus der Darstellung „Gemischte Baufläche" ein 

. ,,SonstigE:ls Sondergebiet" im Sinne des§ 8 Abs.·2 BauGB entwickelt werden kann. Das 
Verfahren zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans wurde daher eingestellt. 

Für das Plangebiet gelten die Festsetzungen des Bebauungsplans 1218 (vgl. Abbildung 
4). Dieser ist seit 1999 rechtskräftig und setzt als Art der baulichen Nutzung mehrere 
Kerngebiete (MK) fest. Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung von 
Geschossigkeit, maximalen .Gebäudehöhen sowie einer Grundflächenzahl geregelt. 

Die Erschließungsstraße „Zum Alten Speicher" ist als öffentliche Straßenverkehrsfläche 
mit begleitendem. Grünstreifen (Baumreihe) festgesetzt. Die öffentlichen Freiflächen sind 
als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Fußgängerbereiche" festgesetzt. In­
nerhalb dieser Flächen sind der denkmalgeschützte Speicher sowie das bestehende Ab-
wasserbehandlungsbecken festgesetzt. · 
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Abbildung 4: Ursprungsbebauungsplan Nr. 1218 - Plangebiet der 1. Änderung rot gestrichelte Linie 
(Quelle : Bauamt Bremen Nord, bearbeitet durch A+S) · 

B Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit 
Wie unter A 1 bereits dargestellt , ist das ehemalige Einkaufszentrum „Haven Höövt" seit 
Jahren mit einer negativen Entwicklung konfrontiert . Die Leerstandsquote der. Ladenbe -:­
triebe hat sich stetig erhöht. Aus heutiger Sicht ist festzustellen , dass das Projekt nicht 
zur erwünschten Stärkung des Mittelzentrums Vegesack sowie zur Vitalisierung des Be­
reiches um den Vegesacker Bahnhof und den historischen Hafen beitragen konrite. Das 
großmaßstäbliche Vo.lumen des Gebäudekomplexes bildet eher eine Barriere zum Vege­
sacker Hafen und zur Uferkante der Lesum und der Weser , so dass die stadträumlich · 
attraktiven Lagen nicht eingebunden sind. 

Mit der Neukonzeption des Einkaufszentrums , konzentrierter auf kleinerer Fläche, und 
· der Entwicklung eines neuen Stadtquartieres bietet sich die Chance , das Plangebi~t zu 
einem attrakt iven und lebendigen Teil der Vegesacker Ortsmitte zu entwickeln und .städ­
tebaulich neu zu strukturieren . Um die städtebauliche Neukonzeption umsetzen zu kön­
nen, besteht das städtebauliche Erfordernis gemäß§ 1 Abs . 3 BauGB, den bestehenden 
Bebauungsplan zu ändern und neues Plarirecht zu schaffen. 

Mit der Planung werden die nachfolgenden Ziele verfolgt: 

Sicherung derstädtebaulichen Ordnung im Rahmen einer Neustrukturierung und Revita­
lisierung des Haven Höövt-Areals sowie der südlich angrenzenden Areale unter Berück­
sichtigung folgender Rahmenbedingungen: 

• Berücksichtigung der Belange des Generalplanes Küstenschutz, d.h. Herstel ­
lung eines öffentlichen Hochwasserschutzes (HWS) . in Übernahme _ und Er­
_tüchtigung des privaten HWS-Bestandes im Bereich des ehemaligen Ein-
kaufszentrums „Haven Höövt", · 

• Städtebauliche Neuordnung der Baufelder B + C einschließlich des Umfeldes 
auf Grundlage eines vorauslaufenden konkurrierenden Verfahrens zur Ent-

. wurfsqualifizierung , · 
• Schaffung von zusätzlichem Wohnraum unter anteiliger Berücksichtigung der 

örtlichen Wohnraumförderung , 
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Begründung zum Bebauungsplan 12181. Änderung 

• Konzentration und nachhaltige Sicherung der Einzelhandelsnutzung mit brei­
tem Sortimentsangebot im Bauteil D unter Beibehaltung der Obergrenze von 
niax. 11.500 qm Verkaufsfläche und Nachweis der Verträglichkeit innerhalb 
des zentralen Versorgungsbereiches Vegesack, der Zentren innerhalb Bre­
men-Nord sowie der Umlandzentren, 

• · Qualifizierte Prüfung und Entwicklung der umgebenden öffentlichen Raumge-
staltung, 

• Sicherung der Planungsziele und einer zeitlich-qualitativ integralen Entwick-
lung mittels eines städtebaulichen Vertrages mit der Eig.entümeriri/lnvestoriri. 

Planungswettbewerb uhd städtebauliches Konzept 

lni Vorwege des Bauleitplanverfahrens der 1: Änderung wurde für das Plang-ebiet 
·(Schwerpunkt Bauteile B+C) im ersten Halbjahr 2018 ein kooperativer städtebc;iulicher 
Planungswettbewerb nach der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW) durchgeführt, 
welchen das Büro Wirth Architekten aus Bremen für sich entscheiden _konnte. 

Abbildung 5: Lageplan des Siegerentwurfes (Quelle: Wirth Architekten Bremen, Stand: Juni 2018) 

Der Siegerentwurf sieht eine, gegenüber dem heutigen großflächigen Gebäude kleintei­
ligere, aber dennoch dichte Bebauung vor, die sich in ihrer städtebaulichen _Struktur und 
Maßstäblichkeit an der histörlschen BebauurigsstruktUr der VegesackerOrtsmitte orien­
tiert. In der Architektursprache finden sich Anlehnungen an die Geschichte de_s Ortes als 
Werft- und Industriestandort, der von zahlreichen Fabrikgebäuden geprägt war. 

. . ,. . . 

In zentraler und sehr gut angebundener Lage soll sich unter Einbeziehung der vorhan­
denen Nutzungen ein neues, nutzungsgemischtes Wohn- und Arbeitsquartier mit ergän­
zenden gastronomischen und kulturellen Nutzungen entwickeln; welches durch seine 
Durchlässigkeit und kompakte Kleinteiligkeit wieder eine stärkere Anbindung der Vege­
sacker Fußgängerzone und des Bahnhofsvorplatzes an den Vegesacker Hafen und die 
Lesum bzw. die Weser erlaubt. Punktuelle und kleinteilige Einzelhandelsnutzungen sol­
len zu einer weiteren Belebung beitragen und als Trittstein und Verbindung zum neuen 
Einkaufszentrum im Bauteil D fungieren . · · 

Eine städtebauiiche Dominante als Auftakt (MU 1.1 bis 5 Geschosse) sowie ein weiterer, 
mittiger Hochpunkt im neuen Stadtquartier (MU 1.6 bis 9 Geschosse) gegenüber den 
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Begründung zum Bebauungsplan 12181 .Änderung 

übrigen Gebäuden mit 3 - 4 Geschossen (MU 1.2 - 1.5) bilden eine bewegte Silhouette, 
die mit ihren zahlreichen Versprüngen der Geschossigkeit auch innerhalb der einzelnen 
Gebäude, die Vielfalt des neuen urbanen Quartiers nach außen verdeutlicht. Der städti­
sche Bereich am Hafen Vegesack war bereits ab dem 19. Jhd. durch eine solche hete­
rogene Höhenlinie geprägt, die im Siegerentwurf mit heutigen architektonischen Mitteln 
weiterentwickeltwird . Derzeit dominieren das ehemalige Einkaufszentrum „Haven Höövt" 
sowie die Grohner Düne die Stadtsilhouette. Mit dem neuen Stadtquartier zeigt sich auch 
hinsichtlich seiner differenzierten Höhenentwicklung eine moderne urbane Entwicklung, 
die die historischen Proportionen zitiert, ohne diese nachzubauen . 

Der Wettbewerbsentwurf sieht im Süden des Stadtquartiers gegenüber dem unter 
Denkmalschutz stehenden historischen Hafenspeicher das sogenannte packhaus" vor 
(MU 1.6). Zu diesem städtebaulichen Hochpurikt wird gegenüber dem denkmalge­
schützten Speicher durch das vorgelagerte und ebenfalls höherliegende, 2-geschossig 
geplante sog. ,,Loggerhaus" vermittelt. Der alte Speicher selbst, der über weit~ Teile 
seiner Bestandszeit als Funktionsgebäude eingebaut und kaum wahrnehmbar war, 
bleibt weiterhin freigestellt und bekommt im Vergleich zur Planfestsetzung aus dem 
Jahr 1999 des bisherigen Haven Höövt einen ihn umgebenden, raumbildenden Rah­
men aus den giebelständigen neuen Quartiershäusern , deren Fassadengestaltung aus 
den historischen Backsteinbauten und der alten Hafenmauer abgeleitet wurde. Der frei­
stehende alte Speicher mit vorgelagerter großer Platzfläche bleibt weiterhin ein wichti-' 
ger Bestandteil der Maritimen Meile, die sich über die Hafenbrücke nach Alt Vegesack 
fortsetzt. , 

Die zukünftige Lage des Packhauses wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
verändert. In Abwägung der denkmalschutzrechtlichen Belange und in Abstimmung zwi­
schen dem Landesamt für Denkmalpflege undden Architekten des Siegerentwurfs sowie 
den Projektentwicklern wurde eine Drehung des Baukörpers nach Nordwesten verein­
bart. Dadurch soll die Silhouette des alten Speichers möglichst frei erkennbar bleiben. 
Als besonders wichtig wurde dabei die Perspektive aus Alt-Vegesack bewertet. Um die 
Silhouette des Speichers in dieser Blickrichtung lesbar zu machen, soll im Hintergrund 
des Speichers nur ein schmaler Bereich des Packhauses sichtbar sein. Die Grundrissflä­
che des Baufeldes MU 1.6 wurde daher derart angepasst , dass die Giebelseite des 
„Packhauses" neben dem Speicher erscheint. Auf diese Weise soll die Wahrnehmbarkeit 
tmd WirkUng des Denkmals gestärkt werden und gleichzeitig die städtebauliche Domi­
nante des Packhauses im Rahmen des Siegerentwurfs erhalten bleiben. 

Um insbesondere die Qualität der Architektur des „Packhauses" zu sichern und um die 
Belange des Denkmalschutzes zu berücksichtigen, wird im städtebaulichen Vertrag mit 
der Eigentümerin vereinbart, dass die weiterführende Hochbauplanung im Gestaltungs­
gremium abzustimmen ist 

Die quartiersinterne fußläufige Erschließung des neuen Stadtquartiers führt auf den 
denkmalgeschützten Speicher zu, formuliert aber bewusst keirie dem Stadtgrundriss 
Vegesacks fremde Axialität ein. Die Sichtbeziehung entlang der Straße „Zum Alten 
Speicher" bildet dementsprechend einen weiteren Ausblick nach historischem Vorbild . 
auf das Schulschiff Deutschland . Insgesamt ergibt sich daraus ein bewusster Umgang 
mit dem denkmalgeschützten Bestandsgebäude sowie der Umgebung. 

Deutlich wird mit diesem Vorhaben auch das Ziel einer weiteren Urbanisierung des Bre­
mer Nordens unterBeachtung der identitätsprägenden Spannung zwischen Naturraum . 
und Stadt, die im Bremer Norden an vielen Stellen sichtbar ist. Dazu zählen eine ver­
trägliche Verdichtung und städtische Qualifizierung der zentralen Ortsmitten, wie Vege­
sack dies am Hafen unbestritten ist, um einerseits städtische Angebote machen zu kön­
nen und andererseits an geeigneten Orten, die Qualität des naturgeprägten Raumes 
stärken zu können. 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

Erforderlichkeit der Planänderung 

Der überarbeitete Wettbewerbsentwurf dient als Grundlage für die Festsetzungen der 
1. Änderung des Bebauungsplans 1218. Die städtebauliche Zielsetzung kann nur durch 
eine Änderung des Ursprungsbebauungsplanes 1218 erreicht werden: So ist es unter 
anderem erforderlich, die Art der baulichen Nutzung zu ändern, um die Entwicklung ei­
nes nutzungsgemischten Quartieres umsetzen zu können . und langfristig zu sichern . 

Eine weitere Erforderlichkeit für die Aufstellung der 1. Änderung ergibt sich aus den bis­
herigen Festsetzungen zum Einzelhandel. Auch wenn mit der baulichen Entwicklung eine 
stärkere Nutzungsmischung des Plangebietes erfolgen und dabei die ursprüngliche Ein­
zelhandelsnutzung räumlich konzentriert werden soll, ist es für das Mittelzentrum Vege­
sack von großer Bedeutung, diesen Einzelhandelsstandort im zentralen Versorgungsbe­
reich langfristig zu erhalten und zu stärken. 

Vor allem für Angebote in Form von großflächigem Einzelhandel, wie z.B. einem Elektro­
fachmarkt, dessen Ansiedlungsversuche im übrigen Bereich der Fußgängerzone bislang 
erfolglos blieben, kann das revitalisierte Einkaufszentrum die Angebotsstruktur Vege-
sacks ergänzen. · 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan 1218 (Ursprungsplan) weist hinsichtlich der Fest­
setzung von „ca. 11.500 qm Verkaufsfläche" als Obergrenze für die Einzelhandelsnut­
zung (bezogen auf alle als Kerngebiet festgesetzten Baugebiete) eine aus heutiger Sicht 
aufzuhebende Rechtsunsicherheit auf und lässt eine verbindliche Steuerung der Nutzung 
in den Bestandsimmobilien nicht zu. · 

Daraus ergibt sich für die Stadtgemeinde ein zwingendes Planungserfordernis, um die 
geplante Einzelhandelskonzentration in Bauteil D nachhaltig zu sichern und eventuelle 
Negativentwicklungen (potentiell großflächiger Einzelhandel, sortimentsbeschränkte 
Outlet-Center o.ä.) zukünftig ausschließen zu können. 

Mit der 1. Änderung wird durch die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung „Einkaufszentrum" auf derGrundlage der vorliegenden Auswirkungs­
analyse2 des Büros Stadt+Handel und unter Berücksichtigung der Zielrichtung des kom­
munalen Zentren- und Nahversorgungskonzeptes für das Einkaufszentrum ein Zulässig­
keitskatalog der zukünftigen Einzelhandelsnutzungen und ergänzender Nutzungen fest­
gesetzt. Die · Einzelhandelsnutzung soll im sonstigen Sondergebiet konzentriert und im 
Urbanen Gebiet nur punktuell zugelassen werden. Die Obergrenze von 11.500 qm Ver­
kaufsfläche wird dabei im Geltungsbereich nicht überschritten. 

Insgesamt werden m·it der 1. Änderung des Bebauungsplanes 1218 die Voraussetzungen 
geschaffen, die mittelzentrale Funktion Vegesacks als Wohn-, Arbeits- und ·Einkaufs..: 
standort zw stärken. 

2 „Auswirkungsana/yse für die Umstrukturierung des Einkaufscenters Haven Höövt in Vegesack", 
Stadt+Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbH, Februar 2019 
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Begründung zum Bebauungsplan 12181. Änderung 

C Planinhalt 

C 1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Art der baulichen Nutzung 

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Einkaufszentrum" 

Eine Zielsetzung der 1. Änderung ist die räumliche Konzentration und langfristige Siche­
rung des Einzelhandels in dem umgebauten Einkaufszentrum im Bauteil D. In diesem 
Zuge soll auch die Steuerungsmöglichkeit der zulässigen Nutzungen innerhalb des Ein­
kaufszentrums geschaffen werden. Die derzeitige Verkaufsflächenobergrenze von 
11.500 qm im Geltungsbereich des Ursprungsbebauungsplanes wird im Rahmen 
der 1. Änderung nicht überschritten. 

Gemäß dem § 11 BauNVO sind Einkaufszentren als großflächige Einzelhandelsbetriebe 
nur in Kerngebieten oder in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig. Im Ursprungs­
bebauungsplan war für das Bauteil D a1$ ein Bestandteil des bisherigen Einkaufszent ­
rums Haven Höövt ein Kerngebiet festgesetzt. Vor dem Hintergrund, dass sich zukünftig 

. die Einzelhandelsnutzung mit ergänzenden Nutzungen im Bauteil D konzentrieren soll 
Und die weiteren in einem Kerngebiet allgemein zulässigen Nutzungen eingeschränkt 
werden sollen, wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ein­
kaufszentrnm" gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO festgesetzt. Die Zweckbestimmung 
des sonstigen Sondergebietes ist di~ Unterbringung eines Einkaufszentrums im Sinne 
des§ 11 Abs. 2 Satz 2 BauNVO. 

Mit der Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes wird ein Nutzungskatalog festge­
setzt, über den die gewünschte Feinsteuerung der Einzelhandelsentwicklung und die 
räumliche Konzentration für Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben verschiedener 
Art und Größen innerhalb eines Einkaufszentrums planungsrechtlich garantiertwird. Die 
Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes „Einkaufszentrum" entspricht der städte­
baulich bestmöglichen Lösung zur Erreichung der formulierten Einzelhandelszielsetzun­
gen. 

Um zu bewerten, ob sich das revitalisierte Einkaufszentrum mit den geplanten Sortimen~ 
ten im Bauteil D in die bestehende Einzelhandelsstruktur Vegesacks und der umgeben­
den zentralen Versorgungsbereiche in Bremen und in den zentralen Orten des Umlandes 
einfügt und verträglich ist, wurde vom Büro Stadt+Handel Beckmann und Föhrer Stadt­
planer PartGmbH im Rahmen der 1. Änderung eine „Auswirkungsanalyse für die Um­
strukturierung des Einkaufscenters Haven Höövt in Vegesack" erarbeitet. Die Auswir­
kungsanalyse hat die in der Zielsetzung formulierte Verkaufsflächenobergrenze von 
11.500 qm als Ausgangsprämisse berücksichtigt. 

Die Auswirkungsanalyse kommt zum Ergebnis, dass bei einer Reduzierung der Sorti­
mente „Bücher" und „Zooartikel" die untersuchten sortimentsspezifischen .Verkaufsflä­
chen als verträglich im Sinne der Vorgaben 

• des§ 11 Abs. 3 BauNVO, 

• des Kommunalen Zentren- und Nahversorgungskonzeptes (ZNK) 2009 

• · sowie des Regionalen Zentren- und Einzelhandelskonzept Region Bremen 
(RZEHK) 

zu bewerten sind, 

Bei Einzelhandelsthemen ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen das im November 
2009 von der Stadtbürgerschaft beschlossene „Kommunale Zentren- und Nahversor­
gungskonzept für die Freie Hansestadt Brem·en" als städtebauliches Entwicklungs­
konzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB zu berücksichtigen 3. Hinsichtlich der 

3 Kommunales Zentren- und Nahversorgungskonzept für die Freie Hansestadt Bremen, Der Senator für 
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa und Der Senator für Wirtschaft und Häfen , Bremen, Oktober 2009 . Das 
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Begründung zum Bebauungsplan 12181. Änderung 

Bauleitplanung trifft das Zentren- und Nahversorgungskonzept folgende Aussage: .,Ins­
besondere im Rahmen der zukünftigen bauleitplanerischen Umsetzung stellt das Kom­
munale Zentren- und Nahversorgungskonzept eine wichtige Entscheidungsgrundlage für 
zukünftige politische wie städtebauliche Entscheidungen in Richtung Einzelhandels- und 
Zentrenentwicklung in der Stadt Bremen dar' 4

• 

Es ist ein Steuerungsinstrurnentariumfür die Einzelhandelsentwicklung und zeichnet sich 
durch folgende Kernelemente aus: · 

"1) das Ziel der Stärkung und Sicherung der Bremer Zentren in der polyzentri­
schen Struktur Bremens in Bezug auf die Einzelhandelsentwicklung sowie 
die Sicherung der Nahversorgung, 

2) . das daraus abgeleitete Zentrenmode/1 mit vier hierarchisch gegliederten 
Zentrentypen, die als schatzenswerte zentrale Versorgungsbereiche im 
Sinne des BauGB räumlich konkret definiert werden sowie ergänzend sie­
ben Sonderstandorten des großflächigen Einzelhandels, 

3) die generellen Ansiedlungsregeln und Ansiedlungsempfehlungen und 

4) die Bremer Sortimentsliste" 5
• 

Im Zentren- und Nahversorgungskonzept werden unter anderem folgende übergeordne­
ten Ansiedlungsleitsätze für die Einzelhandelsentwicklung formuliert: 

,,Ansiedlungsregel 1 . 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten sind zu­
künftig nur noch in den zentralen Versorgungsbereichen Bremens sowie aus­
nahmsweise zur wohnortnahen Grundversorgung in den Wohnsiedlungsberei­
chen zulässig, 

Ansiedlungsregel 2: 

Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten (ohne nahversor- · 
gungsrelevante Sortimente) sind nur noch in den zentralen Versorgungsberei­
chen Bremens zulässig. 

Ansiedlungsregel 3: 

Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten sollen vor­
rangig in der Innenstadt, dem Zentrum Vegesack sowie den Stadtteilzentren und . 
an den Sonderstandorten zugelassen werden; zentrenrelevante Randsortimente 
sind zu begrenzen" 6

. · 

Das Zentren- und Nahversorgungskonzept definiert für das Stadtteilzentrum Vegesack 
einen zentralen Versorgungsbereich (ZVB}. Der Großteil des Geltungsbereichs der 1. 
Änderung ist Bestandteil dieses zentralen Versorgungsbereiches und bildet dessen öst­
liches Ende. 1 n Richtung Westen erstreckt es sich entlang der Haupteinkaufslagen 
Gerhard-Rohlfs-Straße, Sager Straße und Reeder-Bischof-Straße bis zum Sedanplatz. 

Zentrenkonzept wird derzeit durch das Büro Stadt+Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbH 
im Auftrag des SUBV fortgeschrieben. 

4 Kommunales Zentren- und Nahversorgungskonzept für die Freie Hansestadt Bremen, Der Senator für 
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa und Der Senator für Wirtschaft und Häfen, Bremen, Oktober 2009, S. 
186' 

5 Vorlage Nr. 19/356-S für die Sitzung der städtischen Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen · am 
.07 .06.2017 - Kommunales Zentren- und Nahversorgi.mgskonzept - Fortschreibung (1. Zwischenbericht} 

6 Kommunales Zentren- und Nahversorgllngskonzept für die Freie Hansestadt Bremen, Der Senator für 
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa und Der Senator für Wirtschaft und Häfen, Bremen, Oktober 2009, S. 
186 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

Die Auswirkungsanalyse kommt hinsichtlich der Übereinstimmung zwischen den Ansied­
lungsregeln und der Umstrukturierung des Bauteiles D zum Ergebnis, dass das Einkaufs­
zentrum mit den Ansiedlungsregeln kongruent ist. 

Die Auswirkungsanalyse untersucht die möglichen absatzwirtschaftlichen und städtebau­
lichen Auswirkungen folgender Hauptsortimente und Sortimentsbereiche und ihrer ge­
planten Verkaufsflächen im neuen Einkaufszentrum im Bauteil D: 

• Nahrungs- und Genussmittel 

• Drogeriewaren 

• Bekleidung 

• Glas, Porzellan , Keramik/Einrichtungszubehör/Hausrat 

• Schuhe/Lederwaren und 

• Spielwaren und Unterhaltungselektronik. 

Bezüglich der städtebaulichen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich des 
Stadtteilzentrums Vegesack kommt die Auswirkungsanalyse zum Ergebnis, dass es in 
den untersuchten Sortimenten und Sortimentsbereichen nicht zu negativen städtebauli­
chen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich kommen wird. Beim Großteil . 
des Sortiments kommt es sogar zu einer Stärkung der Versorgungsfunktion des zentralen 
Versorgungsbereiches. 

In der Auswirkungsanalyse wird darauf hingewiesen, dass sich mit der Umstrukturierung 
des Eink;:iufszentrums im Bauteil D und der geplanten Trittsteinfunktion des angrenzen­
den neuen Wohnquartieres auf den Baufeldern B+C (vgl. unten stehende Ausführung 
zum Teilgebiet MU 1 des Urbanen Gebietes) eine funktionale bipolare Struktur im zent­
ralen Versorgungsbereich im Stadtteilzentrum Vegesack etablieren kann . 

Die Auswirkungsanalyse untersucht auch weitere zentrale Versorgungsbereiche und 
Nahversorgungsstrukturen in Bremen. Auch hier kommt diese zum Ergebnis, dass es 
beim Großteil der untersuchten Sortimente und Sortimentsbereiche nicht und in . Einzel­
fällen nicht zu gravierenden negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbe-
reiche kommt. · 

Aufgrund der engen Verflechtung zwischeh der Freien Hansestadt Bremen und ihrem 
Umland ist eine Einzelhandelsentwicklung auch auf regionalplanerischer Ebene zu be­

. rücksichtigen. Grundlage ist ein raum planerischer Vertrag zwischen den Kommunen und 
Landkreisen in der Region.Bremen, den Ländern Bremen und Niedersachsen sowie dem 
Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e.V. sowie das Regionale Zentren- und 
Einzelhandelskonzept Region Bremen (RZEHK). ,,Durch den raumplanerischen Ver­
trag wurden in Bremen und in den beteiligten niedersächsischen Kommunen gemein­
same Ziele, Grundlagen und Verfahren zur Steuerung und regionalen Abstimmung ·des 
großflächigen Einzelhandels verbindlich und mit länderübergreifender Wirkung für die · 
Region vereinbart.· Das RZEHK findet Anwendung bei Einzelhandelsprojekten und Nah­
versorgungsprojekten über 800 qm Verkaufsf/äche".7 

Die Auswirkungsanalyse untersucht auch die Übereinstimmung der Neustrukturierung 
des Einkaufszentrums mit den Zielsetzungen des RZ.EHK. Grundsätzlich ist das Ein­
kaufszentrum mit einer maximalen Verkaufsfläche von 11.000 qm und den festgesetzten 
Sortimenten und Verkaufsflächenobergrenzen kongruent zu den Zielen und Ansiedlungs­
leitsätzen des RZEHK 2014. Lediglich beim Sortiment Elektronik mit einer Verkaufsflä­
chenobergrenze von 3.000 qm können Umsatzuniverteilungen im Mittelzentrum Oster­
holz-Scharmbeck am Standort „Am Pumpelberg " nicht ausgeschlossen werden. Bei dem 
Standort „Am Pumpelberg" hand~lt es sich allerdings um einen Ergänzungsstandort für 
großflächigen dort nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel. Das Sortiment Elektronik ist als 

7 https ://www.kommunalverbund .de/portal/seiten/reqionales-zentren-und-einzelhandelskonzept-region-bre­
men-rzehk-901000284-3300 .html, abgerufen am 08.01.2019 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

zentrenrelevant eingestuft worden, wodurch die Umsatzumverteilungen für diese Lage 
keine städtebauliche Relevanz aufweisen. Angesichts der Angebotsstrukturen in Oster­
holz-Scharmbeck verfügt der Ergänzungsstandort „Am Pumpelberg" im Sortiment Elekt ­
ronik über eine yersorgungsstrukturelle Bedeutung für die Kommune . Die Verfasser der 
Auswirkungsanalyse haben eine tiefergehende Prüfung zu den Umsatzumverteilungen 
· am Standort „Am Pumpelberg" vorgenommen: 

• Durch das Planvorhaben werden Umsatzumverteilungen i. H. v. rd. 1,2 - 1,3 Mio. Euro 
bzw. rd. 9 - 1 Ö % auf den Ergänzungsstandort Am Pumpelberg induziert. Diese Um­
satzumverteilungen werden insbesondere den Verbrauchermarkt Marktkauf (Raridsorti-
ment) und den Elektrofachmarkt Expert tansieren. · 

• · Der in Rede stehende Verbrauchermarkt Marktkauf profitiert aufgrund seiner Lage an 
der B 7 4 von einer als sehr gut zu bewertenden verkehrlichen Erreichbarkeit. Ergänzend 

· profitiert der Markt von Kopplungsvorteii"en am Standort (Lidl, tooni, E'.xpert). Die relativ 
hohen prozentualen Umsatzumverteilungen im Sortiment Elektronik für den in Rede ste­
henden Marktkauf sind angesichts des deutlich ·untergeordneten Verkaufsflächenanteils 
und somit auch Umsatzanteils zu relativieren (Anteil qer monetären Umsatzumverteilun-

. geh am Gesamtumsatz deutlich unter 10 %). Vorhabenbedingte negative Auswirkungen 
wie Markt$chließungen oder -umstrukturierungen können dementsprechend ausge­
.schlossen werden. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Umsatzumverteilungen in 
den weiteren untersuchten Sortimenten des Planvorhabens (insb. Nahrungs- und Ge­
nussmittel sowie Drogeriewaren). 

• Der Elektrofachmarkt Expert profitiert analog zum Marktkauf aufgrund seiner verkehrs­
günstigen Lage von einer sehr guten Erreichbarkeit sowie von Kopplungsvorteilen am 
Standort. Ergänzend stellt der Anbieter den einzigen strukturprägenden Elektrofach­
markt in Osterholz-Scharmbeck dar und profitiert somit von seinem Alleinstellungsmerk­
mal und einer entsprechend hohen Bevölkerung im Einzugsgebiet. In diesem Zusam­
menhang seien auch die sich allenfalls marginal überschneidenden Kerneinzugsgebiete 
zu beachten: Die Umsatzumverteilungen sind dementsprechend deutlich zu relativieren 
und insbesondere auf mögliche Umorientierungen von potenziellen Kunden zwischen 
den beiden Standorten zurückzuführen. Vorhabenbedingte negative Auswirkungen wie 
Marktschließungen oder -umstrukturierungen sind demnach nicht zu erwarten. 

Die Detailprüfung kommt zum Ergebnis, dass städtebauliche negative Auswirkungen auf 
den Ergänzungsstandort „Am Pumpelberg „ in seinem heutigen Bestand und seinen Ent­
wicklungsmöglichkeiten demnach nicht zu erwarten sind. Ein Funktionsverlust des Stan­
dortes Ist dementsprechend nicht zu erwarten . Hierbei wird ausdrücklich betont, dass es 
sich bei dem Ergänzungsstandort um keinen Positivstandort für zentrenrelevante Sorti ~ 
mente handelt. · 

Im Rahmen der Aufstellung der 1. Änderung wird in Abstimmung mit dem Kommunalver­
bund Niedersachsen/Bre ·men e.V . parallel das sogenannten IMAGE-Verfahren durchge­
führt. 8 Es handelt sich um ein Moderationsverfahren, das nach einem bestimmten Ab­
laufschema bei der Entwicklung von Einzelhandelsgroßprojekten im Sinne einer regio­
nalplanerische ·n Abstimmung vom Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e. V. 
durchgeführt wird . Im Ergebnis hat der Kommunalverband der 1. Änderung mit den ge­
.trOffenen Festsetzungen zum Einzelhandel zugestimmt und als regional unbedenklich 
bewertet. · 

Damit eine Entwicklung · umgesetzt wird, die zentrenverträglich ist , den Zielen des Bremer 
Zentren- und Nahversorgungskonzeptes sowie den regional planerischen Zielen . ent­
spricht , empfiehlt die Auswirkungsanalyse die Festsetzung einer Verkaufsflächenober­
grenze von 11 .500 qm für das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ein­
kaufszentrum". 

8 IMAGE - Interkommunale Moderation vori Ansiedelimgsvorhaben des großflächigen Einzelhandels 
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Begründung zum· Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

In der 1. Änderung wird die Gesamtverkaufsfläche des sonstigen Sondergebiets jedoch 
auf 11.000 qm beschränkt. Die 11 .500 qm Verkaufsflächenobergrenze gemäß ,den Ziel­
setzungen soll sich auf den gesamten . Geltungsbereich erstrecken. Die verbleibenden 
500 qm werden sich aufdie Teilgebiete MU 1 ·und MU 6 des Urbanen Gebietes verteilen . 
Dabei soll das MU 1 entsprechend der Empfehlungen der Auswirkungsanalyse eine Tritt­
steinfunktion zwischen dem neuen Einkaufszentrum und der Hauptgeschäftslage des 
Vegesacker Zentrums übernehmen 9 (siehe auch nachfolgende Begründung zum Urba­
nen Gebiet). 

Die im Entwurf (Bearbeitungsstand 01.04.2019) getroffene Festsetzung, dass nur ein 
Einkaufszentrum mit einer maximalen Verkaufsfläche von 11 .000 qm im sonstigen Son­
dergebiet zulässig ist, ist aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vüm 
Oktober 2019 nicht mehr möglich, da hierfür die Rechtsgrunqlage fehlt. Damit jedoch die 
gewünschte Verkaufsflächenobergrenze planungsrechtlich umgesetzt werden kann, wird · 
eine sogenannte Verkaufsflächenzahl (VFZ) ·festgesetzt. • 

Die Verkaufsflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Verkaufsfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche im Sinne des§ 19 Abs. 3 BauNVO zulässig ist. Eine Verkaufsflächen­
zahl kann auf der Grundlage des § 11 Abs . 2 Satz 1 BauNVO festgesetzt werden. Gemäß 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ermöglicht der § 11 Abs. 2 Satz 1 
BauNVO den Kommunen, die höchstzulässige Verkaufsfläche für das jeweilige Grund- ( 
stück im Bebauungsplan als Art der Nutzung in der Form festzusetzen, dass die maxi-
male Verkaufsflächengröße im Verhältnis zur Grundstücksgröße durch eine Verhältnis- ( 
zahl (z.B . 0,3/0,5 etc.) festgelegt wird, soweit dadürch die Ansiedlung bestimmter Einzel­
handelstypen und damit die Art der baulichen Nutzung im Sondergebiet geregelt werden 
soll 10 . · · 

Trotz des Urteils d_es Bundesverwaltungsgerichtes wird die Zielsetzung einer Obergrenze · 
der maximalen Verkaufsfläche von 11.000 qm für das geplante Einkaufszentrum über die 
Festsetzung einer Verkaufsflächenzahl von 0,62 gewährleistet. Das sonstige Sonderge­
biet hat eine Größe von 17.700 qm. Bei einer festgesetzten VFZ von 0,62 ergibt sich eine 

· zulässige max . Verkaufsfläche von 11.000 qm für das sonstige Sondergebiet. 

Des Weiteren wurden Empfehlungen zur Festsetzung der untenstehenden nahversor­
gungs- und zentrenre!evanten Sortimentsbereiche und Sortimente mit ihren maximalen 
verträglichen Verkaufsflächen gegeben. Die Empfehlungen fließen als textliche Festset­
zung in die 1. Änderung des Bebauungsplan 1218 ein. Im vorliegenden Fall wurde von 
der Festsetzung einer Verkaufsflächenzahl (VFZ) zur Festlegung der sortimentsspezifi- ( 
sehen Verkaufsflächenobergrenze abgesehen . Die Festsetzung einer VFZ wäre. mit vie-
len Nachkommastellen verbunden, da teilweise nur kleine Sortirrientsgrößen festgesetzt 
werden sollen. Des Weiteren sind die einzelnen Grundstücksflächen auf Grund des Zu-
schnitts nur ei_nheitlich nutzbar und sinnvollerweise nicht aufzuteilen, da die weiteren 
Grundstücksflächen neben dem Hauptgrundstück mit ihren wenigen hundert qm nicht 
ernsthaft als eigene Verkaufsfläche zu nutzen wären. Im Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „Einkaufszentrum" gibt es für die Art der baulichen Nutzung „Einkaufszent-
rum" nur ein geeignetes Baugrundstück, so dass im vorliegenden Fall die Verkaufsflä­
chenobergrenze der Sortimente als grundstücksbezogen angesehen werden kann und 
es sich nicht um eine gebietsbezogene Verkaufsflächenobergren;rn handelt. 

Das Bundesverwaltungsgericht führt in seinem Urteil vom 17.10.2019- (Az: 4 CN 8.18) 
hierzu folgendes aus: ,,Besteht das Plangebiet nur aus einem vorhabengeeigneten Bau­
grundstück, können sich die Eigentumsverhältnisse zwar auch ändern. Das Eigentum 
bleibt aber stets in der Hand eines Eigentümers . Er kann das Grundstück in den Gren- . 
zen der Verkaufsflächenbeschränkungen nutzen und muss nicht befürchten, durch an­
dere Eigentümer Abstriche an seinen Nutzungsmöglichkeiten hinnehmen zu müssen . 

9 „Auswirkungsanaiyse für die Urr;strukturierung des Einkaufscenters Haven Höövt in Vegesack", 
Stadt+Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbH, S. 132 f., Februar 2019 
10 vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 17.10.2019, 4 CN 8.18 
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Der Möglichkeit einer Grundstücksteilung kommt rechtlich insoweit keine Bedeutung zu 
(BVerwG, Beschluss vom 11. November 2009 4 BN 63.09 .- DVBI 2010, 124 Rn. 3). 
Der dort entschiedene Fall lässt sich auch auf die vorliegende Grundstückssituation 
übertragen . 

Es kann somit bei der festgesetzten sortimentsspezifischen Verkaufsflächenobergrenze, 
die zum Schutz des zentralen Versorgungsbereiches erforderlich ist, bleiben. Ein soge­
nanntes „Windhundrennen" zur Ausschöpfung des Kontingents ist in diesem Fall nicht zu 
befürchten . · 

• Bekleidung: max. 5.000 m2 VKF 

• Blumen: max. 200 m2 VKF 

• Bücher: max. 300 m2 VKF 

• Drogeriewaren: max. 1.200 m2 VKF 

• Elektronik: max. 3.000 m2 VKF 
. . . . . 

• GPK/Einrichtungszubehör/Hausrat: max. 1.500 m2 VKF 

·• 
• 

Haus- und i-foimtextilen, Dekostoffe, Gardinen: max . 1.000 m2 VKF 

Nahrungs- und Genussmittel: max . 5.000 m2 VKF 

• Optische Erzeugnisse : max . 200 m2 VKF 

• · Pharmazeutische Artikel: max. 300 m2 VKF 

• Schuhe/Lederwaren: max.1 .000 m2 VKF 

• Spielwaren: max.1.500 m2 VKF 

• Sportartikel: max. 2,000 m2 VKF 

• Uhren/Schmuck: max. 200 m2 ·· 

• Zooartikel: max. 1. 700 m2 

Weitere Sortimente, die nicht explizit aufgeführt und deren Auswirkung nicht näher unter­
sucht worden sind; sind grundsätzlich zulässig . Deren Verkaufsfläche wird jedoch auf je 
max .. 200 qm begrenzt. Von dieser Größenordnung (sogenannte "Bagatellgrenze") gehen 
keine negativen Auswirkungen aus . 

Des Weiteren wird festgesetzt, dass die nicht zentrenrelevant .en Sortimente „Fahrräder 
und Zubehör" und „Teppiche" bis zu einer Verkaufsfläche von 3.000 qm zulässig sind, 
weil von dieser Größenordnung ebenfalls keine negativen Auswirkungen ausgehen . 

Weitere nicht-zentrenrelevante Sortimente gemäß der Bremer Liste sind allgemein zu­
lassig. Die maximale Verkaufsfläche wird nicht gesondert festgesetzt. Die Begrenzung 
ist durch die im RZEHK geregelte Aufgreiffschwelle auf 10.000 qm begrenzt. Auch hier 
werden keine negativen Auswirkungen auf die benachbarten zentralen Versorgungsbe­
reiche erwartet. 

Die Haupteinkaufslage der Vegesacker Ortsmitte ist noch immer durch kleinteilige Ein­
zelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche bis 200 qm gekennzeichnet (rund 120 Be­
triebe). Das neue Einkaufszentrum soll diese gewachsene kleinteilige Einzelhandels­
struktur nicht negativ beeinflussen. Vor diesem Hintergrund wurde eine Festsetzung ge­
troffen, dass kleinteilige Einzelhandelsbetriebe im neuen Einkaufszentrum, die jeweils 
eine Verkaufsfläche von maximal 200 qm aufweisen, in der Summe nicht mehr als 1 O % 
der festgesetzten Verkaufsflächenobergrenze des gesamten EinkaLJfszentrunis aufwei­
sen dürfen . 

Die. Auswirkungsanalyse bewertet weiterhin eine mögliche Einzelhandelsentwicklung in 
dem westlich angrenzenden neuen Stadtquartier ·(Baufelder B+C). Das neue Stadtquar­
tier wird planungsrechtlich als Teilgebiet MU 1. des Urbanen Gebiets festgesetzt und 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderuhg 

übernimmt ßine wichtige Trittsteinfunktion zwischen dem neukonzipierten Einkaufszent­
rum im Bauteil D und der Hauptlage des zentralen Versorgungsbereiches und soll die 
Verbindung zwischen dem Einkaufszentrum und der Hauptlage des zentralen Versor-

. gungsbereiches langfristig stärken. · 

Die Auswirkungsanalyse empfiehlt die Arisiedlungvon Einzelhandelsbetrieben, die in en­
gem Zusammenhang mit den geplanten Nutzungen (z. B. Ärztehaus, betreutes Wohnen) 
stehen. So könnte sich ein Reformhaus oder ein Sanitätshaus ansiedeln und damit ein 
möglicher Gesundheitscluster entwickelt werden. 

Hinsichtlich der verträglichen Verkaufsfläche empfiehlt sie eine Verkaufsflächenober­
grenze von 800 qm für das neue Stadtquartier . Dabei sind die Verkaufsflächen der ein­
zelnen Betriebe auf 200 qm zu beschränken . 

Eine wesentliche Zielsetzung der ~. Änderung ist allerdings das Festhalten an der Ver­
kaufsflächenobergrenze von 11.500 qm des Ursprungsplanes für den gesamten Gel­
tungsbereich der 1. Änderung . Dabei soll sich die Einzelhandelsentwicklung auf das 
umstrukturierte Einkaufszentrum im Bauteil D konzentrieren, um einen zukunftsfähigen 

. und nachhaltigen Einzelhandelsstandort neu zu etablie_ren. 

Vor diesem Hintergrund wird dieser Empfehlung der Auswirkungsanalyse nicht gefolgt, ( 
d.h. die als verträglich erachteten zusätzlichen 800 qm Verkaufsfläche für das neue 
Stadtquartier (Teilgebiet MU 1 des Urbanen Gebietes) werden nicht vollständig ausge-

. schöpft. 

Um im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren keine Interpretationsspielräume 
hinsichtlich der Verkaufsfläche zu eröffnen, wird festgesetzt , dass die Verkaufsfläche die­
jenige Fläche ist, auf der der Verkauf stattfindet. · · 

Zur der Verkaufsfläche zählen, ausgehend von den Innenmaßen des Gebäudes, alle zum 
Zweck des Verkaufs den Kunden zugängliche Flächen, einschließlich die zugehörigen 
Gänge, Treppen in den Verkaufsräumen, Standflächen für Einrichtungsgegenstände wie 
Tresen, Regale und Schränke, auch Einbauschränke , Schaufenster und sonstige Flä­
chen, sowie auch außerhalb de_s Gebäudes befindliche Freiverkaufsflächen, soweit sie 

. dauerhaft vom Betreiber genutzt werden. Zur Verkaufsfläche zählen auch Thekenberei- · 
ehe, die vom Kunden nicht betreten werden dürfen, in denen. die Ware für ihn sichtbar 
ausliegt und die den Verkaufsvorgängen dienen und noch nicht zum Lager gehören. Die 
Vorkasse_nzone sowie nach der Kassenzone der Kassenvorraum, einschließlich eines 
Bereichs zum Einpacken der Ware oder Verstauen in den Einkaufswagen und von Flä:- ( 

. chen zum Entsorgen des Verpackungsmaterials (Wareneinpack- und Verpackungsent-
sorgungszone), sowie der Ein- und Ausgangsbereich (Windfang mit räumlicher Zuord- 1 
nung zum Inneren des Gebäudes) und der.Bereich der Pfandrückgabe gehören zur Ver- ~I 
kaufsfläche. Nicht zur Verkaufsfläche gehört eine unmittelbar neben dem Eingangsbe-
reich (außerhalb des Gebäudes) liegende überdachte oder nicht überdachte Stellfläche 
für Einkaufswagen . 

Urbanes Gebiet 

Eine weitere Zielsetzung der 1. Änderung ist die städtebauliche Neuordnung der Baufel­
der B und C und der südlich angrenzenden Bereiche sowie die Entwicklung eines vielfäl­
tigen, urbanen Stadtquartieres. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes 1218 werden 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein solches nutzungsgemischtes, urbanes 

. Quartier in einer innerstädtischen Lage geschaffen. 

Hierfür wird als Art der baulichen · Nutzung ein Urbanes . Gebiet gemäß 
§ 6a Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Das Urbane Gebiet wird in die Ur­
banen Teilgebiete MU 1 - MU 6 gegliedert und in MU 1 weiter ausdifferenziert (MU 1.1 
bis MU 1.6), um die Zielsetzungen des Bebauungsplanes für eine nachhaltige Belebung 
des geplanten Stadtquartiers zu . erreichen und die unterschiedlichen Belange ausrei­
chend zu berücksichtigen (z. B. Hochwasserschutz, Einzelhandel). Es bedarf dazu einer 
horizontalen Feinsteuerung der zulässigen Nutzungen über die Teilgebiete und Baufelder 
des Urbanen Gebietes. Des Weiteren unterscheiden sich die Teilgebiete des Urbanen 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

Gebietes _auch im Maß der baulichen Nutzung, weswegen auch hierzu eine Gliederung 
erforderlich wird . -

Das Urbane Gebiet stellt die geeignete Gebietskategor ie dar , da unterschiedlichste Nut­
zungen zulässig seih sollen . Ein wesentlicher Vorteil des Urbanen Gebietes _-im Geg~n ­
satz zum Mischgebiet riach § 6 BauNVO - besteht darin , das Mischungsverhältnis zwi~ 
sehen Gewerbe- und Wohnnutzung offen gestalt~n zu können . Beim Urb_anen Geb iet 
besteht eine deutliqh höhere Nutzungsflexibilität und ein deutlich höherer Entwicklungs ­
spielraum, was der Nachhalt igkeit des Quartiers zuträglich ist. 

Das Urbane Gebiet wurde als neue Gebietskategorie im Jahre 2017 in die E3aunutzungs­
verordnung aufgenommen . Gemäß des Mustereinführungserlasses zum BauGB-Ände- _ 
rungsgesetz 2017 ,, ... soll den.Kommunen eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt werden, 
um planerisch eine nutzungsgemischte „Stadt der kurzen Wege" zu verwirklichen. Die 
neue Gebietskategorie erlaubt eine räumliche Nähe von wichtigen Funktionen, wie Woh­
nen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Kultur und Sport, · und sieht eine im Vergleich zum 
Mischgebiet breiter angelegte Nutzungsmischung vor. Damit soll auch Verkehrvermie­
den bzw: reduziert und die Entstehung eines lebendigen öffentlichen Raums gefördert 
werden" 11 . · 

Der § 6a BauNVO ermöglicht eine Feinsteuerung bei der Verortung des Wohnens und 
der gewerblichen Nutzungen innerhalb der Gebäude und des Gebietes. Somit kann auf 

· die vorhandenen Rahmenbedingungen im Plangebiet und in der Umgebung reagiert wer­
den , indem beispielsweise eine Wohnnutzung in bestimmten Bereichen begrenzt wird , 
um die Entwicklung eines Hotels oder einer gewerblichen Nutzung zu favorisieren . In 
anderen Teilen des Plangebi~tes hingegen kann das Wohnen aufgrund der Wasserlage 
einen größeren Raum einnehmen . 

Des Weiteren kann durch den Aus _schluss des Wohnens im Erdgeschoss eine Belebung 
der Erdgeschosszone durch die Ansiedlung bestimmter gewerblicher oder kultureller Nut-
zungen bewirkt werden. · 

Ergänzend hierzu bietet der § 1 Abs _ 5 und Abs . 9 BauNVO ebenfalls die Möglichkeit 
einer Feinsteuerung der zulässigen Nutzungen und ermöglicht eine horizontale . Nut.: 
zungsmischung inne rhalb des Plangebietes. 

Mit der Anwendung der beiden Paragraphen kann die städtebauliche Konzeption des 
neuen nutzungsgemischten .Quartieres · (Baufeld B+C) und des kommunalen Zentren­
und Nahversorgungskonzepts nachhaltig in die Bauleitplanung aufgenommen und ge-

. steuert werden . 

Grundsätzlich sind in Urbanen Gebieten Einzelhandelsbetriebe allgemein zulässig, da _ 
Einzelhandel ein wesentlicher Bestandteil nutzungsgemischter Quart iere darstellt und zur 
Belebung der Quartiere mit beiträgt. In Umsetzung des zugrundeliegenden Nutzungs- -
konzeptes (Konzentration des Einzelhandels im _Bauteil D, Trittsteinfunktion des MU 1 
zur Haupteinkaufslage des Zentralen Versorgungsbereichs des Stadtteilzentrums Vege­
sack, bislang im MU 2 - MU 6 keine nennenswerte Einzelhandelsentwicklung) wird in den 
Teilgebieten MU 1 bis MU 6 des Urbanen Gebietes jedoch die Einzelhandelsnutzung 
eingeschränkt bzw. ausgeschlossen . 

Nach den schwierigen Entwicklungen des bisherigen Einkaufszentrums Haven Höövt soll 
damit der vorhandene Einzelhandelsstandort neu entwickelt Lind nachhaltig planungs­
rechtlich gesichert werden . Er soll zur Belebung und Stärkung des Plangebietes und über 
die Trittsteinfunktion zur Verbindung / Zusammenhang und Aufwertung / Ergänzung der 
Vegesacker Ortsmitte beitragen. · · · 

11 Muster-Einführungserlas s zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebau recht und 
zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt und zu weiteren Änderungen des Baugesetzbuchs 
(s"auGBÄndG 2017---' Mustererlass) · 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

Da.s neu geplante Stadtquartier (Baufeld B+C) wird als Teilgebiet MU 1 des Urbanen 
Gebietes festgesetzt und setzt sich aus sechs Baufeldern zusammen. Die Baufelder sind 
aufgrund ihrer Lage durch unterschiedliche Nutzungsschwerpunkte charakterisiert. Es 
werden folgende differenzierte Festsetzungen für die Baufelder des Teilgebietes MU 1 
getroffen: · · 

Baufeld MU 1.1: 

Das Baufeld MU 1.1 bildet zum einen das Entree in das. neue Stadtquartier und zum . 
. anderen die Verknüpfung zu den nördlich angrenzenden Bereichen. des Vegesacker 
Bahnhofs. Es sollen sich an dieser prominenten Stelle vorwiegend öffentliche und ge­
werbliche Nutzungen ansiedeln. Unter anderem soll ein für Bremen-Nord und Teile des 
Bremer Westens zentrales Polizeikommissariat im Baufeld MU 1.1 entstehen. Daneben 
sind unter anderem Arztpraxen, Gastronomiebetriebe, sonstige Gewerbebetriebe sowie 
soziale und kulturelle Einrichtungen möglich. 

Die Wohnnutzung wird auf maximal 10 % der Bruttogeschossfläche des Baufeldes 
MU 1.1 beschränkt. Damit soll der gewünschte öffentliche Charakter des Baufeldes MU 
1 :1 gewahrt bleibt. Des Weiteren soll die Wohnnutzung auch vor dem Hintergrund einge-
schränkt werden, dass das Baufeld MU 1.1 im Kreuzungsbereich von Friedrich-Klippert­
Straße / Hermann-Fortmann-Str. / Zum Alten Speicher liegt und mit Beeinträchtigungen 
durch Immissionen aus Verkehrslärm konfrontiert ist. Daraus resultiert auch die Festset­
zung, dass Schlaf- und Kinderzimmer in Richtung Westen und Süden orientiert werden 
müssen. 

Im Baufeld MU 1.1soll sich kein Einzelhandel ansiedeln. Dieses Baufeld ist den anderen 
im Urbanen Gebiet gemäß § 6a BauNVO aligemein zugelassenen Nutzungen vorbehal­
ten. 

Baufeld 1.2atb: 

Im Bat,Jfeld MU 1.2 soll sich gemäß Siegerentwurf aufgrund der attraktiven, unmittelbaren 
Lage am Vegesacker Hafen eine Wohnnutzung konzentrieren, 

Im Norden bildet das Baufeld MU 1.2 zusammen mit MU 1.1 den Eingang zum neuen 
Stadtquartier. Hier bedarf es einer publikumswirksamen Nutzung, die zur Belebung · der 
öffentlichen Durchwegung beiträgt und einen AnziehungspUnkt / Trittstein für das neue 
Stadtquartier schafft . Zur Umsetzung dieses Ziels wird im nördlichen Teil des Baufeldes 

( 

( 

1.2a festgesetzt, dass im Erdgeschoss explizit Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Spei- ( 
sewirtschaften sowie Anlagen für kulturelle Zwecke zuläs:sig sind. 

In diesem Baufeld ist eine Einzelhandelsnutzung zulässig, so dass sich beispielsweise 
eine Bäckerei mit Cafe ansiedeln kann. Damit sich die Trittsteinfunktion des Urbanen 
Gebietes MU 1 entfalten kann; wird festgesetzt, dass die Einzelhandelsnutzung nur im 
gekennzeichneten Bereich im Erdgeschoss des Baufeldes MU 1.2a zulässig ist. Vor dem 
Hintergrund der Zielsetzungen der 1. Änderung, dass die Einzelhandelsnutzung auf das 
sonstige Sondergebiet zu konzentrieren ist und das MU 1 lediglich eine Trittsteinfunktion 
aufweist, ist. der Bereich der Einzelhandelsnutzung in der Planzeichnung auf :100 m2 be­
schränkt. 

Baufeld MU 1.3: 

Gemäß dem Nutzungskonzept soll sich im Baufeld MU 1.3 ein Beherbergungsbetrieb in 
Form eines Hotels ansiedeln . Damit die gewünschte Nutzungsmischurig innerhalb . des 
Baufelder MU 1.3 umgesetzt werden kann, wird die zulässige Wohnnutzung auf 50% der . 
Bruttogeschossfläche begrenzt. Somit können sich auf den · restlichen 50% der Ge~ 
schossflächen die anderen im Urbanen Gebiet zulässigen Nutzungen, z. b. eine Hotel-
nutzung, ansiedeln. · 

Die Fläche für die Ansiedlung einer Einzelhandelsnutzung ist in der Planzeichnung auf 
_360 m2 begrenzt, da die Einzelhandelsnutzung hauptsächlich im Einkaufszentrum kon­
zentriert werden soll und das_ MU 1 lediglich eine Trittsteinfunktion zwischen der Haupt­
einkaufslage der Vegesacker Mitte und dem neuen Einkaufszentrum aufweisen soll. 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

Die übrigen im§ 6a Abs. 2 BauNVO genannten Nutzungen sind allgemein zulässig. 

Baufeld MU 1A: 

Das Baufeld kennzeichnet sich durch die prominente Lage zum Vegesacker Hafenbe­
cken und der Brücke über das Hafenbecken entlang der Maritimen Meile und in Richtung 
der Vegesacker Ortsmitte. Südlich grenzt eine öffentliche Freifläche und das Vegesacker 
Geschichtenhaus an. Dieses Baufeld ist somit für eine Ansiedlung von öffentlichkeits­
wirksamen Nutzungen im Erdgeschoss prädestiniert. Um die Ansiedlung dieser Nutzun­
gen zu gewährleisten, wird im Baufeld 4 für den in Richtung Westen und Südwesten 
orientierten Teilbereich festgesetzt, dass im Erdgeschoss nur Schank- und Speisewirt­
schaften sowie Anlagen für kulturelle Zwecke zulässig sind. 

Das Wohnen ist erst ab dem 1. Obergeschoss zulässig. Damit können sich in der Erdge­
schosszone weitere publikums- und öffentlichkeitswirksame Nutzungen ansiedeln . Ein­
zelhandelsbetriebe werden aus den _oben aufgeführten Gründen für das Baufeld MU 1.4 
ausgeschlossen. 

Baufeld MU 1.5: 

· Das Baufeld MU 1.5 dient vorwiegend dem Wohnen. Lediglich im Erdgeschoss soll das 
Wohnen aus Gründen des Lärmschutzes und der Stadtgestaltung ausgeschlossen wer­
den. Daneben können sich auch die anderen allgemein zulässigen Nutzungen nach § 6a 
Abs. 2 BauNVO ·ansiedeln . 

Lediglich die Einzelhandelsbetriebe werden aus den oben genannten Gründen ausge­
schlossen. 

Baufeld MU 1.6: 

Im Baufeld MU 1.6 _kann sich eine vertik_c;1le Nutzungsmischung entwickeln. Hier wird le­
diglich die Einschränkung festgesetzt, dass eine Wohnnutzung erst ab dem 1. Oberge­
schoss :Zulässig ist. So .können sich im Erdgeschoss publikumswirksame Nutzungen in . 
Richtung der öffentlichen Freifläche Und des Vegesacker .Geschichtenhauses ansiedeln. 

Auch im Baufeld MU 1.6 werden Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen. 

Kinderspielflächen im Urbanen Teilgebiet MU 1 

Im Urbanen Teilgebiet MU 1 werden zahlreiche Wohnungen entstehen. Gemäß dem §8 
des.bremischen Ortsgesetzes über Kinderspielflächen in Verbindung mit dem§ 8 Absatz 
3 und 4 der BremLBO ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem 
anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffent­
lich-rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend großer Kinderspielplatz anzulegen 
und instand zu halten. 

Der nach dem Ortsgesetz erforderliche ·spielplatz soll aufgrund der unterschiedlichen . 
Nutzungsbedarfe im Plangebiet (Deichverteidigungsweg, interne Erschließungsstraße, 
öffentliche Durchwegungen) sowie der Altlasten nicht im Plangebiet untergebracht wer-
den. · 

. . 

Da die Pflicht zur Herstellung eines Kjnderspielplatzes nicht erfüllt werden kanri, wird die 
Projektentwicklerin diese Verpflichtung ablösen. Die Ablösesumme soll in Abstimmung 
mit der zuständigen Sozialbehörde zU einer Aufwertung des Spielschiffs am Museums­
hafen sowie zur Schaffung von Spielmöglichkeiten auf den Grünflächen entlang der Aue 
ve.rwendet werden . Diese Spielflächen ermöglichen eine Begegnung zwischen den Be­
wohnern und Bewohnerinnen des neuen Stadtquartieres sowie der angrenzenden Quar-
tiere. ' · 

MU 2 bis MU 6 (Bestandsüberplanung) 

Für die südlich des neuen Stadtquartieres gelegenen Bestandsbauten und -nutzungen 
werden die Teilgebiete MU 2 bis MU 6 des Urbanes Gebietes festgesetzt Die bisherige 
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Festsetzung von Kerngebieten (MK) soll u.a. aufgrund der Zielsetzung, die Einzelhan­
delsnutzung im sonstigen Sondergebiet „Einkaufszentrum' '. zu konzentrieren nicht weiter­
verfolgt werden, da in Kerngebieten auch großflächige Einzelhandelsnutzung zulässig 
wäre. Dies würde dem beschriebenen Nutzungskonzept widersprechen . Bis auf einen 
kleinen Souvenirladen in unmittelbarer Nähe zum Sch.ulschiff Deutschland im MU 6 gibt . 
es im MU 2 b·is ·Mu 6 keine Einzelhandelsnutzung. 

In den Teilgebieten MU 2 bis MU 6 des Urbanen Gebietes sind zunächst grundsätzlich 
alle allgemein zulässigen Nutzungen nach § 6a Abs. 2 BauGB zul~ssig. Das Wohnen 
muss jedoch in diesen unter Berücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes und 
der daraus resultierenden städtebaulichen sowie denkmalpflegerischen Belange auf der 
Grundlage des § 1 Abs: 5 BauNVO ausgeschlossen werden. 

Die Teilgebiete MU 2 - MU 6 befinden sich in. einem fe~tgesetzten hochwassergefährde­
ten Gebiet gemäß der Hochwassergebietsverordnung Weser -Weser-HwGebV 12. Durch 
den Klimawandel steigt das Risiko eines Hochwassers im Plangebiet. Eine besondere 
Gefahrensituation ergibt sich aus dem trichterförmigen Mündungsbereich der Weser so­
wie den Springfluten. Vor diesem Hintergrund · sind · gemäß 
§ 1 Absatz 6 Nr. 12 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere auch die · 
Belange des Küsten-: oder Hochwasserschutzes .und der Hochwasservorscirge- und hier~ 
bei ausdrücklich die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden - zu berück-
sichtigen. Gemäß§ 78 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hat in festgesetztem Über- . 
schwemrnungsgebieten (hierzu zählt auch das gemäß HwGebV festgesetzte hochwas­
sergefährdete Gebiet) die Gemeinde bei de_r Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bauleitplänen zudem für die Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 Lind 2 oder § 34 BauGB zu 
beurteilen sind ; in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere die Vermeidung 
nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, die Vermeidung einer Beein­
trächtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und die. hochwasserangepasste Er­
richtung von Bauvorha'be~ zu berücksichtigen . 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zudem 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse und die Sicherheit der 
Wohnbevölkerung zu berücksichtigen . 

Aufgrund der Gefährdung menschlicher Gesundheit sowie erheblicher Sachwerte sind 
die Anforderungen an ein hochwasserangepasstes Bau'en hinsichtlich einer Wohnnut­
zung im hochwassergefährdeten Gebiet sehr hoch; Eine Mindestanforderung an eine 
Wohnnutzung sind sichere Wegeverbindungen für Rettungsfahrzeuge u.ä. und Flucht­
wege für Anwohner auf entsprechend überflutungssicherem Gebiet zu gewährleisten, 
für den Fall, dass während eines Hochwassers ein Feuerwehr- oder Rettungswagenein­
satz erforderlich ist öder die Bewohner aufgrund einer Notsituation ihre Wohnungen 
verlassen müssen. 

In der Belangabwägung greifen nun städtebauliche Belange, die einer hochwassersi­
cheren Anbindung ari das MU 2 - MU 6, widersprechen. Eine aufgeständerte oder auf- . 
geschüttete, hochwassersichere Anbindung über die öffentlichen Flächen rund um den 
Alten Speicher hätte erhebliche negative Auswirkungen auf das Ortsbild und wäre aus 
.Gründen des Städtebaus sowie des Denkmalschutzes nicht genehmigungsfähig. 

Derzeit gibt es in den Teilgebieten MU 2 bis MU 6 keine Wohnnutzungen . Durch den 
Ausschluss des Wohnens kommt es somit nicht zu einer Nutzungseinschränkung. Eine 
Wohnnutzung wäre auch ohne die Aufstellung der- 1. Änderung des Bebauungsplanes 
1218 nach den obigen Ausführungen nicht genehmigungsfähig . 

12 Verordnung über hochwassergefährdete Gebiete im tidebeeinflussten Einzugsbereich der Weser, der 
Lesum und der Ochtum in der Stadtgemeinde Bremen (Hochwassergebietsverordnung Weser - Weser- . 
HwGebV) 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

Bei Verzicht auf den Ausschluss der Wohnnutzung würde es dem Bebauungsplan an 
der Vollzugsfähigkeit mangeln, da die in einem Bebauungsplan .getroffenen Festsetzun­
gen grundsätzlich auch umsetzbar sein .müssen . Aufgrund der fehlenden Umsetzbarkeit 
einer Festsetzung läge ein Verstoß gegen den § 1 Abs. 3 BauGB (städtebauliches Er­
fordernis) vor. Andere Nutzungen sind hochwassergebietsverträglich, weil diese nicht 
auf einen dauerhaften Aufenthalt angelegt sind bzw .. die Strukturen und das Personal 
fQr eine rechtzeitige Evakuierung vorhanden sind. . . . 

Weitere Nutzungseinschränkungen sind für Einzelhandelsbetriebe erforderlich, die vor 
dem Hintergrund der oben dargelegten Zielsetzung (Konzentration und nachhaltige Si­
cherung der Einzelhandelsnutzung im Bauteil D) in den Teilgebieten MU 2 bis MU 5 des 
Urbanen Gebietes ausgeschlossen werden . 

Nur im Teilgebiet MU 6 des Urbanen Gebietes wird ein Einzelhandelsbetrieb zugelassen, 
um den Weiterbetrieb des heute im MU 6 befindlichen Geschäftes (Souvenirladen) wei­
terhin zu ermöglichen . Diese Einzelhandelsnutzung ·beeinträchtigt nicht das benachbarte 
Einkaufszentrum. Für die Einzelhandelsnutzung wird in der Planzeichnung ein Bereich 
gekennzeichnet. Nur in diesem Bereich ist ein Einzelhandelsbetrieb im Erdgeschoss zu­
lässig. Die Festsetzung de$ gekennzeichneten Bereiches orientiert sich an d.em Be­
standsbetrieb. 

Trotz des Ausschlusses der Wohn- und Einzelhandelsnutzung in diesen Teilgebieten 
bleibt der Gebietscharakter eines Urbanen Gebietes erhalten, da bei der Gesamtbetrach­
tung des festgesetzten Urbanen Gebietes eine entsprechende Nutzungsmischung vor­
handen ist. 

Im Teilgebiet MU 5 befindet sich der Verwaltungssitz der Fa. Lürssen-Werft GmbH & Co. 
KG. Für das Flurstück 330/39 , auf dem sich der Verwaltungssitz befindet, ist zugunsten 
des Unternehmens eine Grunddienstbarkeit (Überwegungsrecht) eingetragen . Im Falle 
einer betrieblichen .Ausnahmesituation hat das Unternehmen das Recht, das Flurstück 

. für „Werftbetriebszwecke" (u.a. zur Ausrüstung von Schiffen der Werft) zu nutzen . Grund­
lage hierfür ist eine vertragliche Vereinbarung aus dem Jahr 1994 zwischen der Stadt 
und der ELB Grundstücksverwaltungsgesellschaft .mbH bzw. der Lürssen Maritime Be­
teiligungen KG . .. 

Die rechtliche Auslegung dieser betrieblichen Ausnahmesituation sowie des_ Begriffs 
„Werftbetriebszwecke" als Möglichkeit einer ständigen gewerblich-industriellen Nutzung 
des Grundstücks bedarf neben der Festsetzung eines Industriegebietes nach§ 9 . 
BauNVO auch einer Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (Blm­
SchG) für den konkreten Industriebetrieb. Da die betreffende vertragliche Vereinbarung 
bereits vor der Aufstellung des Bebauungsplanes 1-218 (Ursprungsplan) zustande ge­
kommen ist, hätte diese im Falle der oben genannten Rechtsauslegung bereits zu einer 
entsprechenden Gebietsfestsetzung als. Industriegebiet im Ursprungsplan führen müs­
sen sowie einer entsprechenden Genehmigung riach Bundesimmissionsschutzgesetz 
für einen Werftbetrieb bedurft . Beides wurde aber nicht veranlasst bzw. umgesetzt. Im 
Ursprungsplan ist das MU 5 als Kerngebiet (MK) festgesetzt und nach Auskunft des 
Gewerbeaufsichtsamts liegt keine Genehmigung nach BlmSchG vor. 

Da das Grundstück in den vergangenen Jahren nicht industriell genutzt wurde und die 
Stadtgemeinde eine solche Nutzung an dieser Stelle auch weiterhin für unverträglich im 
Zusammenwirken mit den vorhandenen umliegenden Nutzungen hält, wird eine· Berück­
sichtigung des Sachverhaltes auf planungsrechtlicher Ebene nicht für erforderlich ge­
halten. 

Sollte der Fall einer betrieblichen Ausnahmesituation eintreten und das Flurstück zum 
Ausrüsten eines Schiffes genutzt werden, ist von einem seltenen Ereignis im Sinne des 
TA-Lärm auszugehen. Diese Annahme wird durch die Beobachtungen und Angaben 
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. der Wasserschutzpolizei gestärkt. Es wird davon ausgegangen, dass die Immissions­
richtwerte der TA-Lärm für ein Urbanes _Gebiet eingehalten werden und es nicht zu er­

. heblichen _Beeinträchtigungen der schutzwürdigen Nutzungen im Urbanen Gebiet kom­
men wird. 

Ausschluss von Vergnügungsstätten, Bordellen und Tankstellen 

Gemäß dem § 6a Abs. 3 BauGB sind Vergnügungsstätten und Tankstellen in einem Ur­
banen Gebieten ausnahmsweise zulässig . Diese Ausnahmemöglichkeit . wird nach 
§ 1 Abs. 6 BauNVO in der 1. Änderung ausgeschlossen. Unter Anwendung des Vorsor­
geprinzip _s sollen sich diese Nutzungen nicht im Plangebiet ansiedeln. 

. . 

Mit der 1. Änderung wird neben einer Nutzungsmischung auch das Ziel verfolgt, zusätz­
lichen Wohnraum in Bremen-Vegesack zu schaffen. Diese Zielsetzung verträgt sich 
kaum mit den Vergnügungsstätten (z. B. Spielhallen oder ähnliche Unternehmen, die der 
Erlaubnis nach § 33 i GewO bedürfen) und Nachtlokalen jeglicher Art (z. b. Stripteaselo­
kale, Table-Dance-Bars, Diskotheken und Tanzlokale), Swingerclubs ; Sex- und Pornoki­
nos, Videopeepshows, Sexshops mit mehreren Videok;:ibinen). 

Es handelt sich hierbei um Nutzungen, die vorwiegend in den Nachtstunden genutzt wer­
den, so dass Nutzungskonflikte (Lärm) zwischen der gewünschten Wohnnutzung und 
den Vergnügungsstätten vorprogrammiert wären .. Hinzukommt, dass aufgrund des Ju­
gendschutzes diese Nutzungen in den Schaufenstern oder Fenstern einen Sichtschutz 
aufweisen müssen; der wenig einl_adend ist und nicht zur gewünschten Belebung der 
Erdg.eschosszone im neuen Stadtquartier führt. Aufgrund des negativen Images der Ver­
gnügungsstätten besteht weiterhin die Gefahr eines sogenannten Trading-Down-Prozes­
ses (Abwertungsprozess) und der Entstehung städtebaulicher Missstände . 

Mit dem Ausschluss von Vergnügungsstätten werden die Vorgaben des „Spielhallen- und 
Wettbürokonzeptes für das Zentrum Bremet1-Vegesack" aus 2014 umgesetzt. Es schließt 
im Bereich des Haven Hoövt Spielhallen- und Wettbüro"s aus. Dieses Konzept ist bei der 
Aufstellung der 1. Änderung zu berücksichtigen. 

Mit gleicher Begründung werden auf der Grundlage von § 1 Abs . ·5 BauNVO Gewerbe­
betriebe in Form von Bordellen, · bordellartigen Betrieben sowie sonstige Gewerbebe­
triebe und Nutzungen, deren Zweck auf Darstellung oder Handlung mit sexuellem Hin­
tergrund ausgerichtet sind, im Plangebiet ausgeschlossen. 

Auch eine Tankstellennutzung trägt aufgrund der Verkehrsanziehung zu einer Beein­
trächtigung der Wohnnutzung in den Urbanen Gebieten · bei. Hinzu · kommen mögliche 
Beeinträchtigungen durch Geruchsimmissionen . Eine Tankstellennutzung ist mit der ge­
planten ZielsetzUng im Plangebiet, das Wohnen anzusiedeln und langfristig zu sichern, 
nicht vereinbar. 

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossig­
keit sowie die Gebäudehöhe bestimmt. 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Für ·das sonstige Sondergebiet „Einkaufszentrum" wird eine Grundflächenzahl von 
1,0 festgesetzt. Mit dieser Festsetzung kann das gesamte Baugrundstück bebaut werden 
bzw. wird die Bestandsbebauung entsprechend geregelt. Die GRZ von 1,0 ist aus dem 
Ursprungsbebauungsplan übernommen und auf das Bestandsgebäude bezogen not­
wendig. Gemäß dem § 17 Abs. 1 BauNVO ist die GRZ für ein sonstiges Sondergebiet 

. auf 0,8 begrenzt. Die Obergrenzen können jedoch nach §· 17 Abs. 2 BauNVO aus städ~ 
tebaulichen _Gründen überschritten werden . 

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung wird an dieser Stelle eine Einzelhandels­
nutzung konzentriert . Hierfür wird das Baugrundstück bestmöglich ausgenutzt. Durch die 
formalrechtliche Überschreitung , die durch Bestandsbebauung bereits vorhanden ist, 

Seite 22 von 54 

( 

.( 

( 

(_ ) 



) 

) 

) 

) 

Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsve'rhältnisse nicht beeinträch­
tigt. Auch gesunde Wohnverhältnisse werden nicht beeinträchtigt, da im sonstigen Son­
dergebiet nicht gewohnt werden darf . Die an das Bauteil .D angrenzende Wohnbebauung 
resultiert aus der ursprünglichen Objektplanung und wird durch die bereits vorhandene 
Überschreitung nicht beeinträchtigt. Die Überschreitung nach § 17 Abs : 2 BauNVO ist 
auch vor dem Hintergrund einer gewünschten Innenentwicklung und Nachverdichtung 
städtebaulich erforderlich . Die Versiegelung des Bauteiles D ist bereits gegeben, so dass 
es. durch die Festsetzung einer GRZ von 1,0 nicht zu nachteiligen Auswirkungen auf die 
Umwelt kommt. DiE;J vorhandene Dachbegrünung und die vorhandene Hecken- und Ge- . 
hölzstruktur an der nördlichen Fassade, die zum Erhalt festgesetzt werden, sowie die 
festgesetzte private Grünfläche führen dazu, dass es durch die Übe~schreitung nicht zu 
nachteiligen Auswirkungen kommt. 

Für das Teilgebiet MU 1 des Urbanen Gebiets wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt. Dies 
entspricht der Obergrenze § 17 Abs. 1 BauNVO. Diese GRZ ist für die Umsetzung eines 

· urbanen und nutzungsgemischten Quartieres erforderlich und in dieser zentralen Lage 
städtebauliche sinnvoll und angemessen. 

Für Tiefgaragen, Kellergeschosse sowie Erschließungsstraßen und -wege wird eine 
Überschreitungsrriöglichkeit der GRZvon bis zu 1,0 gemäß§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauGB 
festgesetzt, da sich das Projekt auf Baufeld B über dem bestehenden Erdgeschossboden 
entwickelt und die bereits vorhandene Gründung sowie das vorhandene Kellerge$choss 
nutzt. 

Für die Teilgebiete MU 2 bis MU 6 des Urbanen Gebietes wird die GRZ von 1,0 aus 
dem Ursprungsbebauungsplan übernommen. Die Überschreitung is.t auf Grund des klei­
nen Zuschnitts der Gebiete und der erforderlichen . Stellplatzflächen gerechtfertigt. Die 
Teilgebiete MU 2 bis MU 6 des Urbanen Gebietes, die größtenteils schon bebaut sind 
und •. eine GRZ von 1,0 aufweisen, können somit bestmöglich ausgenutzt werden. Auf 
Grund der lockeren Bebauungsstruktur entsteht jedoch riicht die städtebauliche Dichte, 
die eine GRZ von 1,0 vermuten ließe. Gesunde Arbeitsverhältnisse können auf Grund 
der lockeren Verteilung der Baufelder gewährleistet werden. Da es sich um ein Bestands­
gebiet handelt, sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten. 

Geschossigkeit und Gebäudehöhen 

Die Gesch0ssigkeit und die Gebäudehöhen für das sonstige Sondergebiet werden aus · 
dem Ursprungsbebauungsplan übernommen und auf den neu eingemessenen Bezugs­
punkt abgestellt. Im Rahmen der Bestandssanierung würde die Terrasse im Staffelge- · 
schoss im mittleren Teil zur Straße „Zum Alten Speicher" verglast; so dass aufgrund des 
nun geschlossenen Versatzes in der Fassade baurechtlich eine 11I-Geschossigkeit ent­
steht: Diese Änderung wurde in der vorliegenden Planung berücksichtigt. 

Die Gebäudehöhen sind in Maximalhöhen festgesetzt. Der obere Bezugspunkt für die in 
der Planzeichnung festgesetzten Gebäudehöhen im Teilgebiet MU 1 des Urbanen Ge­
bietes und im sonstigen Sondergebiet ist der höchste Punkt der Oberkante Dachhaut der 

\ ' 

Gebäude. Der untere Bezugspunkt im MU 1 und im sonstigen Sondergebiet ist der in der 
Planzeichnung . festgesetzte Punkt in Form des eingemessenen Kanaldeckels innerhalb 
der ausgebauten Straße „Zum Alten Speicher" (Bezugspunkt 6,94 m ü. NHN .). Mit der 
Festlegung ist die maximale Gebäudehöhe ausreichend bestimmt. · 

Die festgesetzte . Geschossigkeit und die maximalen Gebäudehöhen für das . 
MU 1 ergeben sich aus der städtebaulichen Konzeption des Wettbewerbsergebnisses 

· und seiner Weiterentwicklung. Hinsichtlich einer nachhaltig flexiblen Gebäudenutzung ist 
im städtebaulichen Entwurf eine „Überhöhung" der Erdgeschosse im MÜ 1 für mehrere 
unterschiedliche Nutzungen geprüft und positiv bewertet worden . Mit der Festsetzung 
einer lichten EG-Höhe von mind. 5,00 m soll · dieser Vorschlag aufgegriffen werden und 
die Vielfalt des geplanten urbanen Quartieres untermauern. Die Geschossigkeit für die 
Teilgebiete MU2 - MU 6. des Urbanen Gebietes werden aus dem Ursprungsbebauungs-

Seite 23 von 54 · 



Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

plan übernommen. Die städtebauliche Konzeption einer Differenzierung zwischen nied­
rigen (II-Geschosse) und höheren Gebäuden (IV-Geschosse) wird beibehalten und WEli­
terhin für sinnvoll erachtet. 

Baumassenzahl 

Die Festsetzung einer Baumassenzahl gemäß§ 21 BauNVO im sonstigen Sondergeb iet 
wird nicht für erforder lich angesehen. Die städtebauliche Ordnung ist mit der Festsetzung 
einer Grundflächenzahl und einer Gebäudehöhe ausreichend bestimmt. Da das vorhan­
dene Gebäude des Einkaufszentrums lediglich saniert, nicht aber erweitert bzw. aufge­
stockt wird, ist eine diesbezügliche Steuerung verzichtbar . 

Es wurde im Rahmen der 1. Änderung eine überschlägige Berechnung der faktischen 
Baumasse des Bestandsgebäudes „Einkaufszentrum " vorgenommen und ins Verhältnis 
zur Grundstücksfläche gern. § 19 Abs. 3 BauNVO gesetzt. Die Obergrenze für die.Bau~ 
· massenzahl gemäß§ 17 Abs. 1 BauGB von 10,0 wird in dem sonstigen Sondergebiet da-
nach geringfügig überschritten. Auf Grund der Tatsache, dass das Bestandsgebäude 
freistehf und sich in Richtung Süden die Wasserlage der Weser und der Lesum sowie in 
Richtung Norden eine öffentliche Grünfläche erstrecken, wird diese rechnerische bauli­
che Masse in der Örtlichkeit nicht offensichtlich . Die Anforderungen an Wohn- und Ar­
beitsverhältnisse werden nicht beeinträchtigt. Nachteilige Auswirkungen auf die Um­
welt sind nicht bekannt und werden nicht erwartet. 

C2 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen 
definiert. Im MU 1 werden die Baufenster entsprechend des städtebaulichen Konzeptes 
des neuen Stadtquartieres festgesetzt (Baukörperfestsetzung). Sie orientieren sich eng 
an den geplanten Baukörpern, die eine sehr differenzierte Höhenentwicklung aufweisen.· 
Diese spiegelt sich in den festgesetzten Baufenstern wider. Ziel ist es, die weiterentwi.: 
ekelte städtebauliche Konzeption des Büros Wirth Architekten ohne große Abweichungen 
umzusetzen. 

Zwischen dem MU 1.2a und dem MU 1.2b werden Baulinien festgesetzt , so dass an 
dieser Linie gebaut werden muss. Auch damit soll das Wettbewerbsergebnis konsequent 
umgesetzt werden. Der Siegerentwurf hat hie.reine schmale Gasse vorgesehen, die zum 
einem die Blickbeziehung auf den auf der gegenüberliegenden Seite des Vegesacker 
Museumshavens befindlichen Thielespeicher fokussieren und zum anderen ein Span­
nungsfeld zwischen Enge und Weite erzeugen soll. 

Die BaUgrenzen in den Teilgebieten MU 2 bis MU 4 sowie_ im Teilgebiet MU 6 werden an 
die vorhandene Bestandsbebauung sowie an das vorhandene Treppenhaus am Alten 
Speicher angepasst. Für diese Gebäude besteht kein Erweiterungsbedarf . Die Reduzie-

. rung wird unter Berücksichtigung der Belange des Küsten- und Hochwasserschutzes als 
sinnvoU und angebracht angesehen, um den Retentionsraum nicht weiter einzuschrän­
ken. Diese RüGknahme ist in Abstimmung mit der zuständigen Hochwasserschutzbe-
hörde erfolgt. · 

Im Bereich des MU 5 befindet sich das Verwaltungsgebäude der Fa. Lürssen-Werft 
GmbH & Co. KG. Für das Unternehmen soll die Erweiterungsoption aus dem Ursprungs­
bebauungsplan erhalten bleiben, so dass am ursprünglichen Baufenster festgehalten 
wird. Nach§ 78 Abs. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist in festgesetzten Überschwem­
mungsgebieten (hierzu zählt auch das gemäß HwGebV festgesetzte hochwassergefähr­
dete Gebiet) die Err ichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 
und 35 des Baugesetzbuches zwar untersagt. Nach § 78 Abs. 5 WHG kann jedoch im 
Einzelfall die Wasserbehörde eine Abweichung genehmigen, wenn die genannten Vor­
gaben (z.B. hochwasserangepasstes Bauen) eingehalten werden. Diesbezüglich hat im 
Baugenehmigungsverfahren eine Einzelfallprüfung unter Beteiligung der Wasserbehörde 
zu erfolgen. 
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An der Zielrichtung einer !o_ckeren Bebauungsstruktur im südlichen Teil des Gebietes aus 
dem Ursprungsbebauungsplan wird im Rahmen der 1. Änderung festgehalten. · 

Die Baugrenzen im sonstigen Sondergebiet „Einkaufszentrum " wurden im Wesentlichen 
entsprechend des Ursprungsbebauungsplans festgesetzt bzw. an den genehmigten Um­
bau des Bauteils D angepasst. Im Rahmen der Bestandssanierung wurde die Fassade 
an der Straße „Zum Alten Speicher" mit etwas Abstand vor die vorhandene Fassade ge­
zogen. Diese Baugrenze wurde entsprechend festgesetzt. 

' 
Zielsetzung der 1. Änderung ist die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum auf der ehe-
maligen Fläche des Haven Höövts . Der zu errichtende Wohnraum soll den heutigen An­
forderungen und den Ansprüchen an das Wohnen gerecht werden. Außenwohnbereiche 
(Terrassen , LOggien, Balkone) sind Bestandteil dieser Anforderungen und steigern die . 
Wohnqualität. Um die Schaffung von Außenwohnbereichen zu befördern , wird festge­
setzt, das_s diese die Baugrenze Um bis zu. 2,50 Meter überschreiten dürfen . Erker dage­
gen sind zugunsten klarer Gebäudekubaturen nicht zulässig. Die Länge der überschrei­
tenden Freisitzbereiche wird jedoch aus gestalterischen Gründen auf ein Drittel der Ge­
bäudelänge beschränkt. 

Abweichung von den Tiefen der Abstandsflächen 

Mit der 1. Änderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um 
· in zentraler Lage ein nutzungsgemischtes Stadtquartier zu errichten . Für das neue Quar­

tier wird eine seit Jahrzehnten genutzte Fläche umgenutzt. Das vorhandene Nachver­
dichtungspotenzial soll. im Sinne einer optimalen Innenentwicklung unter Berücksichti­
gung des § 1 a BauGB bestmöglich in Anspruch genommen werden . Es wird sich eine 
Dichte entwickeln, die an diesem Ort aufgrund seiner Historie (Industrie - und Werftsfand :­
ort), der zentralen Lage und der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 
städtebaulich gerechtfertigt und angestrebt ist. pas neue Stadtquartier lebt vom Span­
nungsfeld zwisc _hen Enge und Weite. Auf der einen Seite die Dichte des inneren _ Berei­
ches mit der öffentlichen Durchwegung und auf der anderen Seite die _Weite in Richtung 
der Wasserlagen, des öffentlichen Raumes um den Alten Speicher sow ie der 
Straße „Zum Alten Speicher " und der öffentlichen Grünfläche entlang der Friedrich-Klip ~ 
pert~Straße . Diese Grundidee des Wettbewerbsergebnisses und das Ziel der Anknüp­
fung an die baulichen Strukturen der historischen Vegesacker Ortsmitte sind im Rahmen 
der zeichnerischen Festsetzungen umgesetzt. 

Die gewünschte städtebauliche Dicht_e des neuen Stadtquartiers im Teilgebiet MU _ 1 führt 
im inneren Bereich , entlang der Durchwegung , in wenigen Teilbereichen zu l.Jnterschrei­
tungen der Abstandsflächen , die gemäß§ 6 der Bremischen Landesbauordnung mindes­
tens 0,4 H betragen müssen . Um die gewünschte Dichte umsetzen zu können, soll ge­
mäß § 9 Abs . 1 Nr. 2a BauGB von dem gesetzl ichen Regelmaß der Abstandsfläche ab­
gewichen werden. Die Tiefe der Abstandsfläche wird auf 0,2 H festgesetzt, auch wenn 
.diese Abweichung nicht überall in Anspruch genommen werden muss . Trotz dieser Ab­
weichung sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewäh rleiste( da den Gebäuden 
eine ausreichende Belichtung nicht allein dadurch gegeben ist, dass das Wohnen im MU 
1 überwiegend erst ab dem 1. Obergeschoss zuläss ig ist, sondern jedes Gebäude des 
Quartiers größere Fassadenflächen zu den umgebenden freien Fläch_en orientiert. 

C 3 Verkehrliche Erschließung 

Motorisierter Individualverkehr 

Das Plangebiet ist über die Friedrich-Klippert --Straße und die Hermann-Fortmarin-Straße 
im Norden an das örtliche und überörtliche Verk_ehrsnetz angebunden. Über die Her­
mann-Fortmann -Straße wird die Anschlussstelle Bremen-Vegesack-Hafen der BAB 270 
in wenigen Minuten erreicht. 

Die Friedrich -Klippert-Straße hat derzeit eine Verkehrsbelastung von ca. 8.500 Kfz; da­
von sind 7,5 % Schwerverkehrsanteil. Die Straße „Zum Alten Speicher " weist eine Ver-
kehrsbelastung von 1.400 Fahrzeugen auf . · 
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An der Zufahrt zum neustrukturierten Einkaufszentrum im Bauteil D wird sich durch die 
1. Änderung nichts verändern . Die Erschließung erfolgt wie auch heute schon über die 
Straße „Zum Alten Speicher ". Auch an der Erschließung des südlichen Teilbereichs des 
Plangebietes mit der Verwaltung des Unternehmens Lürssen Werft, dem Vegesacker 
Geschichtenhaus sowie dem Schulschiff Deuts_chland wird über die heutige Erschlie­
ßungsstraße erschlossen. 

Für den Teil der Straße , der im festgesetzten hochwassergefährdeten Gebiet liegt, wird 
eine ·Erhöhung, zu Zwecken einer hochwassersicheren Zuwegung zum MU 5, ausge­
schlossen , da dies zu erheblichen Beeinträchtigung des Ortsbildes, v.a. im Bereich des 
denkmalgeschützten Alten Speichers führen würde. Des Weiteren würde eine Aufhöhung 
verkehrstechnische Konflikte in den Kreuzungsbereichen mit dem Fuß- und Radweg pro­
vozieren . Vor diesem Hintergrund wurde festgesetzt, dass die Höhenlage der öffentlichen 
·straße für hochwasserbedingte Aufschüttungen · nicht verändert werden. darf. Eventuelle 
Aufhöhungen in einer Größenordnung von maximal 0,20 m im Rahmen von erschlie­
ßungstechnischen Maßnahmen sind zulässig . Eventuelle Aufhöhungen im Rahmen von 
erschließungstechnischen Maßnahmen sind von der Wasserbehörde zu genehmigen . 

Die öffentlichen Erschließungsstraßen werden wie schon im Ursprungsbebauungsplan 
. als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt; sind derzeit aber noch nicht öffent­
lich gewidmet. Die Verwaltung und Unterhaltung liegen derzeit noch im Zuständigkeits-

. bereich der Wirtschaftsförderung Bremen . 

Die innere Erschließung des Stadtquartiers im MU 1 erfolgt über eine private Ringstraße , 
die an die Straße „Zum Alten Speicher" in zwei Einmündungsbereichen eingehängt wird. 
Auf eine Öffnung der Mittelinsel gegenüber der nördlichen Einfahrt bzw. Ausfahrt der in­
neren Erschließuhgsstraße wird verzichtet , um einen Konflikt mit dem Rückstaubereich 
zum nördlichen Knotenpunkt zu vermeiden. Die ausfahrenden Fahrzeuge können über 
die südlich gelegene Wendet11öglichkeit wieder in Richtung der Friedrich-Klippert-Straße 
aus dem Gebiet herausfahren . 

Die innere Erschließungsstraße verbleibt als private Anliegerstraße und soll als Misch­
·verkehrsfläche, ohne die Ausweisung von Fahrbahnstreifen erstellt werden . Damh dau-

. erhaft eine Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit und die Anlieger gewährleistet ist und • 
auch Leitungen im Straßenkörper verlegt werden können , werden differenzierte Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Allgemeinheit, der Anlieger sowie der Lei­
tungsträger festgesetzt. Die Detailplanungen dazu werden mit dem Amt für Straßen und 
Verkehr im weiteren Verfahren abgestimmt und verbindlich vereinbart. 

Eine Erweiterung des Straßenquerschnittes der öffentlichen Straßen ist aüs derzeitiger 
Sicht nicht erforderlich, eine Reduzierung allerdings auch nicht möglich . 

Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes (Friedrich :..Klippert~Straße / Zum Alten Spei­
cher") wurde durch das lngenielirburo Brenner-Bernhard aus Bremen in einer .mit den 
Verkehrsbehörden abgestimmten Verkehrssimulation untersucht. . 

Ein Ziel dieser Verkehrssimulation war es, die heutige Verkehrsbelastung sowie die 
zukünftigen Verkehrserzeugungen durch das neue . Stadtquartier und das neu konzi­
pierte Einkaufszentrum zu ermitteln sowie die ausreichende Belastbarkeit des zugehöri­
gen Knotenpunktes (Straße „Zum Alten Speicher" / Friedrich-Klippert Straße / Hermann­
Fortmann Straße) zu untersuchen , zu belegen und entsprechende Maßnahmen zu ent-
wickeln . · 

Die Simulationsuntersuchung kom·mt zum Ergebnis, dass die bereits bestehende Licht­
signalanlage „Hermann-Fortmann-Straße / Friedrich-Klippert-Straße" · (Az 280) für die 
Umsetzung der neu konzipierten Signalisierung (Berücksichtigung separater Linksabbie­
ger, Fußgänger- und Radfahrersignalisierung auf Höhe des Busbahnhofes , Polizeiphase , 
Meldungsaustausch mit Nachbaranlage) entsprechend angepasst werden muss . Der im 
Bestand unsignalisierte Knotenpunkt „Friedrich-Klippert-Straße / Zur Vegesacker Fähre" 
muss aus Gründen der Leistungsfähigkeit und der Verkehrssicherheit zwingend signali-
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siert werden . Zudem ist zukünftig ein Meldungsaustausch mit der Nachbaranlage "Sa~ 
gerstraße / Zur Vegesacker Fähre" notwendig, um den. Abfluss der Verkehre aus Rich-. 
tung Friedrich-Klippert-Straße zu gewährleisten . Des Weiteren ist zur Vermeidung von 
Rückstaus die Friedrich-Klippert -Straße in einem Teilbereich zwischen den beiden Kreu- · 
zungsbereichen zweistreifig auszubauen .. 

Ruhender Verkehr - Parkraumkonzept 

Die Ermittlung der notwendigen Stellplätze findet auf der Grundlage des Ortsgesetzes 
über Kraftfahrzeugabstellplätze und Fahrradabstellplätze in der Stadtgemeinde Bremen 
(Stellplatzortsgesetz Bremen - StellplOG vom 18.12.2012) statt. Gemäß dem § 4 Stell­
platzortsgesetz befindet sich das Plangebiet in der Gebietszone II, so da~s eine Redu- . 
zierung der erforderlichen Stellplätze um 20 % möglich ist. Auf Wohngebäude ist die Ge..: 
bietszonenreduzierung jedoch nicht anwendbar .. 

Parallel zum Verkehrskorizept wurde ein Mobilitätskonzept, ebenfalls durch das Ingeni­
eurbüro Brenner-Bernhard aus Bremen erstellt, um u.a. einen grundsätzlichen Nachweis 
zu führen, dass die notwendigen Stellplätze und öffentlichen Parkplätze im Plangebiet · 
untergebracht werden können. Für die Berechnungen wird der aktuelle Planungsstand · 

. des Bauvorhabens für die Baufelder B + C sowie die Genehmigungsplanung des Bauteils 
D zugrunde gelegt, wohl wissend, dass die nachfolgende Genehmigungs- und Ausfüh­
rungsplanung davon abweichen kann . 

Für die Besucher hat das Mobilitätskonzept unter Zugrundelegung von 167 Wohneinhei - · 
ten und einem Faktor von 0,25 einen Bedarf von 42 öffentlichen Besucherparkplätzen 
ermittelt. 

· Insgesamt weist das neue Stadtquartier (mit Berücksichtigung der Reduzierung von 20% 
innerhalb der Gebietszone 11, nicht angewendet auf Wohnbebauung) einen notwendigen 
Bedarf von 365 Kfz-Stellplätzen und öffentlichen Parkplätzen auf. Davon sollen nach der­
zeitigem Planungsstand ca. 140 Kfz-Stellplätze/ äff. Parkplätze wie folgt hergestellt wer-
den.. · 

• ca. 60 Stellplätze sollen in der Tiefgarage (MU 1) untergebracht werden . · 

• ca. 6.0 Stellplätze sollen erdgeschcissig im Inneren der Baufelder MU 1.3 und MU . 
1.5 entstehen. · 

• in der privaten Erschließungsstraße sind derzeit ca. 10 Stellplätze vorgesehen, 
die z.B . für die angrenzenden Nutzungen unverzichtbar im Nahbereich liegen 

. müssen (z.B. Hotelvorfahrt) und für Carsharing-Angebote · 

• im öffentlichen Straßenraum der Straße "Zum Alten Speicher" sollen die bislang 
bestehenden öffentlichen Parkplätze möglichst erhalten bleiben. Ein geringer Teil 
dieser Parkplätze soll mittels Beschilderung aufgrund spezifischer Anforderungen 
als Einzelstellplätze einer angrenzenden Nutzung zugeordnet werden (z.B. Ein­
satzfahrzeuge der Polizei) . 

Für die geplanten Tiefgaragenzufahrten, die an öffentliche Verkehrsflächen anschließen , · 
sind die Randbedingungen , die sich aus der Bremer Garagenordnung ergeben, einzu- · 
halten. Um den erforderlichen Abstand von 3 m nach der Bremischen Garagenverord­
nung(§ 2 Abs . 1) zu der öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten und eine Sichtbeziehung 
(mit Sichtdreiecken) herstellen zu können, ist in der Ausführung ggf. ein Zurückbleiben 
hinter der möglichen Baugrenze erforderlich. · · · 

Die notwendigen Stellplätze s9wie die öffentlichen Parkplätze , die nicht im Baufeld B + 
C bzw. in der Straße "Zum Alten Speicher" hergestellt werden können, sollen auf dem 
Parkdeck des erneuerten Einkaufszentrums (Bauteil D) nachgewiesen werden. Dort ste­
hen insgesamt 1.045 Kfz-Stellplätze zur Verfügung . Das Einkaufszentrum selbst weist 
lediglich einen Bedarf von 248 Kfz-Stellplätzen (gern. Baugenehmigung) auf. Somit kann 
auf dem Parkd~ck auf 797 Stellplätze zurückgegriffen werden. · 
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Für alle Pflichtstellplätze sowie öffentliche Parkplätze, die auf dem Parkdeck des Ein- . 
kaufszentrums nachgewiesen werden, sind entsprechende Baulasten und Grunddienst­
barkeiten einzutragen, die die Stellplätze dauerhaft und auch für künftige Rechtsnachfol­
ger sichern. Für diese Stell- bzw. Parkplätze wird im Rahmen des städtebaulichen Ver­
trages sichergestellt , dass sie rund um die ~hr angefahren werden können und für die 
Nutzer eine Zugänglichkeit unabhängig von den Öffnungszeiten des Einkaufszentrums 
besteht. 

zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Nachweis der erforderlichen Kfz-Stell ­
plätze / öffentlichen Parkplätze erbracht werden kann. 

Der Stellplatzbedarf kann gemäß dem Mobilitätskonzept jedoch durch folgende Maßnah­
men reduziert werden : 

• Errichtung einer Carsharingstation innerhalb eines Baufeldes mit fünf Stellplät- · 
zen (Reduzierung um bis zu 10%) 

• Schaffung einer Mobilitätsstation innerhalb des Plangebietes, in denen Aufla- · 
destationen für E-Bikes und Pedelecs, Lastenräder und Einstellboxen für Räder 
vorgesehen werden können. 

. . . 

• Anwohnerticket: Es soll angestrebt werden , mit den Betreibern von 
Bus-, Bahn:. und Fährlinien ein günstiges Ticketpaket fur die Bewohner zu entwi-
ckeln. (Reduzierung 5 % bis 10%) · 

• Fahrradparken: Innerhalb der Baukörper sollenzusätzliche Bügel im Gebiet de­
zentral verteilt werden. 

• Ergänzende organisatorische Maßnahmen: Mittels gezielter Informationsver­
anstaltungen wird die Förderung einer neuen Mobilitätsstruktur und die Nutzung 
von Carsharing-Angeboten beworben werden. 

• Weitere Maßnahmen: Andere Maßnahmen können nach einzelfallbezogener 
Prüfung anerkannt werden . Auf Grundlage fortschreitender Erfahrungen soll der 
Auswahlkatalog um weitere Maßnahmen ergänzt werden und damit gewisserma­
ßen „lernfähig" sein. 

Weitere Maßnahmen wären: 

o Mobilitätsinformationen, wie z.B Abfahrmonitore für den ÖPNV in zentra-

( 

( 

ler Lage, Mobilitätsinformationen und Beratungsdienstleister für Mobilität l_ ) 
vor Ort (Reduzierung um bis zu 5 %) 

o Tarifkooperationen zwischen ÖPNV-Unternehmen und Car-Sharing-An - (_ ) 
bieter 

o Kooperation zwischen Mobilitätsdienstleistern, wie z.B . Car-Sharing-An-
bieter, Fahrradausleihe und Taxiverkehr 

Insgesamt kann ein Reduzierungspotential von mind . 20% generiert werden . Ausgehend 
vom schlechtesten Fall (Verringerung um 20%) und unter Beibehaltung aller geforderten 
Besucherparkplätze ergibt sich ein reduzierter Stellplatzbedarf von 302 Kfz-Stellplätzen. 
Grundsätzlich ist für die Reduzierung eine Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbe­
hörde erforderlich. 

. . . . 

Oberste Priorität des Mobilitätskonzeptes ist es, in dem Stadtquartier eine hohe Mobili­
tätsqualität rriit, und vor allem auch ohne, Pkw zu erreichen. Dazu n;iuss die Straßen­
raumgestalturig im Umfeld verkehrssicher ausgeführt und mit der Umgebung für alle Ver-

. kehrsarten unkompliziert verknüpft sein. Diese Anforderungen konnen durch die Stär­
kung des Umweltverbundes bzw. durch eine multimodale Mobilität erreicht werden. 

In der_ Straße „Zum Alten Speicher" finden sich heute bereits Busparkplätze für die Besu­
cher der Schulschiffes Deutschland, des historischen Hafenbeckens sowie des Vege­
sacker Geschichtenhauses im Alten Speicher. Diese sollen am heutigen Standort erhal~ 
ten bleiben . 
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Im Baufeld MU 1.1 ist ein Polizeikommissariat für den gesamten Bremer Norden und 
Teile des Bremer Westens in Vorbereitung . Hieraus resultieren besondere Bedarfe an 
die Lage für spezifisch zu nutzende Stellplätze, wie z.B. Einsatzfahrzeuge . Damit in Not­
fallsituation die Fahrzeuge schnell erreicht werden können , müssen mind. 4 der'Einsatz­
fahrzeuge unmittelbar vor der Dienststelle stehen. Die Stellplätze sollen im MU 1.1 direkt 
vor dem Gebäude entstehen . Die straßenrechtliche Anordnung erfolgt durch die Ver-
kehrsbehörde nach§ 45 StVO. · 

Im weiteren Verfahren ist diese Planung im Zusammenhang mit den üt:Jrigen vorhande­
nen Nutzungsinteressen bzw. verkehrlichen Belangen für diesen Knotenpunkt zu verifi:.. 
zieren und zu konkretisieren . Als eine der Rahmenbedingungen wurden diese Belange 
in die Simulation des Verkehrsknotenpunktes aufgenommen und somit in der weiteren 
Verkehrsplanung berücksicht igt. Grundsätzlich sollen diese Parkmöglichkeiten nicht 
dazu bestimmt sein, dauerhaft parkende Polizeifahrzeuge zu schaffen , sondern aus­
schließlich für Einsatzfahrzeuge der Polizei zulässig sein. Im weiteren Verfahren ist zu 
bestimmen, ob u.U. eine Beschilderung dieser Stellpl~tze auf dem Gehweg ausreicht 

Öffentlicher Personerinahverkehr (ÖPNV) 

· Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) Vegesack befindet sich direkt gegenüber dem 
Plangebiet. Am ZOB halten 10 Buslinien. Der Vegesacker Bahnhof mit Verbindungen in 
Richtung der Bremer Innenstadt und ins Umland befindet sich östlich des ZOB und ist 
ebenfalls in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen. Der Br.emer Hauptbahnhof ist in rund 
20 Minuten zu erreichen. 

Das Plangebiet ist somit auch mit dem ÖPNV/ SPNV sehr gut angebunden . 

. Radverkehr 

Der Plangeltungsbereich ist gut an das regionale Radwegenetz _ entlang der Weser und 
Lesum angebunden (Freizeitroute). Die Bremer Innenstadt liegt in einer Entfernung von 
rund 20 km in südöstlicher Richtung. Durch das Plangebiet führt die Vorplanung der Fahr­
rad-Premiumroute D.15 entlang der Straße „:Zum Alten Speicher". Die generelle Routen­
führung durc;h das Plangebiet wird berücksichtigt. 

Im Rahmen der weiterführenden Verkehrsplanung zum Verkehrskonzept wurde eihe Al­
ternativroute (über den Platz neben dem Alten Speicher, entlang des Hafenbeckens, di­
rekte Überquerung der Friedrich-Klippert-Straße zum Bahnhof Vegesack) geprüft und in 
die Simulation des Knotenpunktes eingestellt. Diese Routehführung wird resultierend aus 
der Verkehrsuntersuchung als Vorzugsvariante -priorisiert . Zur Umsetzbarkeit dieser Va­
riante wird für die öffentlichen Verkehrsflächen die besondere Zweckbestimmung 
,,Radfahrerbereich" ergänzend festgesetzt. Eine endgültige Entscheidung der Routen­
führung obliegt der Ausführungsplanung zur Fahrrad-Premiumroute . 

Die Brücke über den Vegesacker Hafen ermöglicht das Erreichen der Hauptlage der 
Ve9esacker Ortsmitte in wenigen Minuten mit dem Fahrrad .. 

An der Friedrich-Klippert-Straße werden auf beiden Seiten der Ausfahrt des Busbahnho ­
fes zwei neue signalisierte Radfurten vorgesehen. Damit werden sowohl Attraktivität, als 
auch Verkehrssicherheit für Radfahrer gegenüber dem MIV deutlich gesteigert. Radfah­
rer, die entlang der Straße „Zum Alten Speicher" (alternative Radpremiumroute) fahren , 
werden zukünftig an der Lichtsignalanlage „Friedrich-Klippert-Straße / Hermann-Fort­
mann-Straße" (Az 280) in Bezug auf die Zwischenzeiten als maßgebend betrachtet.:, 

Derzeit befinden sich rund 150 Fahrradbügel im Plangebiet , die nach der baulichen Um­
struktur ierung des Plangebietes wieder aufgestellt werden sollen . Das Möbilitätskonzept 
hat auf der Grundlage des Stellplatzori:sgesetzes einen Bedarf von 489 Fahrrad-Stell­
plätze durch die bauliche Entwicklung ermittelt, die im Plangebiet und in den zukünftigen 
Gebäuden unterzubringen sind. · · 
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Zukünftig sollen somit fast 550 Stellplätze für Fahrräder im Plangebiet zur Verfügung ste­
hen. Die Lage und Anordnung der Fahrradabstellanlagen werden in der weiteren Detail­
planung verbindl ich mit dem Amt für Straßen und Verkehr abgestimmt. Die Errichtung 
von ebenerdigen Anlagen wird dabei bevorzugt. 

Fußgängerverkehr 
Ähnlich wie beim Radverkehr ermöglicht die Brücke über den Vegesacker Hafen ein füß­
läufiges Erreichen der Hauptlage der Vegesacker Ortsmitte . Insgesamt stellt sich das 
Plangebiet heute als fußgängerfreundlich dar. Die Promenade entlang der Lesum und 

. entlang des Vegesacker Hafenbeckens erlaubt ein autounabhärigiges Flanieren. 

Die öffentlichen Freiräume zwischen dem MU 1, der Lesum und dem historischen Vege­
sacker Hafenbecken werden wie schon im Ursprungsbebauungsplan als öffentliche 
Verkehrsflächen mit.der besonderen Zweckbestimmung „Fußgängerbereich" fest­
gesetzt. Es sind öffentliche Räume, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und als 
Treffpunkt sowie als Fläche für öffentliche Stadtfeste für die Bewohner und Bewohnerin­
nen sowie Besucher dienen solle.n. 

Auch diese Flächen sind bislang noch nicht öffentlich gewidmet. Für die Übernahme der 
öffentlich festgesetzten, aber bislang noch nicht gewidmeten Flächen wurden mit den 
zuständigen Behörden bereits Abstimmungsgespräche geführt, die im weiteren Verfah- ( 
r_en fortgesetzt werden und zu einer abschließenden Lösung führen sollen . 

Die städtebauliche Konzeption des neuen Stadtquartiers (Baufelder B+C) ermöglicht eine ( 
hohe Durchlässigkeit des Gebietes ; d.h. eine weitest gehende Durchwegung für die Öf-
fentlichkeit zwischen den angrenzenden Wohngebieten sowie der Wasserlage an Weser 
und Lesum. Die heutige Bebauungsstruktur wirkt im Gegensatz dazu wie eine Barriere , 
Mitder Neukonzeption wird die Ost-West -Verbindung durch eine Nord-Süd-Verbindung 
durch das Quartier ergänzt. Hierfür werden im Teilgebiet MU 1 (Bauteil 8) die privaten 
Räume zwischen den Gebäuden mit einem Geh recht für die Allgemeinheit belegt. Für 
Rettungsdienste wie Feuerwehr- oder Krankenwagen wird noch zusätzlich ein Fahrrecht 
festgesetzt. 

In dem neuen Stadtquartier soll sich dadurch ein urbaner und lebendiger Raum entwi­
ckeln können, der der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Die Durchlässigkeit des neuen 
Quartleres wird durch die Festsetzung eines Gehrechtes zugunsten der Allgeme inheit 
langfristig gesichert. Die öffentlichen Fußgängerbereiche entlang der Wasserlagen wer­
den mit der Festsetzung eines Gehrechtes für die Allgemeinheit somit auf den privaten 
Flächen fortgeführt . In der Örtlichkeit entsteht ein fließender Übergang zwischen dem ( 
privaten und dem öffentlichen Raum, dessen Grenze nicht wahrnehmbar sein soll. 

An der Friedrich-Klippert -Straße werden auf beiden Seiten der Ausfahrt des Busbahnho­
fes zwei neue signalisierte Fußgänger vorgesehen. Damit werden sowohl Attraktivität, 
als auch Verkehrssicherheit für Fußgänger gegenüber dem MIV deutlich gesteigert . 

Eine weitere signalisierte Querung wird durch die Neusignalisierung des bisherigen Vor­
fahrtknotens ,;Vegesacker Fähre/ Friedrich~Klippert-Straße" eingerichtet. 

C 4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Die detaillierte Festsetzung zur Errichtung von Stellplätzen dient zum einen einer offenen 
· Gestaltungsmöglichkeit der öffentlichen und halböffentlichen . Flächen , ohne die Beein­
trächtigung durch Stellplätze und Nebenanlagen. Ziel ist die Entwicklung einer attraktiv 
gestalteten Durchwegung durch das neue Stadtquartie r mit Aufenthaltsqualität, die nicht 
durch_ bauliche Anlagen oder abgestellte Fahrzeuge gestört wird. Zum anderen sollen die 
Erdgeschosse für Nutzung freigehalten werden, die dazu in der Lage sind, das Stadt­
quartier nachhaltig zu beleben. Garagenfassaden leisten diesen B.eitrag nicht. 

Müllboxen und die Aufstellflächen für die Müllbehälter müssen innerhalb der Gebäude 
untergebracht werden . Dies ist festgesetzt für den Fall, dass die festgesetzten Baufenster 
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von den Neubauten nicht vollständig ausgeschöpft werden sollten . Müllboxen und Müll:. 
behälter vor den Gebäuden würden zu einer Beeinträchtigung des zukünftigen Straßen­
bildes führen. · 

C 5 Private Grünfläche und Erhaltungsgebote 

1 m Ursprungsbebauungsplan 1218 fat am östlichen Ende des Plangeb ietes an der Straße 
Kantjespad eine private Grünfläche festgesetzt. Mit dieser Festsetzung sollte eine Über­
leitung von der dichten Bebauung des Einkaufszentrums zur östlich angrenzenden locke ­
ren Bebauungsstruktur der Wohngebiete im Ortsteil Grohn entlang der Lesum und dem 

· Grohner Hang geschaffen werden. Zudem bildete die private Grünfläche einen Puffer 
zwischen dem Einkaufszentrum und dem Uferfuß- bzw. -radweg . Die Festsetzung der 
privaten Grünfläche mit der Zweckbe~timmurig Parkanlage wird mit der weiterhin gültigen 
Zielsetzung aus dem Ursprungsbebauungsplan übernommen. langfristig soll sfch hier 
ein gestalteter Grünraum entwickeln . · 

Im Ursprungsbebauungsplan ist an der Nordostseite des Einkaufszentrums (Bauteil D) 
ein Anpflanzgebot für Hecken vor der Fassade zeichnerisch festgesetzt , das auch um­
gesetzt worden ist. Damit sollte eine „grüne Fassade " als Übergang zur nördlich angren­
zenden öffentlichen Grünfläche geschaffen werden. Diese Hecken.werden nun im Rah­
meri der 1: Änderung zum Erhalt festgesetzt. 

Auf dem Dach des heutigen Bauteiles D befindet sich eine Dachbegrünung, die im Rah­
men der 1. Änderung zum Erhalt festgesetzt wird . Die Dachbegrünung dient der Verbes ­
serung des· Kleinklimas und trägt mit zur Durchgrünung des Plangebietes bei. 

Die Bestandsbäume entlang der Straße „Zum Alten Speicher" werden zum Erhalt festge­
setzt. Im MU 6 stehen mehrere größere Bäume , die ebenfalls zum Erhalt festgesetzt sind. 

Im Plangebiet sind Hochbeete bzw. Vormauerungen vor der HochWasserschutzwand ge­
plant, die der Aufwertung und Steigerung der Aufenthaltsqualität dienen sollen . Die ge-· 
nauen Umfänge und Ausführungsmöglichkeite ·n sind in Abstimmung mit dem Unterhalts ~ 
träger, dem Deichverband sowie der Was·serbehörde (SKUMS) im weiteren Verfahren zu 
klären . Für evtl. Hochbeete bzw. Vormauerungen vor der Hochwasserschutzwand istein 
Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung einzureichen . · · 

1 

C 6 Klimaschutz und Energie 

. Gemäß § 1 Abs . 6 Nr. 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen insbe -
. sondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie zu berücksichtigen . Die Pläne sollen uriter Berücksichtigung des allgemei­
nen Klimaschutzes entwic;:kelt werden (§ 1 Abs . 5 BauGB) . Um hierfür die baulichen und 
technischen · Voraussetzungen zu schaffen, bestimmt eine textliche Festsetzung, dass . 
die tragenden Konstruktionen der Dachflächen der Hauptgebäude so auszubilden sind, . 
dass die Errichtung von Solarenergieanlagen auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich · 
ist. 

C 7 Gestaltungsfestsetzungen 

Mit der Festsetzung dezidierter örtlicher Bauvorschriften für das Urbane Teilgebiet MU 1 
soll gesichert werden, dass das Ergebnis des kooperativen städtebaulichen Planungs ~ 
wettbewerbes auch in seiner gewollten Außenwirkung umgesetzt wird (vgl. Kapitel B). 
Die hohe Gestaltqualität des Siegerentwurfs von Wirth Architekten soll sich in der zukünf ­
tigen Bebauung wiederfinden . 

Für die Urbanen Gebiete MU2 bis MU6 wurde lediglich ein gestalterischer Rahmen defi­
niert . Auch wenn die Bestandsgebäude im Plangebiet eine he.terogene Gestaltung auf­
weisen , so ist es doch aus ortsgestalterischen Gründen erforderlich , einen Rahmen fest~ 
zulegen, um eine Verunstaltung oder Beeinträchtigung des Ortsbildes zu vermeiden. 
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Für die Fassaden .sind die auch heute schon bei den Bestandsbauten verwendeten Ma­
terialien festgesetzt worden. Um eine Flexibilität für eine bauliche Weiterentwicklung zu 
ermöglichen , wurde festgesetzt, dass 30% der geschlossenen Fassadenflächen je Ge­
bäudeseite in anderen Materialien ausgeführt werden können . 

Hinsichtlich derDachformen wurden keine Festsetzungen getroffen , da die Bestandsbe­
bauung geneigte Dächer sowie Flachdächer aufweist. Diese Dachformen seilen auch 
weiterhin zulässig sein. Wenn geneigte Dächer errichtet werden, müssen diese in einem 
roten, rotbraunen oder anthrazitfarbenen Farbton ausgeführt sein. Diese drei Dachfarben 
prägen auch die Umgebung des Plangebietes. Im Plangebiet selbst weist das geneigte 
Dach _des „Geschichtenhauses Vegesack" einen roten Farbton auf. Mit dieser Festset­
zung werden blaue oder grüne Dächer vermieden, die sich negativ auf das Ortsbild aus-
wirken würden . · 

Des Weiteren werden Regelungen zur Gestaltung von Werbeanlagen im Urbanen Gebiet 
und dem sonstigen Sondergebiet getroffen. Die Anzahl der Werbeanlagen und ihre Ge­
staltung führen zu einer Beeinträchtigung des Fassadenbildes tmd in der Gesamtheit zu 
einer Störung des Ortsbildes. Vor diesem Hintergrund wird ein Regelungsbedarf gese­
hen, um zum einen die Anzahl der Werbeanlagen zu begrenzen und zum anderen ihre 
Gestaltung zu regeln . Von Bedeutung ist, dass sich die Werbeanlagen der Fassadenge- ( 
staltung des Gebäudes unterordnen . Um die Anzahl der Werbeanlagen zu reduzieren 
wird festgesetzt, dass die Werbeanlagen nur an der Stätte der . Leistung zulässig sind, 
das heißt , dass Fremdwerbeanlagen ausgeschlossen sind. · ( 

C 8. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Lärmimmissionen 

· Nördlich des Plangebietes befindet sich die Friedrich-Klippert-Straße sowie der Vege­
sacker Bahnhof und der Busbahrihof . Das Plangeb iet inklusive d.es verb leibenden Teils 
des Einkaufszentrums (Bauteil D) werden über die Straße „Zum Alten Speicher " erschlos­
sen . Die von diesen Straßer, sowie den geplanten und bestehenden Stellplatz- bzw. Park.: 
platzanlagen ausgehenden Lärmimmissionen sind im Rahmen des Bebauungsplanver -
fahrens zu berücksichtigen . · 

Die Beurtei lung der Lärmimmissionen aus Verkehrslärm erfolgt auf der Grundlage DIN 
18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau" in Verbindung mit dem Beiblatt 1, 1 n der DIN 
18005 werden Orientierungswerte für die einzelnen Gebietskategorien genannt, von de-
nen im Rahmen der Abwägung auch abgewichen werden kann . Zusätzlich können im ( 

· Rahmen der Abwägung die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV-Verkehrslärm-
schutzverordnung herangezogen werden. . ( J 

Für die neue Gebietskategorie „Urbane Gebiete" werden weder in der DIN 18005 , Tei_l 1 
· Orientierungswerte noch in der 16. BlmSchV Immissionsgrenzwerte genannt. In der Ab­
wägung werden die Orientierungswerte zwischen MI-Gebieten (tags 60 dB(A)/nachts 50 
dB(A)) und MK (tags 65 dB(Ä)/nachts 55 dB(A)) und die Immissionsgrenzwerte für MK­
und M_I-Gebiete (tags 64 dB(A)/nachts 59 dB(A)) herangezogen . 

· Die Lärmkarte für die Stadtgemeinoe Bremen zeigt bei einer 24 stündigen Betrachtung · 
des Verkehrs im Kreuzungsbereich Friedrich -Klippert-Straße/Zum Alten Speicher Beur­
teilungspegel von über 60 dB(A) im nördlichen Plangebiet sowie Beurteilungspegel von 
über 60 dB(A) entlang der Straße „Zum Alten Speicher". 

Bei der Betrachtung der nächtlichen Beurteilungspegel im nördlichen Plangebiet und ent­
lang der Straße „Zum Alten Speicher " liegen diese bei über 50 dB(A) . 
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Abbildung 6: Lärmkarten für das Plangebiet mit Beurteilungspegel für 24 Stunden Verkehr ur.id Verkehr 
Nacht (Quelle : .Freie Hansest?dt Bremen, http://gdi1.geo .bremen .de/api/laerm) 

Im Rahmen der 1. Änderung soll das Wohnen aufgrund der Lärmimmissionen, die vom 
Straßenverkehrslärm ausgehen , in den Erdgeschossen entlang der öffentlichen Erschlie­
ßungsstraßen ausgeschlossen werden . Im Norden des Plangebietes wird im Baufeld 1, . 
das am nächsten am Kreuzungsbereich Friedrich-Klippert-Straße/Zum Alten Speicher 
liegt, eine Wohnnutzung nur zu einem geringen Ante il in den oberen Geschossen pla-

. nungsrechtlich zugelassen. Eine . Orientierung von Schlaf- und Kinderzimmern in Rich­
tung des Kreuzungsbereichs wird ausgeschlossen. Zum Schutz der Wohnbevölkerung · 
vor Lärmimmissionen werden zusätzlich die Lärmfestsetzungen aus der Verwaltungsver­
einbarung Lärm, die zwischen dem Senato.r für Umwelt, Bau und Verkehr und der Sena­
.torin für Wissenschaft , Gesundheit und Verbraucherschutz geschlossen worden ist, in 
die 1: Änderung übernommen . · 

Die Orientierungswerte tags und nachts der DIN 18005 Teil 1 sowie die Immissionsgrenz­
werte tags und nachts der 16. BlmSchV, die zwischen MI und MK-Gebi.eten liegen , wer-
den im. restlichen Plangebiet eingehalten . . ' 

·. Im Rahmen der 1. Änderung ist weiterhin Rücksicht zu nehmen auf .die südlich des zu-
künftigen · sonstigen Soridergebietes „Einkaufszentrum" angrenzende Wohnbebauung 
(Wohnanlage „Vier Deichgrafen") an der Lesum, für die im Ursprungsbebauungsplan ein 
,,Allgemeines Wohngebiet" festgesetzt worden ist. Der Ursprungsbebauungsplan trifft be­
reits. lärmtechnische Festsetzungen zum Schutz dieses allgemeinen Wohngebietes. 

Auf der gegenüberliegenden Seite der Weser in einer Entfernung von rund 400 m befin­
det sich mit der Schiffswerft Abeking & Rasmussen eine weitere Lärmquelle mit mögli­
chen Auswirkungen auf das Plangebiet. Diese wurde im Rahmen der 1. Änderung in 
einer schalltechnischen Stellungnahme des Lt;irmgutachters acouplan GmbH untersucht. 
Die StellUngnahme kommt zum Ergebnis, dass es nicht zu einer Beeinträchtigung der . 
Wohnnutzung in dem neuen Stadtquartier kommeri wird . Die abgeschätzten Teilbeurtei­
lungspegel der Werft liegen mit 52,7 dB(A) tags unter dem Immissionsrichtwert der TA­
Lärm von 63 dB(A) für Urbane Gebiete und mit 39,3 c;JB(A) nachts unter den Richtwerten 
der TA-Lärm von 45 dB(A) für Urbane Gebiete. 

In der Änderungsgenehmigung des staatlichen . Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg für 
die Schiffswerft ist festgetialten, dass an den Immissionsorten kurzzeitige Geräuschspit- . · 
Zen die zulässigen Werte einzuhalten haben. Nach gutachterlicher Einschätzung gilt dies 
auch für das geplante Teilgebiet MU1 des Urbanen Gebietes. 

Es sind gesunde Wohnverhältnisse in dem geplanten Stadtquartier möglich . Weitere De­
tails sind der schalltechnischen Stellu•gnahme zu entnehmen . 

In den MU 2 bis MU 6 finden sich derzeit keine Wohnnutzungen . Das Wohnen ist im MU 
2 bis MU 6 ausgeschlossen ; da diese in einem festgesetzten hochwassergefährdeten 
Gebiet gemäß HwGebV liegen. · 

Nordwestlich des Plangebietes befindet sich der Vegesacker Hafen, der als Sportboot­
und Museumshafen betrieben wird. Durch Instandsetzungsarbeiten an den Schiffen oder 
durch Ein- und Auslaufen der Schiffe entstehen Lärmimmissionen . Für den Vegesacker 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

Hafen besteht eine Hafenordnung, die für die Nutzer des Hafens zu berücksichtigen ist. 
Hinsichtli .ch des Auslaufens der Schiffe und der lnstandhaltungsarbeiten sind u. a. fol­
gende Regelungen einzuhalten 13 : 

• Zur Verminderung der Lärm- und Geruchsbelästigung dürfen Schiffs- und Boots­
motoren grundsätzlich nur zum Ein- und Auslaufen respektive zum Manövrieren im Hafen 
benutzt werden. Das Manövrieren im Hafen ist auf das zum An- und Ablegen notwendige 
Maß zu beschrä_nken. Notwendige Ausnahmen sind nur nach vorheriger Gestattung 
durch die Hafennieisterin zulässig . 

Notwendige Arbeiten zur Instandhaltung und Rep_aratur an d_en Wasserfahrzeu­
gen sind gestattet, sofemdiese nur mit geringen Lärm-, Staub- und Geruchsbel~stigun ­
gen für die .ubrigen Hafennutzer und die Anwohner verbunden sind. Lärm-, staub- und 
geruchsintensive Arbeiten dürfen während der Ruhezeiten, insbesondere zwischen 

· 22:00 Uhr und 07:00 Uhr, ni_cht ausgeführt werden . . 

Aufgrund der Unregelmäßigke it der lnstandtialtungsarbeiten und der einzuhaltenden Re­
gelungen der Hafenordnung ist davon auszugehen, dass die nach einschlägiger Gesetz­
gebung zu Grunde legenden Immissionsrichtwerte eingehalten werden und es somit · 
nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der schutzwürdigen Nutzungen im festgesetzten 
Urbanen Gebiet kommen wird . · 

Des Weiteren finden am Hafenbecken auch Veranstaltungen (wie z.B. das Vegesacker 
Hafenfest) statt. Diese Veranstaltungen sind als seltene Ereignisse zu bewerten, bei de- ( 
nen höhere Immissionsrichtwerte geltend zu machen sind. Des Weiteren wei.sen die Ver­
anstaltungen eine Standortgebundenheit sowie eine soziale Adäquanz und Akzeptanz 
im Sinne der Ziffer 4.4 der Freizeitlärmrichtlinie ·der LAI auf, die in Ermangelung einer 
eigenen Richtlinie in Bremen als Orientierung herangezogen wird . 

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass aufgrund der geringen Häufigkeit dieser Veran­
staltungen keine erheblichen Beeinträchtigungen der schutzwürd igen Nutzungen zu er-
warten sind. · 

Bodenschutz, Altlasten und Kennzeichnungen 

In dem Plangebiet befinden sich Altlastenflächen , die_aus der industriellen Nutzung des 
Plangebietes resultieren . Im Rahmen des Ursprungsbebauungsplans wu'rden die Altlas­
ten untersucht. Die Kennzeichnungen der Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt­
gefährdenden Stoffen belastet sind ; werden in der 1. Änderu .ng aus dem Ursprungsbe-
bauungsplan übernommen . Ebenso wurden die Regelungen bezüglich des Schutzes vor l 1 
den kontaminierten Böden teilweise übernommen · urid in Abstimmung mit der Boden-
schutzbehörde angepasst. Die durch Dicht- und SpUndwände gesicherten und eingekap- ( ) 

· selten kontaminierten Böden werden durch die 1. Änderung nicht berührt . Der Umgang 
mit den vorhandenen Dicht- und Spundwänden sowie den sonstigen Sicherungseinrich­
tungen wird unter Festsetzungen für die gekennzeichneten Flächen geregelt. 

Die folgende Begründung zur Altlastenthematik orientiert sich an deni Begründungstext 
des Ursprungbebauungsplans; deren Aussagen haben weitgehend weiterhin Bestand 
und werden lediglich an wenigen Stellen aktualisiert und an die heutigen Erkenntnisse 
angepas~ : · · 

Der gesamte Geltungsbereich wurde in der Vergangenheit industr iell und gewerblich ge­
nutzt. 1 n den zurückliegenden 100 Jahren waren auf .dem Gelände u. a. Betriebe. mit 
Schiffbau, Fischfang und Fischverarbeitung sowie der Herstellung von Steingut beschäf­
tigt. Die Anfänge des Schiffsbaus am Vegesacker Hafen führen auf das .17. Jahrhundert 
zurück. Im Zusammenhang mit diesen Nutzungen wurde die flache Wesermarsch vor 

- dem Grohner Geestrücken mehrfach aufgehöht. In den Auffüllungen und im Soden wur-
den erhöhte Schadstoffgehalte festgestellt. · 

13 Hafenordnung , Vegesacker Hafen, Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, 2011 , abgerufen auf 
der Internetseite: https://www .charterkontor -vegesack.de/ih7a!:1es/Hafenordnung_ Vege­
sack_2016.pdf 
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Begründung zum Bebauungsplan 1.218 1. Änderung 

Abbildung 7: Beiblatt zLim Ursprungsbebauungsplan 1218- bearbeitet durch A+S 

In einem Beiblatt, das Bestandteil des Ursprungsbebauungsplans 1218 war, sind die . 
. Dicht..: und Spundwände, die Anlagen und Leitungen zur Entwässerung der Mineralölkon­
tamination sowie das Abwasserbehandlungsbecken dargestellt. Die AbbildLmg 7 zeigt 
das Beiblatt. Auf der Darstellung wurden die Grundwassermessstellen , die sich im Plan­
gebiet befinden, zus.ätzlich dargestellt. Die Hinweise auf dem Beiblatt zum Umgang mit 

· den vorhandenen Leitungen, Anlagen und Dicht- und Spundwänden wurden in die Be­
bauungsplanänderung als Festsetzungen im Bereich der gekennzeichneten aufgenom­
men. Das Beiblatt wurde nicht Bestandteil der 1. Änderung, da das im Beiblatt darge­
stellte Abwasserbehandlungsbecken nicht mehr in der 1. Änderung festgesetzt wird. 

' ' 

Die innerhalb der gekennzeichneten Fläche vorhandenen Dicht- und Spundwände und 
das Entw~sserungssystem verhindern die Ausbreitung der eingekapselten Schadstoffe. · 
Der Erhalt Ihrer Funktionsfähigkeit ist bei einer Bebauung sicherzustellen. Sie dürfen · 
grundsätzlich nur bis zu einer Tiefe von 3,5 m über NN abgeschnitten werden. In den 
Festsetzungen zum Bodenschutz/Altlasten wird noch das Bezugssystem über Normal­
Null (über NN) verwendet; auch wenn sich heutige Höhenangaben auf das Bezugssys ­
tem über NormalHöhenNull (über NHN) beziehen . In Rücksprache mit der-Bodenschutz­
behörde wird an dem alten Bezugssystem festgehalten, da die bereits für das Verfahren 
zum Ursprungsbebauungsplan 1218 erarbeiteten Gutachten zu.den Altlasten im Plange­
biet sowie das Beiblatt zum Bebauungsplan 1218 (vgl. Abb. 7) noch das Bezugssystem 
über NormalNull zugrunde legen. Sollte. im Rahmen der Ausführungsplanung ein Eingriff 

· in .die Dicht- und Spundwände erforderlich sein, ist ·eine detaillierte Abstimmung · mit der 
. Bodenschutzbehörde erforderlich . 

Grundwassermessstellen dienen der Überwachung der Grundwasserstände. Um das be­
stehende hydraulische Sicherungssystem mit seinen Anl9gen zur Überwachung nicht zu 
stören, soll~n keine weiteren Brunnen im Planbereich angelegt werden. Sie sind daher 
als Nebenanlagen im Geltungsbereich ausgeschlossen. 
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Begrundung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

Das Wasserbecken (Alter Auekanal) vor dem Alten Speicher dient derzeit als Absetzan­
lage (,,Schönungsteich") für die Sickerwassereinleitung, die irn Rahmen des Konzepts . 
zum Umgang mit den eingekapselten Kontaminationen seit Jahren ohne Schadensfall 
betrieben wird . · 

Die ursprüngliche Festsetzung einer Fläche für die Abwasserbeseitigung mit der Be­
zeichnung „Abwasserbehandlungsbecken" ist in Abstimmung niit der Bodenschutzbe­
hörde nicht erforderlich. Vor diesem Hintergrund wird in der 1. Änderung die ursprüngli­
che Festsetzung in eine Wasserfläche „Alter Auekanal" geändert. 

Bei der Gestaltung des Lesuniufer am Liegeplafz des Schulschiffs wurden hydraulische · 
Elemente (wasserundurchlässiges Deckwerk, Rigole mit Entwässerungsklappen sowie 
eine Ableitmöglichkeit des ggf. kohlenwasserstoffhaltigen Wassers in die Schmutzwas­
serkanalisation) errichtet, die auch für die Sicherung des Kohlenwasserstoffschadens ge-
nutzt werden. · · · 

Auch außerhalb der gesondert gekennzeichneten Fläche sind erhöhteScqadstoffgehalte _ 
im Boden nicht auszuschließen. Die ·untersuchungen ergaben u. a. kritische Werte für 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle . 

Von wesentljcher Bedeutung ist, dass im Rahmen de_r Errichtung des neuen Stadtquar-
tieres (Baufeld B) nicht in den kontaminierten Boden eingegriffen wird. Im Baufeld C wird ( ) 
allerdings zur Umsetzung des Projektes nachgegründet werden müssen. Es ist erforder-
lich, dass während der Bauarbeiten ein Bodengutachter die Erdarbeiten begleitet Und ( ) 

· . dass die Gründungen so erfolgen, dass keine Verlagerung bzw. Mobilisierung von 
Schadstoffen entsteht (möglich wären z.B. Flachgründungen oder geeignete Verdrän­
gungspfähle) . Hierzu erfolgt ein Hinweis in der Planzeichnung der 1. Änderung. 

Für den gesicherten Bereich wird ein dauerhaftes Monitoring durchgeführt, das die tech~ 
nische Überwachung und Wartung derSicherurigseinrichtungen sowie die gutachterliche 
Begleitung umfasst. Baumaßnahmen in der gesondert gekennzeichneten Fläche sind im 
Vorfeld mit der Bodenschutzbehörde abzustimmen, damit die Sicherungseinrichtungen · 
ausreichend berücksichtigt werden : 

C 9 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

Nachrichtliche Übernahmen 

Denkmalschutz 

Im Plangeltungsbereich der 1. Änderung befindet sich ein unter Denkmalschutz stehen­
. der Speicher der ehemaligen Lange-Werft. Der Denkmalschutzstatus wurde nachrichtlich 
in die 1. Änderung übernommen. 

Gegenüber dem historischen Speicher soll ein 2 bzw. 9-geschossiges Gebäude, das so­
genannte „Logger- und Packhaus" entstehen : Das westliche 2-geschossige ,;Logger-. 
haus" vermittelt baulich zwischen dem „Packhaus" und dem historischen Speicher: Das· 
Pack- und Loggerhaus bildet zusammen mit dem Kopfbau an der Kreuzung Auftakt und 
Endpunkt des Quartiers und ist Teil der architektonisch abgestimmt entwickelten und ma-

. terialisierten Gebäudegruppe . 

Der denkmalgeschützte Speicher selbst , der über weite Teile seiner Bestandszeit als 
Funktionsgebäude eingebaut und kaum wahrnehmbar war, bleibt weiterhin freigestellt 
und bekommt im Vergleich zu der als denkmalverträglich erachteten städte_baulichen Fi­
gur des bisherigen Haven Höövt einen ihn umgebenden, raumbildenden Rahmen aus 
giebelständigen neuen Quartiershäusern hinter der zukünftigen Deichlinie, deren Fassa­
dengestaltung aus den historischen Backsteinbauten .und der alten Hafenmauer abgelei­
tet wurde . Der freistehende alte Speicher mit vorgelagerter großer Platzfläche bl.eibt wei-. 
terhin ein wichtiger Bestandteilder Maritimen Meile, die sich über die Hafenbrücke nach 
Alt-Vegesack fortsetzt. Die quartiersinterne Erschließung des neuen Stadtquartiers führt 
auf den denkmalgeschützten Speicher zu, formuliert aber bewusst keine dem Stadt­
grundriss Vegesacks fremde Axialität ein. Die Sichtbeziehung entlang der Straße „Zum 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

Alten Speicher" bildet dementsprechend einen weiteren Ausblick nach historischem Vor-
bild auf das Schulschiff Deutschland. · 

In Abwägung der denkmalschutzrechtlichen Belange und in Abstimmung zwischen dem 
Landesamt für Denkmalpflege und den Architekten des Siegerentwurfs sowie den Pro-
jektentwicklern wurde eine Drehung des Baukörpers nach Nordwesten vereinbart. 
Dadurch soll die Silhouette des Alten Speichers möglichst frei erkennbar bleiben. Als 
besonders wichtig wurde dabei die Perspektive aus Alt-Vegesack bewertet. Um die Sil­
houette des Speichers in dieser Blickrichtung lesbar'zu machen, soll im Hintergrund des 
Speichers nur ein schmaler Bereich des Packhauses sichtbar sein. Die Grundrissfläche 
.des Baufeldes MU 1.6 wurde daher derart angepasst, dass die. Giebelseite des „Pack­
hauses" neben dem Speicher erscheint. Auf diese Weise soll die Wahrnehmbarkeit und 
Wirkung des Denkmals gestärkt werden und gleichzeitig die städtebauliche Dominante 
des Packhauses im Rahmen des Siegerentwurfs erhalten bleiben. 

Hochwasserschutz 

.Der südwestliche Teil des Plangebiets liegt in einem festgesetzten hochwassergefährde­
ten Gebiet gemäß der Hochwassergebietsverordnüng Weser - Weser-HwGebV 14, die im 
September 2017 in Kraft getreten ist. Das festgesetzte hochwassergefährdete Gebiet 
sowie die bestehende Hochwasserschutzlinie werden gemäß dem 
§ 9 Abs. 6a BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplanen·sind gemäß§ 1 Abs. 6 Nr. 12Baugesetz­
buch die Belange des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen · und in die Abwägung 
nach § 1 Abs. 7 Bal.JGB ein;zustellen. Nach dem § 78 Abs . . 3 WHG hat die Gemeinde in 
,, .. . festgesetzten Überschwemmungsgebieten (. .. .) bei der Aufstellung, Änderung oder 
Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Absatz 1 und 2 oder § 34 
des Baug~setzbuches zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Bau-
gesetzbuches insbesondere zu berücksichtigen: · · 

1. die Vermf]idung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unter/ieger, 

2. die Vermeidung einerBeeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben." 

Im§ 4 der HwGEbV „Ver- und Gebote" wird auf den§ .78 Absatz 1 -4 verwiesen, in dem 
die Nichtzulässigkeit und. die ausnahmsweise Zulässigkeit von baulichen Anlagen in den. 
Überschwemmungsgebieten geregelt wird . . . 

14 Verordnung über hochwassergefährdete Gebiete im tidebeeinflussten Einzugsbereich der Weser, der 
Lesum und der Ochtum in der Stadtgemeinde Bremen (Hochwassergebietsverordnung Weser - .Weser­
HwGebV) 
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Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Lageplan „Überschwemmungsgebiet der Lest.im im Bereich der Stadtge ­
meinde Bremen , (Quelle: Frei~ Hansestadt Bremen , SUBV, Referat 32 Wasserwirtschaft/Hochwasser-
schutz Stand:22.01 .2018) · 

Innerhalb des festgesetzten hochwassergefährdeten Bereiches befinden sich Sonderflä­
chen im Sinne des § 5 Weser-HwGebV. Demnach sind Sonderflächen höher gelegene 
Gebiete , die durchgehend auf mindestens NHN + 6,20 m liegen oder durch wasserrecht­
lich genehmigte private Höchwasserschutzanlagen (Schutzstandard mindestens NHN + 
6,20 m) geschützt sind. Es handelt sich insbesondere um die bebauten Hafen- µnd Ge­
werbegebiete . Die Sonderflächen werden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernom- . 
men. In der Abbildung 8 sind das festgesetzten hochwassergefährdeten Gebiet (hell­
blaue Flächen) sowie die Soriderflächen (blau schraffierte Flächen) im Plangeltungsbe ­
reich der 1. Änderung dargestellt. 

Auf der G~undlage des Generalplanes Küstenschutz erfolgen derzeit durch den Bremi­
schen Deichverband am. rechten Weserufer die Planungen zur Erhöhung .und Ertüchti­
gung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen und Ergänzung der öffentlichen Hoch­
wasserschutzlinie ir:n Geltungsbereich des Bebauungspl;,rnes. Derzeit wird der Hochwas­
serschutz sowohl über öffentliche als auch private Hochwasserschutzanlagen gewähr­
leistet. Südlich der geplanten öffentlichen Hochwasserschutzlinie verläuft um den nördli­
chen Baukörper (Baufeld B) des ehemaligen Einkaufszentrums „Haven Höövt" derzeit 
noch eine private Hochwasserschutzanlage. 

Ziel der HWS-Planung ist eine Anpassung und Optimierung der öffentiichen Hochwas ­
serschutzlinie und die Übernahme der bisher privaten Hochwasserschutzanlagen im Be­
reich des ehemaligen Einkaufszentrums Haven Höövt (Teilgebiet MÜ :1) in den öffemtli­
chen Hochwasserschutz . Diese Planungen werden im Rahmen der Aufstellung der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes 1218 berücksichtigt. Auf der Grundlage der Vorplanung 
des Deichverbandes am rechten Weserufer zum parallellaufenden Planfeststellungsver­
fahren wird die zukünftig erweiterte öffentliche Hochwasserschutzlinie zusätzlich nach­
richtlich in den Bebauungsplan übernol'!lmen . 

Die privaten Hochwasserschutzanlagen in den Teilgebieten MU 2 - MU 6 und zugleich 
im festgesetzten hochwassergefährdeten Gebiet , die dem Objektschutz dienen, bleiben 

· von den Planungen der erweiterten öffentlichen Hochwasserschutzlinie unberührt und 
verbleiben weiterhin als private Hochwasserschutz~nlagen. 

Auf der Innenseite der geplanten Hochwasserschutzlinie wird im MU 1 entlang der Hoch­
wasserschutzlinie ein 5 Meter breiter Streifen als Hochwasserschutzanlage gewidmet 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

und dient zukünftig als Deichverteidigungsweg. Weiterhin soll diese Fläche ein Gehrecht 
(Nr. 3) zugunsten ·der Allgemeinheit beinhalten, um für die Öffentlichkeit begehbar und 
nutzbar zu bleiben. Des Weiteren wurde ein Leitungsrecht zugunsten der Leitungsträger 
festgesetzt, da nicht ausgeschlossen werden kanri, dass unterirdische Leitungen durch 
diese Flache verlaufen . Die allgemeine Unterhaltung sowie die Verkehrssicherungspflicht 
der Fläche verbleiben beim privaten Eigentümer. 

Im Teilgebiet MU 6 erfolgt ebenfalls auf der Innenseite der geplanten Hochwasserschutz- · 
linie die Widmung eines Streifens als Hochwasserschutzanlage und dient zukünftig als 
Deichverteidigungsweg. . . 

Hinweise 

Baum- und Artenschutz 

Die Baumschutzverordnung ist ebenfalls zu berücksichtigen und es erfolgt ein Hinweis 
hierauf auf der Planzeichnung . · · · · 

Die artenschutzrechtlichen Belange sollen bei der Umsetzung des Bebauungsplanes 
durch den artenschutzrechtlichen Hinweis ausreichend Berücksichtigung finden . Es sind 
die Fristen für Baumfällungen gemäß dem· Bundesnaturschutzgesetz zu berücksichtigen . 

Kampfmittel 

Da das Vorhandensein von Kampfmittel nicht ganz ausgeschlossen werden kann, erfolgt 
hierzu ein Hinweis in der 1. Änderung , 

.Bodendenkmalschutz 

Des Weiteren erfolgt ein Hinweis auf mögliche archäologische Funde. Im Plangebiet ist 
das Vorhandensein archäologischer Bodenfundstellen nicht auszuschließen . Bei Erdar­
beiten , insbesondere auch bei Kampfmittelsucharbeiten, ist eine Beteiligung der Lan-
desarchäologie erforderlich. · 

Bodenschutz 

Aufgrund der Bodenkontaminationen erfolgt ein Hinweis, dass während der Aushub 0 und 
Baumaßnahmen ein Bodengutachter die Arbeiten begleiten muss, für den Fall, dass ggf. 
in die kontaminierten Böden eingegriffen wird . · 

C 10 Ver- und Entsorgung 

Aufgrund der im Plangebiet bereits bestehenden Nutzungen sind die Bestandgebäude 
an die bestehende Ver- und Entsorgung innerhalb der Straße „Zum Alten Speicher" an­
geschlossen. Da diese Straße bislang noch nicht öffentlich gewidmet wurde, müssen 
auch di.e . innerhalb der Straße liegenden bestehenden Ver~ und Entsorgungsanlagen 
noch endgültig hergestellt und der Stadtgemeinde übergeben werden. Entsprechende 
Abstimmungen wurden berei.ts geführt und sind fristgebunden im laufe des weiteren Ver­
fahrens abzuschließen. Für die Leitungsträger wurde ein· Leitungsrecht lm MU 1 festge-
setzt. · 

Das anfallende Schmutzwasser kann ohne Einschränkung in das vor.handene Schmutz­
wasserkanalnetz eingele_itet werden. Das anfallende Niederschlagswasser kann in das 
Niederschlagswasserkanalnetz eingeleitet werden. Die Dimensionen der Rohrleitungen 
sind bereits auf den geplanten Versiegelungsgrad ausgelegt. Zukünftig soll für cf as Nie­
derschlagswasser von den privaten Flächen eine direkte Einleitung in die Weser genutzt 
werden, ohne zuvor in das Auebecken einzuleiten . 

Das Niederschlagswasser von den öffentlichen Flächen wird weiterhin in das Wasserbe­
cken vor dem historischen Speichergebäude eingeleitet.. Im Ursprungsbebauungsplan 
war dieses Wasserbecken als Fläche für die Abwasserbeseitigung „Abwasserbehand­
lungsbecken" für die kontaminierten Bodenbereiche festgesetzt worden . Das öffentliche 
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Entwässerungsnetz für Niederschlagswasser erfordert ein solches Äbwasserbehand­
lungsbecken nicht, so dass das Wasserbecken in der 1. Änderung als Wasserfläche „Al­
ter Auekanal" festgesetzt wird. 

Durch die neu geplante bzw. festgesetzte Hochwasserschutzlinie entstehen diverse 
Deichkreuzungen mit dem vorhandenen öffentlichen Kanalnetz. Karialanlagen, die auf­
grund der Neuausrichtung der Baufelder B und C nicht mehr benötigt werden; werden 
zurückgebaut. Deichkreuzungen sind auf ein Minimum zu reduzieren. Für alle zukünftig 
benötigen Deichk_reuzungen sind entsprechende Oeichkreuzungsgenehmigungen einzu­
holen und die Bestandsleitungen sind auf eine doppelte Deichsicherheit aufzurüsten . 

Die Abfallbeseitigung ist konventionell , im Bereich des MU 1 mit Durchfahrt eines Müll­
fahrzeuges durch die geplante private Anliegerstraße , geplant. Die entsprechende Be­
lastbarkeit der Kellerdecke unter der Privatstraße wird durch zusätzliche bauliche Maß­
nahmen sichergestellt. Die Müllbehälter sollen größtenteils in den Gebäuden unterge­
_bracht werden. Am Abfuhrtag werden diese an die private Erschließungsstraße bzw. an . 
die öffentliche Straße gestellt. Hierfür sind im Rahmen der nachfolgenden Projektplanung 
entsprechenden Flächen vorzusehen. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird auch die Zugänglichkeit und Befahr­
barkeit durch Feuerwehrfahrzeuge geprüft . Die Platzbedarfe innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsflächen und der privaten Erschließungswege sind dafür ausreichend bemessen. 

c11 Kampfmittel ( 

Die bisherige Luftbildauswertung hat keine Anhaltpunkte für das Vorhandensein von 
Bombenblindgängern/Kampfmitteln ergeben. Es erfolgt _in der Planurkunde der 1. Ände-
rung ein Hinweis, dass nicht immer auszuschließen ist, dass Einzelfunde auftreten kön-
nen. 

D Umweltbericht 

P 1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes 

Das Plangebiet blickt auf eine über 100 Jahre alte Nutzungsgeschichte zurück. Es han­
delt sich um ein ehemaliges Werft- und Industriegelände, das intensiv vom Menschen 
genutzt worden ist. Das Gebiet ist heute fast vollständig bebaut bzw. versiegelt. · 

Ziel des Bebauungsplanes ist die städtebauliche Neuordnung des Areals um das ehe­
malige Einkaufszentrum „Haven Höövt". Der südwestlich angrenzende Bereich bis zur 
Lesum wird aufgrund des planungsrechtlichen Erfordernisses zur Regelung der Einzel~ 
händelsnutzung in den Änderungsbereich einbezogen. Das Plangebiet ist bisher durch 
die zwei großen Gebäudekomplexe des Einkaufszentrums geprägt. 

Im Rahmen der städtebaulichen Neuordnung ist geplant , den nördlichen Gebäudekom­
plex (Bauteil B) bis zum Erdgeschossboden abzureißen und stattdessen ein nutzungs­
gemischtes Quartier mit hohem Wohnanteil zu errichten. Grundlage der Neuordnung bil­
det das Ergebnis des vorab durchgeführten städtebaulich.en Wettbewerbes, den das 
Büro Wirth Architekten aus Bremen gewonnen hat. Der zweite Gebäudekomplex an der 
Lesum (Bauteil D) wird derzeit umgebaut und soll weiterhin als Einkaufszentrum genutzt 
werden. 

Um die Voraussetzungen für die Entwicklung eines neuen urbanen, StadtqUartieres zu 
schaffen, wird im Rahmen der 1. Änderung als Art der baulichen Nutzung ein Urbanes 
Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO festgesetzt. Zur langfristigen Sicherung des verblei­
benden Einkaufszentrums wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
,,Einkaufszentrum" (SO) auf der Grundlage des § 11 B~rnNVO festgesetzt. 

Mit der Festsetzung der Geschossigkeiten, Gebäudehöhen und der Gründflächenzahl 
wird das Maß der baulichen Nutzung ausreichend bestimmt. Die Festlegung von Bau­
gr.enzen definiert die zulässigen überbaubaren Flächen. Die Grundflächenzahl wird im 
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. Rahmen qer 1. Änderung aus dem Ursprungsbebauungsplan übernommen . Die Durch­
lässigkeit des Gebietes wird durch die Festsetzung vori Geh rechten für die Allgemeinhe it 
gesichert . · 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Sicherung der städtebaulichen Ordnung im Rahmen 
einer Neustrukturierung und Revitalisierung des Haven Höövt-Areals und der südlich an­
grenzenden Areale unter Berücksichtigung folgender Rahmenbedingungen: 

• 

• 

.. 

.. 

• 

• 

Berücksichtigung der Belange des Generalplanes Küstenschutz , d.h. Herstel­
lung eines öffentlichen Hochwasserschutzes (HWS) in Übernahme und Er­
tüchtigung des privaten HWS-Bestandes im Bereich des ehemaligen Ein-
kaufszentrums „Haven Höövt", · · 
Städtebauliche Neuordnung der Baufelder B + C einschließlich des Umfeldes 
auf Grundlage des Ergebnisses eines vorausgelaufenen konkurrierenden .Ver­
fahrens zur Entwurfsqualifizierung 

. Schaffung von zusätzlichem Wohnraum unter anteiliger Berücksichtigung der 
· örtlichen Wohnraumförderung . . 
Konzentration urid nachha ltige Sicherung der E;inzelhandelsnutzung mit brei- · 
tem Sortimentsangebot im Bauteil D unter Beibehaltung der Obergrenze von . 
max. 11.500 qm Verkaufsfläche und Nachweis der Verträglichkeit innerhalb 
des zentralen Versorgungsbere iches Vegesack , der Zentren innerhalb Bre-
men-Nord sowie der Umlandzentren . 
Qualifiz ierte Prüfung und Entwicklung der umgebenden öffentlichen Raumge-
staltung · · · 

o Sicherung der Planungsziele ur1d einer zeitlich-qualitativ integralen Entwick- · 
lung mittels eines städtebaulichen Vertrages mit der Eigentümerin/lnvestorin. 

Insgesamt soll durch die Neustrukturierung die Ortsmitte von Vegesack wieder an Attrak­
tivität gewinnen und die Vers.orgungslage für die Bewohner der Umgebung für die Zukunft 
gesichert werden. · 

Mit der 1. Änderung wird kein zusätzlicher Bedarf an Boden generiert, sondern der bereits 
versiegelte und genutzte Boden neu bebaut. Die Flächen im Plangebiet werden wieder­
genutzt 

Im Rahmen . des Bebauungsplanverfahrens werden die Umweltbereiche mit ihren ent~ 
sprechenden Wirkungsfeldern betrachtet und bewertet, die durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans berührt sind. 

D 2 Darstellung der für das Vorhaben relevanten, in einschlägigen Fachgeset­
zen und -plänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berück-
sichtigung bei der Planaufstellung · 

Baugesetzbuch (BauGB) 

· Gemäß § 1 Abs . 5 BauGB sollen Bauleitpläne d.azu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, 
auch in Verantwortung fü r den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Ge­
stalt.und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Nach § 1 Abs . 6 Nr. 1 BauGB sind bei der AufsteHung von Bebauungsplänen die allge­
meinen Anforde rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen . 

Gemäß§ 1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan ­
gen werden. Die Inanspruchnahme von neuen Flächen sollte durch die Wiedernutzbar .., 
rriachung von Flächen und von Nachverdichtung verringert werden. 

Diese Zielsetzungen des Baugesetzbuches werden .im Rahmen der 1. Änderung berück­
sichtigt. 
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Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) 

Gemäß § 50 BlinSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für 
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen , dass schädli ­
che Umweltwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend d~m Wohnen dienenden 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden wer­
den. 

Die Vorgaben des §50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden bei der Aufstel­
lung der 1. Änderung berücksicht igt. 

Landschaftsprogramm Bremen 2015 (Lapro 2015) 

· Das Landschaftsprogramm Bremen wurde 2015 von der Bürgerschaft beschlossen . Das 
Landschaftsprogramm ist wie folgt aufgebaut: 

,;Beschreibung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und 
Landschaft , 

qualitative Bewertung von Funktionen und Ökosystemleistungen sowie der Bß­
einträchtigungen und Gefährdungen von Natur und Landschaft , 

Darstellung der für den Planungsraum konkretisierten Ziele des Naturschutzes ( 1 
und der Landschaftspflege, 

Darstellung der Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele für die biologische Viel- ( 
falt, die nachhaltige Nutzbarkeit der natürlichen Ressourcen und den Erholungswert der 
Landschaft und der Freiräume in der Stadt. "15 

· 

Die Aussagen , Ziele und Maßnahmen des Landschaftsprogramms sind bei der Aufstel­
lung der 1. Änderung zu berücksichtigen. Das Landschaftsprogramm formuliert für das 
Plangebiet keine gesonderten .Ziele oder Maßnahmenkonzepte . 

_In der Textkarte 2.~-1 11Aktuelle Flächennutzung/ Biotopstruktur" des Lapro 2015 ent7 
spricht das Plangebiet der Kategorie 11Gebäude und befestigte Flächen " und in der Karte 
A ,,Arten, Biotope -Bestand, Bewertung und Konfliktanalyse" wird ·es als 11 Fläche mit sehr 
hohem Versiegelungsgrad (über 80%Y' ausgewiesen , 

Im Plan1 11Ziel- und Maßnahmenkonzept" wird das Plangebiet dem Bereich allgemeiner . 
Bedeutung zugeordnet und auf der Grundlage der Darstellungen des Flächennutzungs -:­
planes der Kategorie Zentrumsbebauung , Gemefnbedarf und Sonderbauflächen mit ge-
werblichem Schwerpunkt zugeordnet. . ( 1 

,,In den Bereichen allgemeiner Bedeutung gilt zunächst die Zielkategorie UN (Umweltge-
rechte Nutzung) . Die gemäß dem Flächennutzungsplan zulässigen Nutzungen genießen (. J 
grundsätzlich Vorrang, sollen· aber umweltgerecht, ·d. h. auch unter Berücksichtigung der 

. allgemeinen Ziele des Landschaftsprogramms erfolgen . Diese allgemeinen Ziele sind 
textlich in Kapitel 4.4.29 denjeweiligen Naturräumen und Siedlungsstrukturtypen zuge­
ordnet . Durch deren Darstellung in Plan 1 lassen sich die Ziele auch räumlich grob zu­
ordnen" . 16 

Diese Ziele lassen sich im Rahmen der 1. Änderung aufgrund der bestehenden kontami ­
nierten Böden nicht vollständig umsetzen . Maßnahmen zur Verbesserung der Grünge­
staltung im Plangebietes werden im Umweltbericht dargelegt. 

In der Textkarte 5.3-1 11Hinweise für die Bauleitplanung" wird entlang der Lesum bis in 
den Plangeltungsbereich hinein auf den Erhalt und die Entwick lung überörtlicher Grün­
verbindungen hingewiesen. 

15 Landschaftsprogramm Bremen 2015, Teil Stadtgemeinde Bremen , Textband, Seite 12 
16 Landschaftsprogramm Bremen 2015, Teil Stadtgemeinde Bremen , Textband ; Seite 226 
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' ' 

· Natura 2000 - Gebiete und weitere Naturschutzgebi~te 
' ' 

Südlich an das Plangebiet grenzt das FFH-Gebiet „Weser zwischen Ochtummündung 
und Rekum" (DE 2817-370) an. Die 1. Änderung überplant ein bereits bebautes und ver -:­
siegeltes Gebiet. Durch die 1. Änderung werden keine Beeinträchtigungen des FFH­
Gebietes erwartet. 

Auf der gegenüberliegenden Seite der Lesum liegt das Naturschutzgebiet „Werderland". 
Die Zielsetzungen der Naturschutzgebietsverordnung werden durch die 1. -Änderung 
nicht beeinträchtigt. 

D 3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

D 3.1 Auswirkungen auf Natur und Landschaft (Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, 
Klima/Luft) sowie Auswirkungen auf Landschaftsbild und Erholungsfunk­
tion einschließlich Vermeidung und Ausgleich 

Biotoptypen/Pflanzen · 

Beim Plangebiet handelt es sich um einen Siedlungsbereich, der fast vollständig bebaut 
und überformt ist. Die ökologische Wertigkeit ist als gering zu bezeichnen . Es sind 
keine Biotopstrukturen vorhanden, die beeintrachtigt werden könnten . In der Karte A 
,,Arten und Biotope-Bestand , Bewertung und Konfliktanalyse " des Landschaftspro ­
gramms Bremen ist das Plangebietc1ls Fläche mit sehrhohem _ Versiegelungsgrad (über 

· 80%) gekenhzeichnet 17. · 

Im Plangebiet befinden sich nur wenige Bäume ~owie Gehölze , diese sollen allerdings 
im Rahmen der 1. Änderung erhalten bleiben. Die Festsetzung aller Bestandbäume ist 
aber hinsichtlich einer gewünschten Neugestaltung der als _öffentlich festgesetzten Flä­
chen nicht sinnvoll. Im Bere'ich der geplanten öffentlichen Hochwasserschutzwand sollen 
innerhalb der Fußgängerzone Vormauerungen , möglichst als offene Pflanzbeete, eine 
Auflockerung der steinernen Gestaltung im Vorfeld der Deichlinie bewirken. Für die 
Pflanzbeete ist ein Antrag auf wasserrechtl iche Genehmigung bei der Was_serbehörde 

· einzureichen. 

Einige Teilbereiche der Dächer des heutigen Einkaufszentrums sind begrünt. Diese 
Dachbegrünung wird durch eine Erhaltungsfestsetzung langfristig gesichert. 

Vorkommen gefährdeter Tierarten 

Aufgrund der langjährigen anthropogenen Nutzung des Plangebietes werden zunächst 
grundsätzlich keine Tierlebensräume beeinträchtigt. · Im GebäUdeteil B, dem nördlichen 
Baukörper des ehemaligen Einkaufszentrums Haven Höövt , befindet sich augenschein­
lich im Dachbereich , der in Richtung des Museumshafens Vegesack orientiert ist, Nester 
der streng geschützten Mehlschwalbe . Ein Abriss des Gebäudes ist nur außerhalb der 
Brutzeit von Ende April bis Ende August zulässig. Die Vorgaben des § 44 Bundesnatur­
schutzgesetzes sind in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen . 

Für die i_m Rahmen des geplanten Abrisses zu zerstörenden Nester _sind in Abstimmung · 
mit der Naturschutzbehörde geeignete Ersatzmaßnahmen durch den Verursacher zu ver­
anlassen , z.B. Ersatzriistkästen im Plangebie t. oder in der Umgebung . Das Erfordernis 
zur Schaffung von Ersatzmaßnahmen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe­
hörde wird im städtebaulichen Vertrag zusätzlich gesichert. 

' . 

Es finden sich im PlangebietVögel des · Siedlungsbereiches, die nur während der Bau­
phase eine Beeinträchtigung erfahren . Sie können jedoch auf die öffentlichen Grünflä­
chen in der Umgebung (u.a. ,,Oase " an der Friedrich-Klippert-Straße und Aue) auswei-
chen , - · · 

17 Vgl. Landschaftsprogramm Bremen 2015, Karte A Arten und Biotope, 
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Durch die 1. Änderung kommt es bei Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Be­
lange zu keiner erheblichen Beeinträchtigung gefährdeter Tierarten . · · 

Boden und Fläche . 

Die Böden des Plangeb iets wurden bereits Jahrzehnte lang als Werft- und Industrie­
standort genutzt. Im laufe der Zeit wurde das Gelände aus Gründen des Hochwasser­
schutzes zudem immer weiter aufgehöht. .Vor diesem Hintergrund sind keine naturnahen 
oder natürlichen Böden mehr vorhanden . 

Die Auffüllungen weisen eine Mächtigkeit von mehreren Metern auf. Diese bestehen ge­
mäß eines Bodengutachtens, das in früheren Jahren erstellt worden ist, vorwiegend aus 
Sand 18

. Unter den Auffüllungen stehen Ton-, Torf- und Sandschichten an und ab einer 
Tiefe von 2 m - 7 munter Normal Null befindet sich eine Schicht aus Lauenburger Ton . 

· Die Boden im Plangebiet sind fast vollständig bebaut Lind versiegelt. Eine Teilfläche in­
mitten des Plangeb ietes liegt brach . In der Karte B Boden und Relief des Landschafts­
programmes Bremen is.t das Plangebiet als Fläche mit sehr hoher Versiegelung gekenn­
ieichnet. Gemäß der Karte B verläuft durch das Plangebiet die Geestkante : 

Aufgrund der industriellen und gewerbl ichen Nutzung des Plangebietes wurden im Rah- . ( 
men der Erstellung des Ursprungsbebauungsp lanes 1218 Bodenuntersuchungen durch-
geführt . Gemäß der Begründung des Ursprungsbebauungsplan wurden in den Auffüllun-
gen im Plangebiet erhö.hte Schadstoffgehalte festgestellt. ( 

Im· Plangebiet befinden sich ein Bereich, in dem das Erdreich mit Öl (hohe Kohlenwas­
serstoffkonzentratione .n) verunreinigt ist. Im Zuge der Neubebauung des ehemaligen 
Werft- und I.ndustr iestandortes und dem Bau des Einkaufszentrums „Haven Höövt" wur-
den umfassende Maßnahmen ergriffen, um eine weitergehende Kontamination der um-
gebenden Bodenbereiche zu verhindern . So wurden Dicht- und Spundwände einge- . 
bracht , die den k<:>ntaminierten Bereich einkapseln. Neben diesem stark kontam_inierten 
Bereich , finden sich vor allem in d.en Auffüllungen geringer belastete Böden . 

Der kontaminierte Bereich wird durch das Referat 24, Bodenschutz, beim SUBV beo­
bachtet. So finden sich im Pl'angebiet Grundwassermessstellen, die dauerhaft eine mög-

. liehe Kontamination des Grundwassers untersuchen . · · · 

Der Ursprungsbebauungsplan 1218 sowie das dazugehörige Beiblatt haben zum Um­
gang mit den kontaminierten Flächen entsprechende Maßnahmen getroffen. Diese Maß-
nahmen werden in die 1. Änderung übernommen. ( 

Der bisher zulässige Versiegelungsgrad wird in der 1. Änderung übernommen. Eine Ent-
siegelung von Böden _ist aufgrund der vorhandenen Bodenkontaminationen kaum mög- ( J 
lieh und auch nicht vorgesehen. Das Potenzial der Wiedernutzbarmachung soll dement-
sprechend möglichst effizient aufgegriffen werden, um auf der Fläche ein nutzungsge-
mischtes Quartier zu errichten. · 

Während der Bauphase ist darauf zu achten, dass nicht in die kontaminierten Bodenbe­
reiche eingegriffen wird . Der Bodenaushub ist durch Bodengutachter zu begleiten. Ent-
sprechende Hinweise sind in die Planzeichnung aufgenommen . . · 

Mit der 1. Änderung werden keine neuen Flächen in Anspruch genommen, sondern Flä~ 
chen, die seit Jahrzehnten vom Menschen genutzt wurden, wiedergenutzt. 

Wasser 

Südlich des Plangebietes fließen die Lesum und die Weser .. Im Plangebiet selbst befin­
den sich keine natürlichen Oberflächengewässer mehr. Die vor der industr iellen Entwick­
lung durch das Plangebiet verlaufende Schönebecker Aue fließt heute im nördlichen 

18 vgl. Limnologisches Institut Dr. Nowak : Gutachteri über die Schadstoffbelastung auf dem Ge­
lände der. Lürssen-Werft in Bremen-Vegesack, 1989, S. 5 
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Plangebiet in das Vegesacker Hafenbecken. Für die Verbesserung der Fischwanderun­
gen wurde als Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
1218 eine Fischtreppe errichtet und eine Tag/Nacht-gesteuerte Beleuchtung in dem rund _ 
120 m langen Tunnel unterhalb des Bahnhofsvorplatzes installiert 19. Eine Renaturierung 
des Aue-Verlaufs im Plangebiet ist aufgrUnd der Tiefenlage der Aue und der Kontamina-
tionen weder möglich noch sinnvoll. · 

Der hohe ve·rsiegelungsgrad des Plangebietes kann und soll aufgrund der Prioritätenset­
zung der Planungsziele im Zuge der 1. Änderung nicht reduziert werden. Mit der 1. Än­
derung bietet sich die Möglichkeit einer städtebaulich sinnvollen Wiedernutzbarmachung 
eines innerstädtischen Areals . Die gewünschte städtebauliche Zielsetzung dieser städte­
baulichen Neuordnung und Aufwertung des Areals kann auch unter Berücksichtigung der 
Bodenkontamination nur bestmöglich umgesetzt werden, wenn an der bisherigen hohen 
Versiegelung festgehalten wird. 

. . . . 

Es kommt somit im Großteil des Plangebietes weiterhin kaum zu · einer wesentlichen 
Grundwasserneubildung. Für eine Fläche im Osten des Plangebietes an der Straße Kant­
jespad, wird im Rahmen der 1. Änderung die Festsetzung ,;Private Parkanlage" aus dem 
Ursprungsbebauungsplan übernommen. Diese wird auch zukünftig nicht versiegelt. 

·In der 1. Änderung wird das bisher festgesetzte ,,Abwasserbehandlungsbecken" in eine 
Wasserfläche ,,Alter Auekanal" geändert. Im Ursprungsbebauungsplan war dieses Was­
serbecken als Fläche für die Abwasserbeseitigung ,,Abwasserbehandlungsbecken" für 
die kontaminierten Bodenbereiche festgesetzt worden. Das Wasserbecken dient aller­
dings nur als Absetzanlage (11Schönungsteich") für die Sickerwassereinleitung, indem die 
Wässer zuvor über einen Ölabscheider geleitet werden . .Im Rahmen des Konzepts zum 
Umgang mit der eingekapselten Kontamination wird dies seit Jahren ohne Schadensfall 
betrieben . Die ursprüngliche Festsetzung elner Fläche für die Abwasserbeseitigung mit 
der Bezeichnung 11Abwasserbehandlungsbecken" ist in Abstimmung mit der Boden­
schutzbehörde nicht erforderlich. Das öffentliche Entwässerungsnetz für Niederschlags­
wasser erfordert ein ,,Abwasserbehandlungsbecken" nicht, so dass das Wasserbecken 

· in_ der 1. Änderung als Wasserfläche ,Alter Auekanal" festgesetzt wird. · 

Insgesamt sind durch die 1. Änderung keine erheblichen Auswirkungen auf dcJs Schutz-
gut Wasser zu erwarten_. · · 

Klima/Luft 

Mit der 1. Änderung wird .sich an der heutigen Situation des Mikroklimas nichts Wesent­
liches verändern. Das Plangebiet weist weiterhin einen hohen Versiegelungsgrad auf. 
Zur Verbesserung der Grünstruktur des Gebietes sind mögliche Pflanzbeete an der ge­
planten Hochwasserschutzmauer in der Projektierung . In der Karte D Klima/Luft des 
Landschaftsprogramms Bremen 2015 wird die bioklimatische Situation des Plangebiets 
mit weniger günstig bewertet. Es kommt vor allem in den warmen Sommermonaten zu 
einer überwärmung des Plangebietes . Die angrenzende Wasserfläche der Weser und 
der Lesum sowie die südlich angrenzende offene Landschaft ermöglichen eine Luftzirku- ­
lation, die entlastend auf das Mikroklima wirkt. 

Für den Oberlauf, der Schönebecker Aue nördlich des Vegesacker Bahnhofes ist in der 
karte D Klima/Luft des Landschaftsprogramms eine Kaltluftströmung mit übergeordneter 
Bedeutung ausgewiesen . Durch die 1. Änderung wird diese Kaltluftleitbahn nicht beein-
trächtigt. _· · 

Es ist geplant, die größeren Bestandsbäume weitestgehend zu erhalten. Diese Bäume 
setzen kleine Auflockerungspunkte ins Quartier und tragen ein wenig zu einer Verbesse­
rung des Kleinklimas bei. Im Rahmen einer Neugestaltung der öffentlichen Freiflächen 
sollten zusätzliche Standorte für Baumanpflanzungen Berücksichtigung finden. Diese 

_19 vgl. https://www.bremer-schwe iz.de/themen/geestrandbaeche/schoenebecker-aue/ , abgeru­
fen am 16.10.2018 
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können im Rahmen der Bauleitplanung zugunsten einer späteren Gestaltungsplanung 
noch nicht detailliert festgesetzt werden . 

Insgesamt kommt es durch die 1. Änderung nicht zu erheblichen Auswirkungen oder Be-
einträchtigungen auf das Schutzgut Klima. · 

Ortsbild- und Landschaftsbild, Erholungsfunktion . 

Das Orts- und Landschaftsbild des Plangebietes hat sich in den letzten Jahrze.hnten er- . 
heblich verändert. Es hat sich von einEpm Werft- und Industriestandort in ein Wohn-, Ein-

. kaufs-, Verwaltungs- und Freizeitstandort gewandelt. · 

Das Gebiet wurde jahrelang durch die zwei sehr dominanten Gebäudekomplexe des Ein­
kaufszentrums und die Verbindungsbrücke zwischen den beiden Gebäuden geprägt. Ins­
gesamt wirkt die bestehende , massige Bebauung rilaßstabssprengend. Auch wenn durch 
die Neuentwicklung des Einkaufszentrums Haven Höövt und der baulichen Entwicklung 
des Werftenstandortes in den 2000er Jahren das Ziel einer Öffnung in Richtung der We­
ser verfolgt wurde, wirkt die Bebauung des Einkaufszentrums eher wie eine Barriere zwi­
schen der Weser/Lesum, dem Vegesacker Hafen und der sie umgebenden Bebauung . 

Weitere prägende Elemente des Plangebietes sind das historische Hafenbecken des 
Vegesacker Hafens, das als das älteste künstliche Hafenbecken Deutschlands gilt, der ( 
historische und unter Denkmalschutz stehende Speicher der ehemaligen Lange-Werft 

.sowie das Segelschulschiff Deutschland, das südlich des Plangebiets seinen Liegeplatz ( 1 
hat. Durch eine nachrichtliche Übernahme wird der benkmalschutzstatus des Speichers 
im Rahmen der 1. Änderung berücksichtigt und mit einem angemessenen Abstand der 
neu geplanten Bebau·ung zum Speicher gewürdigt. 

Beim Plangebiet handelt es sich gemäß dem Landschaftspro .gramm Bremen um eine 
erlebbare Randlage an der Weser (,,Stadt am Fluss) . Diese erlebbare Randlage soll durch 
die 1. Änderung stärker als bisher berücksichtigt und ausgebaut werden. 

Mit der 1. Änderung werden die planurigsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um 
an dem Standort e1n kleinteiliges Quartier zu errichten, dass in Anlehnung an die Stadt- · 
und Baustruktur Vegesacks Motive der historischen Stadt wiederaufleben lässt. Das 
Quartier wird sich stärker in Richtung des Vegesacker Hafenbeckens öffnen und die Zu­
gänge aus Norden und Osten in Richtung der Weser und des Vegesacker Hafens werden 
verbessert. Das Wasser wird schon von Weitem erlebbar sein. Durch die. angestrebten 
Festsetzungen, · ergänzt durch weitergehende vertragliche Regelungen soll die Idee und ( 
Qualität eines stadtbildverträglichen Quartiers am Alten Speicher gesichert werden. 

• Grundlage ist ein iin Wettbewerbswege ermittelter, städtebaulicher Entwurf, der die Ent­
wicklung mehrerer Baublöcke in gestalterisch enger Verwandtschaft verfolgt. 

. ' . . 

Durch die Hinwendung zum Wasser und die bessere Zugänglichkeit wird die Erholungs­
funktion, die durch die besondere Lage gegeben ist, verbessert . Die Promenade entlang 
des Vegesacker Hafenbeckens sowie die Wegeverbindung entlang der Lesum, die schon 
im Ursprungsbebauungsplan als öffentliche Wegeflächen ausgewiesen waren, werden in 
Rahmen der 1. Änderung übernommen Und weiterbestehen. 

Somit wird die im Plan 2 des Landschaftsprogramms Bremen 2015 formulierte Zielrich­
tung, die ortsteilübergreifenden Grünverbindungen und Erholungswege zu sichern und 
zu pflegen, berücksichtigt. Auf Grund der verbesserten Durchgängigkeit, die durch das 
neue Quartier geschaffen wird, kann zukünftig auch die im Plan 2 dargestellte Grünver­
bindung entlang der Schönebecker Aue nördlich des Bahnhofsvorplatzes besser erreicht 
werden. · 

Insgesamt kommt es durch die 1. Änderung zu einer Verbesserung des Ortsbildes und 
der Erholungsfunktion. 

Eingriffsvermeidung und -minderung 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes 1218 wird im Sinne des §1a BauGB aufgestellt, 
wonach mit,, .. . Grund und Boden ... sparsam und schonend umgegangen Werden (soll); 
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dabei zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut­
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie­
dernutzbarmachung von Flächen , Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innen-
entwicklung zu nutzen sind ... ". · 

. Seit über hundert Jahren werden die Flächen anthropogen genutzt. Mit der.1. Änderung 
des Bebauungsplanes besteht die Chance , diese Flächen zu revitalisieren und städte­
baulich neu zu ordnen . Des Weiteren kann die bestehende Ver- und Entsorgungsinfra­
struktur weitestgehend genutzt werden . 

Es entstehen dort Nutzungen, die durch die Nähe zum Bahnhof Vegesack und die inner­
städtische Lage sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind. Die 1. Ände­
rung ist ein Beitrag zur Deckung des hohen Bedarfs an Wohnraum in der Freien Hanse­
stadt Bremen ohne auf offene und/oder landwirtschaftlich genutzte Flächen im Außenbe ­
reich zurückgreifen zu müssen .. Aufgrund des geplanten Urbanen Baugebietes MU kann 
außerdem eine innerstädtische Nutzungsdichte vorbereitet werden. . 

Aufgrund der heute schon vorhandenen städtebaulichen Versiegeiung und Dichte erfolgt 
durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes kein Eingriff im Sinne des 
§ 1 a Abs. 3 BauGB. Der rechtskräftige Bebauungsplan lässt heute bereits eine vollstän­
dige.Versiegelung der bisher festgesetzten Kerngebiete mit der Festsetzung einer Grund-
flächenzahl von 1,0 zu. · 

Im Rahmen der 1. Änderung wird ein Teil des bestehenden Baumbestands zum Erhalt 
. festgesetzt. Vor allem bezüglich einer gewünschten Neugestaltung der öffentlichen Frei­
flächen sollen Spielräume offengehalten werden, so dass nicht alle derzeitigen Baum­
standorte eine zwingende Erhaltung erfahren . 

Die im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte „Private Parkanlage " an der Straße Kant­
jespad wird in der 1. Änderung übernommen . Die wenigen vorhandenen Grünstrukturen 
werden somit langfrist ig gesichert und geben Ankerpunkte für eine neue Gestaltung der 
öffentlichen Räume, und stützen zunächst die bestehenden kleinklimatischen Verhält­
nisse. 

Korn pensationsbestimm ungen (Ausg (eich) 

Im Zuge der Verwirklichung der 1. Änderung kommt es nicht zu erheblichen Beeinträch ­
tigungen der oben genannten Schutzgüter , da das Plangebiet bereits ein fast komplett 
überformtes Stadtgebiet ist. Die 1. Änderung übernimmt die zulässige Versiegelung aus 
dem Ursprungsbebauungsplan. Die Schutzgüter Pflanzen und Tiere werden auch nicht 
erheblich beeinträchtigt. Ein Teil der vorhandenen Baumstrukturen wird im Rahmen der 
1. Änderung zum Erhalt festgesetzt. Eine im Ursprungsbebauungsplan als private Grün- . 
fläche mit der Zweckbestimmung „Parkfläche" festgesetzte Fläche wird in der 1. Ände­
rung . übernommen und bleibt somit weiterhin frei von einer Bebauung. 

Das Orts- und Landschaftsbild sowie die Erholungsfunktion werden im Rahmen der 1. 
Änderung verbessert. 

Es kommt durch die 1. Änderung nicht zu einem Eingriff in die Leistungs- und Funktions­
fähigke it des Naturhaushaltes und in der Folge sind Ausgleichsmaßnahmen nicht erfor­
derlich . 

Im Ursprungsbebauungsplan wurden folgende Kompensationsmaßnahmen festgesetzt: 

• Herstellung einer öffentlichen Grünanlage südlich der Friedr-ich-Klippert-StraßEl 
· und Begrünung der Fassade des Einkaufszentrums in Richtung der nördlich an-
grenzenden Grünanlage · 

• Pflanzen von Straßenbäume in der Straße „Zum Alten Speiche r. 
• Dachbegrünung 

Die öffentliche Grünfläche ist in Form der sogenannten „Oase" hergestellt worden . Die 
nördliche Fassade in Richtung der öffentlichen Grünfläche wurde in Form einer Hecken-
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und Sträucherstruktur begrünt und wird im Rahmen der 1. Änderung zum Erhalt festge­
setzt. Die Straßenbäur:ne wurden entlang der Straße „Zum Alten Speicher" ebenfalls ge­
pflanzt und werden im Zuge der 1. Änderung zum Erhalt festgesetzt. 

Die Kompensation in Form einer Dachbegrünung wurde im Rahmen des Baugenehmi­
gungsverfahrens in die Herstellung einer Fischtreppe niit Tunnelbeleuchtung zwischen 
dem Hafenbecken und dem Aue-Zulauf im Bereich des Vegesacker Bahnhofs geändert. 
Mit dieser naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahme sollte die Schönebecker 
AUe aufgewertet und der Lebensraum für Fische verbessert werden. Die Fischtreppe 
wurde bereits umgesetzt. Ein Teil der Dachbegrünung wurde jedoch auf dem Dach des 
Bauteiles D umgesetzt (Gebäudeteil, das derzeit umgebaut wird und als Einkaufszentrum 
erhalten bleibt). Im Rahmen der 1. Änderung wird die Dachbegrünung zum Erhalt fest­
gesetzt. 

Es sind artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen in Form von Ersatznistkästen 
für die Mehlschwalben im Plangebiet bzw. in der Umgebung in Abstimmung mit der un­
teren Naturschutzbehörde erforderlich. 

D 3.2 Auswirkungen auf den Menschen durch Lärm 

Nördlich des Plangebietes befindet sich die Friedrich-Klippert-Straße sowie der Vege- ( 
sacker Bahnhof und der Busbahnhof . Der ve_rbleibende Teil des Einkaufszentn,ims (Bau-
teil D) sowie das Plangebiet werden über die Straße „Zum Alten Speicher" erschlossen. ( 
Die von diesen Straßen sowie den geplanten und bestehenden Stellplatz- bzw. Park­
platzanlagen ausgehenden Lärmimmissionen sind im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens zu berQcksichtigen. 

Die Beurteilung der Lärmimmissionen aus Verkehrslärm erfolgt auf der Grundlage DIN 
18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau" in Verbindung mit dem-Beiblatt 1. In der DIN 
18005 werden Orientierungswerte für die einzelnen Gebietskategorien genannt, von de-
nen im Rahmen der Abwägung auch abgewichen werden kann. ' 

Zusätzlich können im Rahmen der Abwägung die Immissionsgrenzwerte der 16. Blm-
SchV-Verkehrslärmschutzverordnung herangezogen werden. . · 

Für die neue Gebietskategorie „Urbane Gebiete'' werden weder in der DIN 18005, Teil 1 
Orientierungswerte noch in der 16. BlinSchV Immissionsgrenzwerte genannt. In der Ab­
wägung werden die Orientierungswerte zwischen MI-Gebieten (tags 60 dB(A)/nachts 50 · 
dB(A)) und MK (tags 65 dB(A)/nachts 55 dB(A)) und die Immissionsgrenzwerte für MK- ( 
und MI-Gebiete (tags 64 dB(A)/nachts 59 dB(A)) herangezogen 

Die Lärmkarte für die Stadtgemeinde Bremen zeigt bei einer 24 stündigen Betrachtung 
des Verkehrs im Kreuzungsbereich Friedrich-Klippert-Straße/Zum Alten Speicher Beur'... 
teilungspegel von über 60 dB(A) im nördlichen Plangebiet sowie· Beurteilungspegel von 
über 60 dB(A) entlang der Straße „Zum Alten Speicher" . 

Bei der Betrachtung der nächtlichen Beurteilungspegel im .nördlichen Plangebiet und ent-
lang der Straße „Zum Alten Speicher" liegen diese bei über 50 dB(A). 

-~~-: 

Abbildung 9: Lärmkarten für das Plangebiet mit Beurteilungspegel für 24 Stunden Verkehr und Verkehr 
Nacht (Quelle : Freie Hansestadt Bremen, 2018, http://qdi1 .qeo.bremen .de/api/laerm ) 
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Im Rahmen der 1. Änderung soll das Wohnen aufgrund der Lärmimmissionen , die vom 
Straßenverkehrslärm ausgehen, in den Erdgeschossen entlang der Straßen ausge­
schlossen werden. Im Norden des Plangeb ietes ist im Baufeld 1, das am nächsten am 
Kreuzungsbereich Friedrich-Klippert-Straße/Zum Alten Speicher liegt, eine Wohnnut­
zung nur zu einem geringen Anteil in den oberen Geschossen möglich, aber in der _aktu­
ellen städtebaulichen Realisierungskonzeption nicht vorgesehen. Zum Schutz der Wohn­
bevölkerung vor Lärmimmissionen werden die Lärmfestsetzungen aus der Verwaltungs­
vereinbarung Lärm, die zwischen dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr und der 

. Senatorin für Wissenscha ft, Gesundheit und Verbraucherschutz geschlossen worden ist, 
in die 1. Änderung übernommen · · 

Die Orientierungswerte tags und nachts der DIN .18005 Teil 1 sowie die Immissionsgrenz­
werte tags und nachts der 16. BlmSchV, die zwischen MI und MK-Gebieten liegen, wer-
den im restlichen Plangebiet eingehalten. · 

Im Rahmen der 1. Änderung istweiterhin Rücksicht zu nehmen auf die südlich des zu­
künftigen sonstigen Sondergeb ietes „Einkaufszentrum" angrenzende Wohnbebauung 
(Wohnaniage „Vier Deichgrafen ") an der Lesum,_für die im Ursprungsbebauungsplan ein 
,,Allgemeines Wohngebiet" festgesetzt worden ist. Der UrsprUrigsbebauungsplan trifft be­
reits lärmtechnische Festsetzungen zum Schutz des allgemeinen ·wotingebietes. 

Auf der gegenüberliegenden Seite der Weser in einer Entfernung von rund 400 m befin-
. det sich mit der Schiffswerft Abeking & RasmUssen eine weitere Lärmquelle mit mögli- · 
chen · Auswirkungen auf das Plangebiet. Diese wurd.en im Rahmen der 1. Änderung in. 
einer schalltechnischen Stellungnahme untersucht. Der Gutachter kommt zum Ergebnis , 
dass es nicht zu einer Beeinträchtigung der Wohnnutzung in dem neuen Wohnquartier 
(Urbanes Gebiet MU 1) kommen wird . Die abgeschätzten Teilbeurteilungspegel der Werft 
liegen mit 52,7 db(A) tags unter dem Immissionsrichtwert der TA-Lärm von 63 dB(A) und 
mit 39,3 dB(A) n;::ichts unter den Richtwerten d_erTA-Lärm von 45 dB(A). Es sind gesunde 
Wohnverhältnisse in dem geplanten Stadtquartier möglich . Weitere Details sind. der 
schalltechnischen Stellungnahme zu entnehmen. 

In den Teilgebieten MU 2 bis MU 6 des Urbanen Gebietes befindet sich derzeit keine 
Wohnbebauung . Diese Teilgebiete liegen in einem festgesetzten hochwassergefährde­
ten Gebiet gemäß der Hochwassergebietsverordnung Weser - Weser-HwGebV 20 . In der 
1. Änderung wiro in diesem Urbanen Teilgebieten das Wohnen aufgrund der Hochwas-

. serschutzbelange und der städtebaulichen Belange_in Verbindung mit dem Schutz des 
Ortsbi ldes und des Denkmalschutzes ausgeschlossen . · · 

Im Teilgebiet MU 5 befindet sich derVerwaltüngssitz der Fr. Lürssen-Werft GmbH & Co. 
KG. Für das Flurstück 330/39, auf dem sich der Verwaltungssitz befindet , ·ist zugunsten 
des Unternehmens eine Grunddienstbarkeit (Überwegungsrechte) eingetragen . Im Falle 
einer betrieblichen Ausnahmesituation hat das U.nternehmen da_s Recht, das Flurstück 
fü r „Werftbetriebszwecke" (u.a. zur Ausrüstung von Schiffen der Werft) zu nutzen. Grund­
lage hierfür ist eine vertragliche Vereinbarung aus dem Jahr 1994 zwischen der Stadt 
und der ELB Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH bzw. der Lürssen Maritime Be~ 
teiligungen KG. Sollte der. Fall einer betrieblichen Aus_nahmesituation eintreten und das 
Flurstück doch zum Ausrüsten eines Schiffes genutzt werden , ist von einem seltenen 
Ereignis im Sinne des TA„Lärm auszugehen. Es wird davon ausgegangen , dass die Im­
missionsrichtwerte der TA-Lärm eingehalten werden und es nicht zu erheblichen Beein­
trächtigungen der schutzwürdigen Nutzungen im Urbanen Gebiet kommen wird. · 

Während der Abriss- und der Bauphase ist darauf zu achten, dass die Bewohner und 
Arbeitnehmer im Plangebiet und im Umfeld vor Staub und Lärm geschützt werden. Die 
entsprechenden Richtlinien sind. einzuhalten. 

20· Verordnung über hochwassergefährdete Gebiete im tidebee influssten Einzugsbereich der Weser , der 
Lesum und der Ochtum in der Stadtgeme inde Bremen (Hochwassergebietsverordn ung Weser - Weser -
HwGebV) . . 
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Nordwestlich des Plangebietes befindet sich der Vegesacker Hafen,· der als Sportboot­
und Museumshafen betrieben wird. Durch Instandsetzungsarbeiten an den Schiffen oder 
durch Ein- und Auslauferi der Schiffe entstehen Lärmimmissionen . Fur den Vegesacker 
Hafen besteht eine Hafenordnung, die für die Nutzer des Hafens zu berücksichtigen ist. 
Hinsichtlich des Auslaufens der Schiffe und der lnstandhaltungsarbeiten sind u. a. fol-

. gende Regelungen einzuhalten 21: 

• Zur Verminderung der Lärm- und Geruchsbelästigung dürfen Schiffs- und Boots­
motoren grundsätzlich nur zum Ein- und Auslauten respektive zum Manövrieren im Hafen 
benutzt werden. Das Manövrieren im Hafen ist auf das zum An- und Ablegen notwendige 
Maß zu beschränken. Notwendige Ausnahmen sind nur nach vorheriger Gestattung 
durch die Hafenmeisterin zulässig. 

Notwendige Arbeiten zur Instandhaltung und Reparatur an den Wasserfahrzeu­
gen sind gestattet, sofern diese nur mit geringen Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigun- . 
gen für die übrigen Hafennutzer und die Anwohner verbunden sind. Lärm~, staub- und 
geruchsintensive Arbeiten dürfen während der Ruhezeiten , insbesondere zwischen 

· 22:00 Uhr und 07:00 Uhr, nicht ausgeführt werden . 

Aufgrund der Unregelmäßigkeit der lnstandhaltungsarbeiten und der einzuhaltenden Re-
gelungen der Hafenordnung ist davon auszugehen, dass die riach einschlägiger Gesetz- ( 
gebung zu Grunde legenden Immissionsrichtwerte . eingehalten werden und es somit · 

. nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der schutzwürdigen Nutzungen im festgesetzten ( 
Urbanen Gebiet kommen wird. · 

Des Weiteren finden am Hafenbecken auch Veranstaltungen (wie z.B. das Vegesacker 
Hafenfest) statt. Diese Veranstaltungen sind als seltene Ereignisse zu bewerten, bei de­
nen höhere Immissionsrichtwerte geltend zu machen sind. Des Weiteren weisen die Ver­
anst~ltung eine Standortgebundenheit sowie eine soziale Adäquanz und Akzeptanz im 
Sinne der Ziffer 4.4 der Freizeitlärmrichtlinie der LAI auf, die in Ermangelung eiher eige-
nen Richtlinie in Bremen als Orientierung herangezogen wird. · · 

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass aufgrund der geringen Häufigkeit _dieser Veran­
staltungen keine erheblichen Beeinträchtigungen der schutzwürdigen Nutzungen zu er­
warten sind. 

D 3.3 Auswirkungen durch Altlasten 

Wie bereits beim Schutzgut Boden dargelegt, · ist der Boden im Gebiet gering bis stark ( 
kontaminiert . Der ölverunreinigte Bereich ist durch Dicht- und Spundwände abgedichtet, 
so dass eine Belastung des Grundwassers und der umgebenden Bodenbereiche ausge-
schlossen ist. l J 

Für den gesicherten Bereich wird ein dauerhaftes Monitoring durchgeführt , das die tech-
nische Überwachung und Wartung der Sicherungseinrichtungen sowie die gutachterliche 
Begleitung uinfasst. Baumaßnahmen in der gesondert gekennzeichneten Fläche sind im 
Vorfeld mit der Bodenschutzbehörde abzustimmen, damit die Sicherungseinrichtungen 
ausreichend berücksichtigt werden. 

· Die stark sowie die geringer kontaminierten Bereiche werden in der 1. Änderung als „Flä-
chen, deren Böden erheblich. mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind" gekenn - . , 
zeichnet. Die Hinweise und die Anforderungen an den Umgang mit den Kontaminationen 
aus dem Ursprungsbebauungsplan sind in die 1. Änderung eingeflossen. Die Bauarbei-
ten müssen durch einen Bodengutachter begleitet werden. · 

21 Hafenordnung, Vegesacker Hafen, Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, 2011, abgerufen auf 
der Internetseite : https://www .charterkontor-vegesack .de/images/Hafenordnung_ Vege­
sack_2016 .pdf 

Seite 50 von 54 



(, 

( 

( 

( ) 

Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. 'Anderung 

D 3.4 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet befindet sich ein ehemaliger Speicher der Lange-Werft aus dem 19. Jahr­
hundert; der unter Denkmalschut 4 steht. Im Rahmen der 1. Änderung findet eine nach­
richtliche _ Übernahme des Denkmalschutzstatus : statt. Die Neubebauung hält einen aus­
reichenden Abstand zum Speicher ein, um dessen Wirkung nicht zu beeinträchtigen. 

Gegenüber dem historischen Speicher soll ein 2 bzw. 9-geschossiges Gebäude, das so­
genannte „Logger- und Packhaus« entstehen . Das westliche 2-geschossige „Logger- . 
haus" vermitteltstädtebaUlich zwischen dem „Packhaus" und dem historischen Speicher. 

Der denkmalgeschützte Speicher selbst, der über weite Teile seiner Bestandszeit als 
Funktionsgebäude eingebaut und kaum wahrnehmbar war, bleibt weiterhin freigestellt 
und bekommt im Vergleich zu der als denkmalverträglich im Planfestsetzungsgebiet er­
achteten städtebaulichen Figur des bisherigen Haven Höqvt einen ihn umgebenden, 
raumbildenden Rahmen aus den giebelständigen neuen Quartiershäusern, deren Fas­
sadengestaltung aus .den historischen Backsteinbauten und der alten -Hafenmauer abge­
leitet wurde . Der freistehende alte Speicher mit vorgelagerter großer Platzfläche bleibt 
weiterhin ein wichtiger Bestandteil den Beginn der Maritimen Meile, die sich über die 
Hafenbrücke nach Alt-Vegesack fortsetzt. Die quartiersinterne Erschließung des neuen 
Stadtquartiers führt auf den denkmalgeschützten Speicher zu, formuliert aber bewusst 
keine dem Stadtgrundriss Vegesacks fremde Axialität ein. Die Sichtbeziehungen entlang 
der Straße „Zum Alten Speicher" bildet dementsprechend einen weiteren Ausblick nacti 
Vorbild der Vegesacker Sichtachsen -auf das Schulschiff Deutschland. 

In Abwägung der denkmalschutzrechtlichen Belange und in Abstimmung zwischen dem 
Landesamt für Denkmalpflege und den Architekten des Siegerentwurfs sowie den Pro­
jektentwicklern wurde eine Drehung des Baukörpers nach · Nordwesten vereinbart . 
Dadurch soll die Silhouette des alten Speichers möglichst frei erkennbar bleiben. Als be­
sonders wichtig wurde . dabei die Perspektive aus Alt-Vegesack bewertet. Um die_ Silhou­
ette des Speichers in dieser Blickrichtung lesbar iu machen, soll im Hintergrund des 
Speichers nur ein schmaler Bereich des Packhauses sichtbar sein. Die Grundrissfläche 
des Baufeldes MU 1.6 wurde daher derart angepasst, dass die Giebelseite des „Pack­
_hauses" neben dem Speicher erscheint. Auf diese Weise soll die Wahrnehmbarkeit und 
Wirkung des Denkmals gestärkt werden . und gleichzeitig die städtebauliche Dominante 
des Packhause _s fm Rahmen des Siegerentwurfs erhalten bleiben. · 

D 3.5 Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 

Aufgrund der Tatsache, dass es durch die 1. Änderung nicht zu erheblichen Auswirkun­
gen auf die oben beschriebenen Schutzgüter kommen wird, kommt es ebenfalls nicht zu 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern . 

D 3.6 Auswirkungen durch Unfälle und Katastrophen 

Durch die 1. Änderung werden keine Vorhaben vorbereitet, die zu schweren Unfällen 
führen können . In den Urbanen Gebieten Lind im sonstigen Sondergebiet wird eine Nut­
zungsmischung aus Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel und Kultur entstehen . . 

Einige Bereiche des Plangebietes (rvJU 2 bis MU 6) befinden sich in einem festgesetzten 
hochwassergefährdeten Gebiet, so dass bei Sturmfluten dieser Bereich überschwemmt 
wird. Vordiesem Hintergrund wurde das Wohnen in diesen Bereichen ausgeschlossen. 
Die Bestandsgebäude sind durch baulic _he Maßnahmen vor Hochwasser geschützt. Im 
hochwassergefätirdeten Gebiet wird lediglich im MU 5 eine Erweiterungsoption des be~ 
stehenden Verwaltungssitzes der Firma · Lürssen durch die Festsetzung eines großen 
Baufensters ermöglicht. Das Baufenster wurde aus deril Ursprungsbebauungsplan über­
nommen. Die zukünftige Bebauung muss hochwasserangepasst sein µnd den Anforde-
rungen des § 78 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen. ' 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

D 4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes des Plangebietes 
· bei Nichtdurchführung der Planung (,,Nullvariante") und anderweitige Pla­
nungsmöglichkeiten . 

· Die 1 .. Änderung dient u. a. der Neuordnung eines im heutigen Zuschnitt nicht mehr funk­
tionierenden Einzelhandelsstandortes. Es bietet sich die Chance in diesem Bereich ein 
nutzungsgemischtes Quartier mit einem hohen Wohnanteil zu entwickeln. Es entsteht ein 
mit dem öffentlichen Nahverkehr sehr gut zu erreichender Standort. Die 1. Änderung trägt 
zur Belebung und zur Attraktivität' des Areals bei und stärkt insgesamt die Ortsmitte von 
Vegesack. 

Die „Nullvariante" hätte zufolge, dass sich an. dem heutigen Bebauungszustand nichts 
verändern würde und die zwei z.T . leergezogenen Gebäudekomplexe des Einkaufszent­
rums weiterhin das Gebiet prägen und die angrenzende Umgebung vom Wasser ab-
schotten würden. · · 

Es bestand keine Alternative zur städtebaulichen Neuordnung des Areals . Hätte sich kein 
Investor zur Revitalisierung des Areals gefunden , so wäre langfristig in sehr zentraler 
Lage ein städtebaulicher Missstand in Form des geschlossenen bzw. untergenutzten Ein­
kaufzentrums verfestigt worden, dessen negative Al.lswirkungen sich auch auf das Um-
feld erstreckt hätten. · · 

Als Grundlage für die Entwicklung des urbanen Stadtquartieres (MU 1) wurde ein städte­
baulicher Wettbewerb ausgelobt und durchgeführt . Es wurden somit mehrere Alternati­
ven für die Entwicklung des Gebietes . vorgelegt und diskutiert : 

D 5 Verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde auf das vorhandene Altlastengutachten aus dem 
Ursprungsbebauungsplan zurückgegriffen. Des. Weitereri sind die Aussagen aus dem 
Umweltbericht des Ursprungsbebauungsplanes eingeflossen. Aktuelle Aussagen zu den 
Schutzgütern wurden u. a. aus dem Landschaftsprograrrim Bremen 2015 übernommen . · 

· Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde eine schalltechnische Stellungnahme er­
stellt. 

· D 6 · Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebl iche Umweltauswirkungen , die auf­
grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen (Monitoring) . 
Ziel ist es, nicht vorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und 
gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen . Es wird davon ausge­
gangen , dass im Rahmen der routinemäßigen Überwachung durch die zuständigen 
Fachbehörden erhebliche, nachteilige und unvorhergesehene Umweltauswirkungen er­
kannt werden und evtl. notwendig werdende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden kön­
nen . 

. Im Plangebiet findet vor dem Hintergrund der vorhandenen Bodenkontam ination eine 
dauerhafte Untersuchung des Grundwassers statt . 

D 7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans 1218 werden die planungsrechtlichen v;­
raussetzungen für die städtebauliche Neuordnung des Haven Höövt Areals geschaffen . 

Das Plangebiet ist fast vollständig bebaut und versiegelt. Die 1. Änderung übernimmt 
die Versiegelungsquote aus der Ursprungsbebauungsplanung, um in einem sehr städ­
tisch geprägten Bereich ein nutzungsgemischtes Quartier entwickeln und das vorhan­
denen Innenentwicklungspotential bestmöglich nutzen zu können. Die 1. Änderung hat 
keine erheblichen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. Ein Eingriff im Sinne 
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Begründung zum Bebauungsplan 1218 1. Änderung 

des 1 a Abs. 3 BauGB finoet durch die 1. Änderung nicht statt. Es ist kein Kompensati-
. onsbedarf festzustellen . · 

Die vorhandenen Bäume und Gehölzstruktureil im Plangebiet werden zum großen Teil 
zum Erhalt festgesetzt , somit langfristig gesichert und als Ankerpunkte für eine Neuge­
staltung der öffentlichen Flächen gesichert. Durch die städtebauliche Neuordnung wird 
eine Fläche sinnvoll wiedergenutzt und andere wertvolle Flächen irri -Außenbereich ge-
schont. · 

D8 

E 

Verwendete Literatur 

• Gutachten über Schadstoffbelastungen auf dem Gelände der Lürssen-Werft in 
Bremen Vegesack, Limnologisches Institut Dr. Novak, 1989 

• Altlastengutachte ·n (Bestandsaufnahme „Haven Höövt" 2011, Titel: ,,Ölkontami­
nation mit Lage der Dichtwände, Entwässerungseinrichtungen und Schnittfüh­
rung" von Dr. Pirwitz, Umweltberatung) zum Ursprungsbebauungsplan 

• Begründung zum Ursprungsbebauungsplan 1218, Freie Hansestadt Bremen 
• Lärmkarten der Stadtgemeinde Bremen, Freie Hansestadt Bremen, 2018 
• Landschaftsprogramm Bremen (Teil „Stadtgemeinde Bremen"), 2015 
• Schalltechnische Stellungnahmen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 1218, 

accouplan - Ingenieurbüro für Akustik, Sctiallschutz und Schwingungstechnik, 
Berlin, 28.11.2018 · 

. ' 

finanzielle Auswirkungen/Gender-Prüfung 
Kosten der technischen Infrastruktur 

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine genauen Kostenangaben genanntwerden . Es 
sind jedoch bereits notwendige Maßnahmen im Bereich der. öffentlichen Straßenver­
kehrsflächen zu erkennen . Der Betrachtungsraum bezieht sich dabei auch aufflankie­
rende Bereiche außerhalb des Geltungsbereiches. · 

Die genauen Kosten und · Kostenanteile werden nach Fertigstellung der nachfolgenden 
Verkehrsplanung bzw. der Maßnahmen für den Hochwasserschutz (Planfeststellungs ­
verfahren) ermittelt. Die Kostenübernahmen zwischen Projektentwicklerin/ Eigentümerin 
und Stadtgemeinde werden in folgenden Vertragswerken verbindlich vereinbart und ge-
sichert: · · 

• einem städtebaulichen Vertrag, -vertreteil durch das Bauamt Bremen-Nord 
. . . . . 

• einem 'lnfrastrukturvertrag, vertreten durch das Amt für Straßen und Verkehr 

• einem Erschließungsvertrag , vertreten durch die Wirtschaftsförderung Bremen 

Folgende Bereiche sind dabei zu identifizieren: 

• Öffentliche Straße „Zum Alten Speicher" 

Die Projektentwicklerin übernimmt die Kosten für die Erschließungs- und Umbau~ 
maßnahrrien innerhalb der Straße „Zum Alten Speicher", die aus der Umsetzung der 
1. Änderung des Bebauungsplanes 1218 resultieren. Hierzu gehören insbesondere 
die siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen, evtl. Umlegungen sonstiger Un­
terfluranlagen sowie die veränderte Verkehrsführung aufgrund der Anbindung der 
privaten Erschließungsstraße des neuen Stadtquartieres an die öffentlich geplanten 
Verkehrsflächen . Kostentechnisc _h unberücksichtigt bleibt eine Aufnahme der Fahr­
rad-Premiumroute in der Straßenbauplanung sowie deren Umsetzung. Auch steht 
das öffentliche Vorhaben zur Einrichtung einer Fahrradpremiumroute nicht im direk­
ten Zusammenhang mit den sogenannten flankierenden Maßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes 1218. 
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Begründung zum Bebauungsplan 12181. Änderung 

Die Details werden vertraglich zwischen der Projektentwicklerin bz_w. der Eigentü­
merin Lind der Wirtschaftsförderung Bremen als zuständiger Unterhaltungsträger 
verbindlich geregelt. Nach Fertigstellung der Anlagen sollen die öffentlichen Flächen 
in den Zuständigkeitsbereich des Amts für Straßen und Verkehr übergeben und an-
schließend gewidmet werden . · 

Öffentlicher Knotenpunkt „Friedrich-Kl ippert-Straße " / .. Zum Alten Speicher " 

Die Projektentwicklerin / Eigentümerin übernimmt die Kosten der notwendigen Um-
. bau- bzw. Anpassungsmaßnahmen , die aus der Umsetzung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 1218 resultieren . Hierzu gehören insbesondere die_Maßnahmen 
zur Herstellung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte sowie die Herstellung der 
Parkplätze für mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei. Die planerische Grundlage bil­
det das Verkehrsgutachten. Die Details werden in einem lnfrastrukturvertrag zwi­
schen der Projektentwicklerin / Eigentümerin und dem Amt für Straßen und Verkehr 
verbindlich geregelt. Die entsprechenden Ausbaugrenzen sind noch nicht abschlie­
ßend definiert. · 

Kosten für den Hochwasserschutz 

Die Kosten für die Ertüchtigung der vorhandenen, bislang privaten Hochwasserschutz­
wand im Rahmen der Umsetzung des Generalplanes Küstenschutz werden von der 

. Stadtgemeinde Bremen getragen . Hierzu wird auf das in Vorbereitung befindliche dies-
bezügliche Planfeststellungsverfahren hingewiese·n. . · ( ) 

Kostenübernahmen der Projektentwicklerin/ Eigentümerin sind im Bereich der öffentliche 
Flächenaußendeichs der HWS-Wand vereinbart. 

' . 

Die Projekteritwickler in / Eigentümerin übernimmt die Kosten für die Herstellung, Instand­
haltung und Unterhaltung der vorgestellten Treppen- und Rampenanlagen sowie für die 
gestalterische Aufwertung der HWS~Wand . Die Details werden im städtebaulichen Ver­
trag verbindlich geregel t 

Gender-Prüfung ·. 

Die städtebauliche Neuordnung des Areals und die Entwicklung eines nutzungsgemisch­
. ten Quartieres richtet sich gleichermaßen an Frauen und Männer . Durch die Plan_ände­

rung sind keine geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu erwarten . 

Bremen, 

Bauamt .Bremen Nord 
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Der Senator für Klimaschutz , Umweltschutz , • 
Mobilität, Stadtentwick lung und Wohnung sba u 'c 
Bauam t Bremen-Nord 

Februar 2020 

Anlage 5 zum Städt~baulichen Vertrag der .. 
1. Anderung des Bebauungsplanes 1218 
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Amtsgericht Br e rn e n - B 1 um e n t h a 1 Grundbuch von G roh ~ Blaff 1277 Bestandsverzeichnis 
laufende Bisherige Bezelchnl.J"lQ der Grundslucke und der rrvt dem Eigenrum vetbundenen Rechte Größe 
Nummer laufende Gemarkung Karte Liegen-

der Nummer (Vermesru,gsbe2!1k) 1 FlulslQck schc1lsbuch 'MrtSChaflsarJ und Lage 
Grund· i:lerGrund Flur 
stücke stücke 0 b c/d e ha 0 m2 

l 2 3 4 

- Vegesack 3 330/27 Gebäude - und Freifläche - Handel 10 36 
und Dienstleistungen 
Friedrich - Klippert-Str . 

330/28 
. 

Gebäude- und Freifläche - Handel 29 
und Dienstleistungen 
Friedrich - Kl ipp ert-S tr . 

330/29 Gebäude- und Fr eifläche - Handel 0 
und Dienstleistungen 
Friedrich - Klipp~rt-Str . 

Gebäude- und Fr eifläche - Hande l 7 55 
und Dienstleistungen 
Friedr ich - Klippert-Str . 

Vorstadt R 181 768/73 Gebäude- und Fr e ifläche - Handel 4 l 33 
d Dienstleistungen . 

Zu lten Tief 

768/81 Gebäude - · nd Freifläche - Handel 26 2 3 
und DienstI stungen 
Friedrich~Klip . ert-Str . 

768/82 Gebäude-· und Fre i fl he - Handel 1 29 26 
und Dienstleistungen 
Friedrich-Klippert-Str . 

768/84 Geb ä ude - u nd Freifläche - Hand 7 
und Dienstleistungen 
Friedrich - Klippert-Str. 

772/4 Geb ä ude-:- und Hoffläche, 28 
Am Wasser 
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Amtsgericht Bremen - Blumen tha 1 Grundbuch von Grohn Blatti 2,7 Bestandsverzeichnis 
laufende Blshelfge Bezek;hnung der Grundstücke und der mit dem Elgenlum veJbundene n Rechte Größe 
Nummer laufende Gemrnkung Karte liegen-

der Nummer (Velmessungsbezllk) Aul 1 
schaftsbuch W'rlschansart und Lage 

Grund · ::ier Grund FkJIS1ück 
stüclce stücke C b c/d e ho C m2 

1 2 3 4 

Vorstadt R 181 768/75 Gebäude- und Freifläche - Handel 1 
und Dienstleistungen 
Friedrich - Klippert-St r. 

758/76 Gebäude- und Freifläche - Handel 0 
und Dienstleistungen 
Friedri~h - Klipp e rt-Str . 

3 - Vegesack 3 Freifläche · 37 83 
Friedrich - Klippert-Str . 

Geb äu de- und Freifläche Handel 8 · 81 330/32 -
und Dienstleistungen 
Fri e drich - Klippert-Str. 

Vorstadt R 181 768/79 Gebä e - und Freifläche - Handel 4 9 90 
un d Die. t leistungen 
Fri edrich- ipp er t -Str . 

4 - Vegesack 3 . 29/39 Gebäude - und Freifläc - Handel 76 
und Dien st leist u ngen 
Friedrich - Klipper t -Str . 

5 - Vorstadt R 8 1 764/13 ~ebäude- und Freifläche - Handel 32 
lind D'ien stlcistungen 
~ri e drich - Klippert-S~r. !'--... 
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Amtsgericht Bremen-Blumen tha i Grundbuch von Grohn Blatt.1 2 77 Bestandsverzeichnis 
Einlegebogen 

'3 1 
l aufende Bisherige Bezek:hnung der Grundstücke und dE!( mit dem Eigentum verbundenen Rechte Größe Nummer laufende Gemarkung Karte Uegen-der Nummer (Vermessl.l"lgsbezlrk) 

1 schaf!sbuch 'Mrtschaftsart und Lage 
Grund- ~er Grund Flur Flurstück 
stucke stücke a b c/d 8 ha a m2 

1 2 3 4 

Vorstadt R 181 764/15 Gebäude- . und Freifläche - Handel 2 
und Die n stleistungen 
Frie dr ich - Kl ~ppert - Str . 

7 - 181 768/69 Gebäu de - und Fr eifläche - Handel 0 
und - Dienstleist un gen 
Friedrich-K li ppert-Str. 

8 - Vorstadt R 1 81 772/3 Gartenland 1 78 
Wasser 

772/ 22 Gebäu de und Fre iflä che - Handel 3 
und Dien st stungen 
Zum Alten Tie 

772/23 Gebäude - und Freifläc - Handel 14 21 
u nd D i e n s t 1 ·e i s t u n g e n 
Zum Alt en T i ef . 

772/2 5 Gebäude - und F reifläche - Hande ·l 20 
und Dien s tleistun .gen 
Zum Al ten Tief . 

"" -9 1 . .. -. ..J .... n ,_ - -. ,. l'I I 1 'l Gebäude '<'1äche Handel 1 32 . ,_ - unu .. -
bis und Dienstleistungen , -' 8 Friedric h - Klippert-Str . - ...__ -i-
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Amtsgericht B r emen - B 1 ume n t h a 1 Grundbuch von G roh n Blath 277 Bes1andsverzelchnls 
laufende Bisherige Bezeichnung der Grundstücke und d8f mit dem Eigentum verbundenen Rechte Größe 
Nummer laufende Gemarkl.ng Karte Uegen. 

der Nummer (Vermes&.ng5bezlrk) 1 schaflsbuch 'Ml1schaflsartundtoge 
Grund- ~erGrund Fk.Jr FturstOck 
slCcls stücke a b c/d e ha a . m2 

7 2 3 4 

7 6 4/ 1 :, ---- Gebäude und Fr e iflä .c h e Ha ndel 2 
unu -·-- ~tl eis tun gen , 
Fri e drich - Klip~~ - c: t r. 

768/69 Geb ä ude - und Freiflä c he - .., - 1 0 -
und Di e n s tleistunge n, - - r---- -rrieo r:i.c;n l"\ l.l.01-'<:: .L ... ;:, c.r. 

7 68/ ,~ ,,....,. h 3 11 de - und Fr e ifläc h e Ha ndel 4 1 33 
un d Dien s tlei s i: u u':I~ , 
,,.., - 7\1~- - "Tl -1 - • 

7 6 ö 1 .., ---..;_____ Ge bäu de un d F rei fläc he Ha ndel 1 
,- ·· nten s tlei st ungen , 
Friedrich l"l. ... .:. ~ . ~,,.t - Str . 
Geb ä u d e - u nd F re iflä cn „ u=-n del 0 
un d Dien s tleistunge n, r---

11:".,... -i .,-,. ..4""'..; .- h Vl "- - ,.,.- • " .. - i--- -
768/ , ~ 1r~h '1 ude - und Fr e iflä che - Ha ndel 4 9 90 

un d Die nst lelSLu H~ ~- -
~ri 0 ~rir n K lin n 0rr C:~ r 

7~ ~ nd Fre i f l äc.he - Ha ndel 26 23 

r---_ und ·ens t leis tu ngen , 
~h - Kli ppert -St r . 

768/82 -d F re ifläche - Ha ndel 1 29 26 
und Dienstle_ en , 
Fr i e_d r ich - K 1 i p rt - -

7 68/84 " Ge bä ude - u n d F re i ä c h e - el 7 
und Dien s tleis t ungen , r---Fri e drich - Klippert - St r. --.., .., "'I-, ,_ 

' .. . i--...... 

772/ 4 Geb ä ude - und Ho f fläche , " 2 8 Am na.:,-.,'-'- .-.. 

' 772/2L Ge b äude - un d F re i f lä che Ha n d e l 3 
un d u l. .. __ ' .; ~tungen , 

Zum Al ten Tief 
772/23 Gebäude und F re ifläche - i-l a nde 1 N l 

-
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Amtsgericht Brernen-Bl ume n thal Grundbuch von _Grohn _ Blath 217 Besfandsverzelchnis 
laufende Bisherige Bezeichnung der Gn.ridStücke und der mit dem Eigenrum verbundenen Rechte Größe 
Nummer laufende 1----Ge-ma-Jl<ung----~---=--- -----,------r- ----=--------------------+-----r----,,-----1 

der Nummer (Vermessungsbezlrl<) 'Mrtschaflsart und Lage 
Grund- ~er Grund i-----------;-----------1-----,r--------------- - -------1 

Karte ~en-
. Flur 1 Flurs:IOck buch 

s!Ocke stücke 

1 2 
b c/d 

- r---

772/25 

3 

f~stl eistungen, 
1Zum A.l c:-e-i. ,,, . . ,,._f -
Gebäude - und Fre in~_'. -
und Dienstle is tunge n, 

171 1m 'A l t-An 'J''=-F 

V'~e s ack _ _, -"_ " 1
.," Gebäude und Frei f 1 äche 

u n d u 1. e u '- ... ._ .:. __ .:. - ': ,... n 

~riArlrirh K li nnAr t- C:: t- r 

330/2~ ;:- _ '-Fl>srhA 

ha a m2 
4 

Handel 
------...:.__ .----1... __ -

20 

Handel 76 

3 7 - 8 3 
i"-... Friedrich Kliooert Str . 
1 ""'-- j ~ Gebäude - und Freifläc he - Handel 10 36 

~ r--.~;~~~ -Ha ndel 29 

330/ .29 ~l!:!:~~!~_h:~!i~~:ii~ 0 

r--r---,_ 
330/32 1,-, .,.h;:i~ und Freifläche 

und Dien~leis ~u .. ~--­
Friedri~iPPert Str. 
Gebäude und ~eif läche 
uno u .i. ~. _ 2.= · __ <st;-;-,.,,_,.,.en, 
Fr i e d r i c h - K 1 i p p e r t -~ . 

.....,___ 

Handel 8 81 

Handel 1 55 

33677s-- r----- Gebäude- und Freifl:che c 

~"' 881 
37 83 

330/32 

Handel µnd Dienst l eistungen, r-- 1'--.. 
7,11m 'A 7 t<>n c::,-,.,.; rhAr 1 i--.:::....~ 
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Amtsgericht Bremen - Blumenthal Grundbuch von Grohn Blatt 1277 Bestandsverzeichnis 
laufende Bisherige Bezeichnung der Grundsfücke und der mit dem Eigentum velbundenen Rechte. · 
Nummer laufende Gema11rung Karte Uegen-

der Nummer (Verrnessu,gsbezl ) 
1 

schaftsbuch WJl'lschaflsart und Loge 
Grund- i:lerGrund Aur F1urs1ück 
stücke stücke a b C/d . e ha , 2 3 

Vorstaai: n 1 n 1 768/79 Gebäude und Frei fläche 
u,.,., rl el und Die nstleistu nge n , 
Friedrich - ~~ i Pt'~~- <"+-r;,ße 
Zum Alten Speicher 1 

Vor s tadt R 1 81 772/3 Gebäude - und Frei flä che - Handel 
und Dienstleistungen 
Zum Alten Speicher 2 

7 72 /22 Gebäude- und Fr e if läch·e - Handel 
und Dien st leistungen 
Zum Allen Speicher 2 , 
Zum Al ten Tie·f 

772/23 Gebäude- . und Freifläc h e - Han del 
und Dien ·stle istung en 
Zum Alten Speicher 2 

772/25 Gebäude - u n d Freifläche - Han del 
und Diens t leistungen 
Zum Alten Speicher 2 

Gebäude - und Freifläche - Handel 

------und Dien stle istungen 
um Alten Speicher 1 

7 6 8/76 Gebäude- Fr ei fläche - Ha ndel 
un d Dienst leis en 
Zum Alten Speicher 

768/81 Gebäude- un d Fr e iflä che - Ha n 
und Dien stl eistungen r---
Zum Alten Speicher 1 

Bremen-Blumenthal Grohn 12n · Geändert am 13.03.2020 · Abdruck vom 18.05.2020 · Seite 7 von 19 Seiten 

li.__;__J 

Größe 

a m2 
4 

4 9 90 

1 78 

3 

14 2 1 

2 0 

1 

0 

26 23 

j--._ --



Amtsgericht Bremen - Bl u mentha l Grundbuch von Grohn Blatf1 2 7 7 Bestandsverzeichnis 
Elnlegebogen 

h 1 
laufende Bisherige Bezeichnung der Gn.ndsrucke und de.-mlt dem Eigentum verbundenen Rechte Größe 
Nummer laufende Gemmlrung Karte LJegen-der Nummer (Vermessungsbezirk) 1 Flurstock schaftsbuch 'Mrtschaftsart und Loge 
Grund- ~er Grund -Flur 
stOcke sfüci<e a b c/d e ha a m2 

l 2 3 4 

Vorstadt R 1 81 768/82 Gebäude - u n d Freif läc he - Handel 1 29 26 
und Dienstleistungen 
Zum Alten Spe _icher 2 

768/84 Gebäude - und Freif l äc he - Handel 7 
u n d Dien s tle is tungen 
zum Alt e n Spe i cher 2 

768/73 Ge bäude - und Freifläch e - Handel 4 1 3 3 
und Dienst l eis tu ngen 
Zum Alt en Speicher 2, 
Zu m Alte n T i ef 

772/4 Gebäude - und Freifl äc he - Handel 6 28 
und Dien s tleistungen 
Zum Alten S p eiche r 2 I Am ·Wasser 

3 330/27 Gebäude - und Fre i fläche - Handel 10 36 
un d Dienstleis t ungen 

r--_ Zum Al ten Speicher 1 

Gebäude- und F r eifläche - Handel 29 
und Di enstleistungen 

Alten Speicher 1 

3 30/29 Gebäude- un eif l äche _; Ha ndel 0 
und Dienstleistun 
Zum Alten Speicher 1 

.. 330/34 Gebäu d e- und Freiflä c he - Handel 7_ 55 
und Di enstleistunge n r---r---Zu m Al t en Speicher 1 r--

Vege s ack .J 
., ., n / 4 2 Gebäude und Freifläc h e - Handel 65 60 

1'-' : · ~-etlei s tungen, 
Zum Alt e n Speiche r ! 

Bremen-Blumenthal Grohn 1277 · Geändert am 13.03.202L. .bdrL vorn 18.05.2020 · Seite 8 von 19 Seiten 



Amtsgericht Bre men -B lumenthal Grundbuch von Gr o h.n Blath 271 Bestandsverzeichnis 
Elnlegebogen 

18 1 

laufende Bisherige Bezelchmr,g der Grundslücke und der rrlt dem Eigentum verbundenen Rechte Größe 
Nummer laufende GemC!l(ung Karte Uegen-

der Nummer (Verrn8SSU1gsbezllk) 1 Flurstück schatlsbuch Wlrtschaftsart und Loge 
Grund- ::lerGrund Flur 
stücke slücke Q b c/d e ho a m2 

1 2 3 4 

Vorstadt R 1.L O .L 
ICI? Gebäude- und Freifläche Handel 65 60 

una u._ - ~ .,_ ..... .: c111nnen, 

zum Alten Spei c her 1 -
Vorstadt R 181 768/93 - - .._,,.ude - und Freifläche - Handel 1 43 08 

und Diens~.- ~-~ nnqen , 
Frie d rich Klippert - St:Lo: 
Zum Alten Speicher 1 ~ - - -

7f:.A/C;4 roh~ ,1"10 - ",., rl Fro, Fl ,;,...;.,_, 1 4? P. '-

F'Yiorlri,-.h - Kli~no~t - St~~~<> , 

Zum Alten Speicher 1 

71'R/QC, V<>rlr<>hrc:fl ;lr-h<> ?? 
. 

Zqrn Alten Spei c her 

10 Teil Vor s tadt R 181 768/94 Geb ä ude- und Freifl ä che 1 42 8 6 
von 9 Friedrich - Klippert- S traß e, Zum 

Alten Speicher 1 

Bremen -Blumenthal Grohn 1277 • Geändert am 13.03.2020 · Abdruck vom 18.05.2020 • Seite 9 von 19 Seiten 



Amtsgerichf B~emen - Bl umen tha 1 Grundbuch von Grohn 

Zur lfd , 
Nr. der 
Grund­
slücke 

5 

1 
bis 

9 

9 

9 

9 

Bestand und Zuschrelbungen 

6 

Nr n . 1 u-n d 2 v o n G r 6 h n B 1 a t t 1 2 5 0 , N r . 3 von 
Vegesack Blatt 2096, Nrn. 4 bis 7 von Grohn 
Blatt 1276, Nr . 8 von Grohn Bl att 974 
h i erher üb~~tragen , Nrn . 1 bi~ 8 vereinigt 
und unter Nr . 9 neu eingetragen am 07.07 . 2004 . 

Fleischer 

Nr . 9 aufgrund Fortführungsmitteilungen vom 
04 .. 08 . 2004 bezüg l ich der Gemarku n g Vegesack , 
Flu r 3 , F l urs ü cke 3-30/25 und 330/32 und der 
Gemarkung Vorstadt R , Flur 181, Flurstück 
768/79 fortgeschrieben am 10.11.2004 . 

Schmidt 

Nr . 9 aufgrurid Fortführungsm~tteilungen vom 
04.08 . 2004 be~üglich der Gemarkung Voistadt R , 
Flur 18 1 , Flurstücke 772/3, 772/22,772/23 und 
772/25 fortgeschrieben am 13 . 06 . 2005 . 

Mohr 

Nr . 9 aufgrund Fortführungsmitteilungen vom 
03 . 08 . 2004 bezüglich der Gemarkung Vor~tadt R, 
Flurstucke 768/75 , 768/76, 768/81 , 768/82 und 
768/84 fortgeschrieben am 14 . 06 . 2005. 

Moh r 

Blatt 1i77 

Zur lfd. 
Nr. der 
Grund­
stücke 

Bestandsverzeichnis 
Abschreibungen 

7 8 

Elrregebogen 

li 1 

9 Von Nr . 9 ist das Flurstück Vorst~dt R 

181 . 768/95 aufgrund Auflassung vom 21.12 . 2017 
in das Eigentum der Stadtgeme~nde Bremen 
übergegangen , hi er last enfrei abgeschrieben 
und aus dem Grundbuch ausgeschieden . Rest : 
Berichtigte Nr . 9 . Eingetragen am 08 . 01 . 2020 . 

Naporra 

Bremen-Blumenthal· Groh n 1277- · Geänd ert am 13 .03.2021.. ,bdrL vom 18.05 .2020 · Seite 1 0 von 19 Seiten 



Amtsgericht Bremen - Blumenthal Grundbuch von Grohn 

Zur lfd, 
Nr. der 
Grund­
stücke 

5 

9 

· 9 

9 · 

9 

Bestand und Zuschre!bungen 

6 

Nr. 9 aufgrund Fortführungsmitteilungen vom 
04 . 08 .2 004 bezüglich der Gemarkung Vorstadt R, 
Flur 1 81, Flur s tücke 768/73 und 772/4 und der 
Gemar kung Vegesack , Flur 3 , Flurstü~ke 330/27, 
330/28 , 330/29 und 330/34 fortgeschrieben am 
15 . 06 . 2005 . 

Mohr 

Nr . 9 aufgrund For t führungsmlt tei lung vo m 
09 . 08 . 2012 fortgeschrieben (Flurs t ücke 
G e m a r k u n g V e g·e s a c k , F 1 u r 3 , F 1 u r s t ü c k e N r . 
29/39 , 330/25 , 330/27 , 330/28 , 330/29 , 330/32 
~nd 330/34 unter Fl~rstück 330/42 neu 
eingetragen) ; eingetrage~ am 04 . 10 . 2012. 

Schmidt 

Nr . 9 auf~rund Fortfü hr ungsmitteilung vom 
10 . 08 .2 0 12 fortge sc hrieben (Flu rs tück Gemarkung 
Vegesack , Flur 3 , Flurstück 330/42 unter 
F 1 ur s t iic Gemar k ung Vors t ad t R, F 1 ur 1 8 1 , 
Flurstück 768/92 neu eingetragen) ; eingetrag~n 
am 04 . 10 . 2012. 

Sch mi dt 

Nr . 9 aufgrund Foitführungsmitteilung vom 
13 . 08 . 2012 fortgeschrieben (Flurstücke 
Gemarkung • Vorstadt R , Flur 18 1 , Flurstücke 
764/13 , 764/15, 768/69, 768/75, 7 68/76, 768/79, 
768/81 .und 768/92 unter Flurstück 768/93 neu 
eingetragen ) ; eingetragen am 04.10 . 2012: 

Schmidt 

Blatfl2 7 7 

Zur lfd,. 
Nr. der 
Grund­
stücke 

7 

Bremen-Blumenthal Grohn 1277 · Geändert am 13.03.2020 • Abdruc k vom 18.05. 2020 • Seite 11 von .19 Seiten 

Bestandsverzeichnis 
Bnlegebogen 

'2 1 

AbschrelbLB1gen 

8 



Amtsgericht Bremen-Blumenthal Grundbuch von Gro hn Blatti 2 7 7 Bestandsverzeichnis 
Enlegebogen 

13 1 

Bestand und Z~relbungen AbschletbU'lgen 
Zur lfd, ZUrlld. 
Nr, der Nr. der 
Grund- Grund-
stücke stücke 

5 6 7 8 

9 Flurstück Nr . 7 "68/93 aufgrund Fortführung s-
rnitteilung vorn 0 2. 05 . 2018 f ortg es chrieben am 
22. 05 . 2 01 8 . 

Aldag 
. 

Bremen-Blumenthal Grohn 1277 · Geändert am 13.03.202L ,bdn.. . vom 18.05.2020 · Seite 12 von 19 Seiten 















Amtsgericht Bremen - B l Um e n t h a l Grundbuch von G r Oh n 

Laufende 
Nummer 

der 
Spalte l 

5 

Be1Tag 

6 

Verönderungen 

7 

"r-..._ 6.34 0 .000,0 0 Nrn . 1 und 2 haben Rang nach Abtei lung II Nrn . 

2 
""" 2 u~d 3; eingetrag e n am 07 . 07 . 2004. 

1 

2 

4 

5 

.., ' • v u v ~ Fleischer 

6. 340 . 000 , 00 Jew eils abge ten mit den Zinsen seit dem 
EUR 2i.12.2001 an die erische Hypo- und 

5 7 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 Vereinsbank AG,, Münch e n . ngetragen am 
EUR 03.06.2005. 

Voss 

2. 000 . 000, 00 Abt . II Nr . 7 ist der Vorrang vor Abt. III 
EUR Nr . 4 und 5 ~ingeräumt worde~ ; eingetragen am 

18 . 000 . 000 , 00 16 . 05 . 2019 . 
E UR 

Poppinga 

Etilegebogen 

Blath 277 Drttte Abteilung li 1 

laufende 
Nummer 

def 
Spalte l 

8 

1 
2 

3 

Löschungen 

Betrag 

9 10 

6.340.000,00 EUR Nr. 1 und 2 gelöscht 
57.060 . 000,00 am 20.01 . 2006. 

EUR 
Voss 

75.000 . 000,00 Gelöscht am 18.09 . 2017. 
EUR 

Poppinga _ 

Bremen-Blumenthal Grohn 1277 · Geändert am 13.03.2020 · Abdruck vom 18.05.20;20 · Seite 19 von 19 Seiten 
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Haven H öövt 
Projektentwicklungsgesellschaft 

St:tdtqu:trticr :un a.ltcn S~iche r 

Dienstag, 11. Dezember 2018 
Abstimmung Hochw.l.SSerschut~ 

Tor zum Einkauf, Stand Wettbewerb 

Wirth= Architekten 



Haven Höövt 
Projektentwicklungsgesellschaft · 

St.'ldtqu:trtier am alten SpdchC'r 
Dienstag, 11. Dezember 2018 

Abnimmung Hochwasscrschut:2 
Mode llfot o, Stand Wettbewerb 

1:1,92 

Wirth= Architekten 
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Haven Höövt h ft 
Projektentwicklungsgesellsc a 

Sc,dtqu,rucr,m :utcn Spc,cher . 018 
Dienstag , 11. Dezember 2 

Ab1timmung HochW3UC~chutz 

Dach aufsicht Variante 1 
1:1000 

Wirth= Architekten 



Haven Höövt 
Pro ' kt · ~s~dtq::!':~ ,~i~ n1sges ellschaft 
Diensta g 11 pc.c er . • · Dezember 201B 
D Abstimmung Hochw.i.sserscluni 

. . achaufsicht Variante 2 
1:1000 

Wirth = Architekten 





Haven Höövt: 
Projektentwicklungsgesellschaft 

Stadtquartier am ahcn Speicher 

Dienstag, 11. Dezember 2018 
Abstimmung Hoc.hw:'ISSCrschutt 

Vegesacker Neustadt 

Wirth = Architekten 



Haven Höövt 
Projektentwicklungsgesellschaft 

Stadtqu:ui.ier :i.m alten Speicher 

Dienstag, 11. Dezember 2018 
Abstimmung Hochwasserschutz 

Visualisierung , Stand Wettbewerb 
1:1,83 

Wirth =Architekten 



Haven Höövt 
Projektentwicklungsgese llschaft 

St.'ldtqu.'ll'tier am alten Spci~her 
Dienstag, 11. Dezember 2018 

Abstimmung Hochwasserschuu: 
Hochwasserschutz Variante 1 

1:2878,68 

Wirth = Architekten 



Haven Höövt 
Projektentwicklungsgesellschaft 

Stadtquartier :un :tlten Speicher 

Dienstag, 11. Dezember 2018 
Abstimmung Hochwasserschutz 

Hochwasserschutz Variante 2 
1:2878,68 

Wirth =Architekten 



Haven Höövt 
Projektentwicklungsgesellschaft 

Stadtqu:mier :l.m :tlten Speicher 

Dienstag, 11. Dezember 2018 
Abstimmung 

Hochwasserschutz Variante 3 
1:2878,68 

Wirth= Architekten 
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VORABZUG Punkt 7 „Anforderungen an den geförderten Wohnraum" 

aus der in Vorbereitung befindlichen Richtlinienneufassung 
l 

Neufassung der Richtlinien zur Durchführung der vertraglich vereinbarten Förderung 

des Neubaus von Mietwohnraum in der Freien Hansestadt Bremen 

- Mietwohni'aumförderimg -

vom .XX.2017 

Der Senator für Umwelt , Bau und Verkehr erlässt zur Durchführung der vertr ~gliq~.yereinbarten 
Förderung des Neubaus von Mietwohnraum in der Freien Hansestadt Bren:ii r'l "mit"Mit t~ln aus 
öffentlichen Haushalten aufgrund des Wohnraumförderungsgesetzes - W9f G - vo rr i i:~ -';,~ep­
tember 2001 (BGBI. 1 S. 2376) in der jeweils geltenden Fassung sowie unltj 'i; Berüc~sictit jqung 

. des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20.12.2011 üb~~';gie ~rwendung _ 19n Arti­
. kel_ 1_06 A_bsatz 2 des Vertrag _s übe~ die Arbeitsweise der E~ropäische n H,9iioh,?,~f ~raqwche 

Be1h1lfen In Form von AusgleIchsleIstungen zugunsten bestI111rpter Untern~ ~(llen,d i':l1e 1Wi1t der 
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli oQ'en lnteres l~ .betraut sind (Frei-
stellungsbeschluss) folgende Richtlinien: 

1
J ;11 ,, W i 7.1 . _; ,;j 

. . ,$!/! q 1·//:,,_ . ,,llfi 
Inhaltsübersicht .,.#ß,ii ''d.,H;r:,(iii~ 

!# w / . ' . . 
1. Zweck und Gegenstand der Förderung '" •,, , ~, 

2. Rechtsanspruch/Kumulierung · ,, ,,Jf ·~ q.)I) ~i' 1 !' ·d 1J1· 
3. Förderungsstelle · ·. 1:f~ · i 11;" ~11,~it-

,. . ~
11,111 ~p;,~w•"·" l!i•'' 

4: Förderung ·, U ·1, ,, f,'i ., 1 

• • . • lj) ij; ~{' )~ 
5. Berechtigter Personenkreis q h/;I ,. " '(i// ,

11 
,, ;H '#) _ 

',!; '• .. ,¼,, ,.. . h · !i1 ~" 
6.. Anforderungen an den FörderunHsnefllil1,~r,. #ff,,, v 

' . . /' 1~ . "II r {fJ n t/ T 

7. · Anforderungen an der geförd fr; ~.~iWa lllpraum 
dl"'~~/t, ·11·~ 7.1 Allgemeines 

11 
«;~.,, tin iJ 

•• 1, 1!, .;i" Y.IJ i/1 , 'll .~1 

7 .2 Okologisch~ . ~ nfor~ .et-t.1,nge'ri'' ·~, 
'1. 1 , ,,r 1 r.~J•l'"'P \1. . · 

7.3 Technische A'mfotäeh'..tngen· im Wärmeschutz und in der Anlagentechnik 
. li ' i Jr, ., 1I 41,\ d . . -. 

7.4 Wot) 11,1 µngssJr pdco19 
7.4 . .1,',, Wohnu ~g~g·r-ö.~en . 

1
1
, j1 • • • 

, i7,.,4.21,\ ,Gebäudeplanung · 
r.J d,1 • 1k i'l ·, 11 -
7:/.:4.3 · l(Ayfenthaltsräume und andere Räume 

- 1 il 1, -1, i1 :_•, m 11 1'/ ,i,; jl' . 

8:·' 1 ?weckb ~~timmün 'g•äes geförderten Wohnraumes · 

9.
1 

'· 'Miltelbar ~;~ elegung des neugeschaffenen Wohnraums 
1h :'!l lp I ff · 

10. Antrags t 'u.~l t Förderungsverfahren · . . 

11 . Baubeginn 

12. Sicherung und Auszahlung des Förderdarlehens · 

13. Rechtsnachfolge/Umwandlung 

14. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen den Förderungsvertrag 

15. Ausnahmegenehmigungen 

16. I.nkrafttreten, Anwendung bisheriger Vorschriften 
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7. Anforderungen an den geförderten Wohnraum 

7.1 Allgemeines . 
Die Neuschaffung von Wohnraum wird nur gefördert, wenn dieser den Vorschriften des 

· Baugesetzbuches und der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 6. Oktober 
2009 (Brem .GBI. S. 401) in der jeweils geltenden Fassung entspricht und die Erschlie­
ßung gesichert ist. 

Die geplanten Baumaßnahmen sollen im Einklang mit den kommunalen Stadt- und 
Quartiersentwicklungszielen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven stehen. In 

· diesem _Rahmen kommt modellhaften Vorhaben bzw. Pilotprojekten besondere Bedeu­
tung zu . Bauvorhaben in Gebieten mit besonderem Handlungsbedarf werden bevor-
zugt. · .. µ ,1 r, '"" · 

fo ,:, JL1/ \r1• 

Nicht gefördert wird Wohnraum, · · . ,r!/' ... ~11,'111_1 
. 

. · · ff, ',II 11. ~} ,,J I· · 
a) der zur dauernden Unterbringung ungeeignet ist, · · 'J1 •1 ff! 

11 
· 

111,# ;1 

b) ·. der wegen seiner Lage oder Grundrissgestaltung kei ffien a~~r.eichende n'Wohn-,,,,i/'1 '·/' /' 1 ff/' 
wert hat . · #1 1i• ,, 1• i:: ,, .-.n 1h,' 

. , . ,,1 u 1 "1 1,11 ¼ ,,/' 
c) der nicht den energetischen Anforderungen unter Nummet-' 7.,.3 geri'ügt, · ( 
d) der in. seiner Bauausführung und Ausstatt ~rg ~f.W~blich übe~ ~urchschnittliche ) 

Wohnbedürfnisse hinausgeht , 1µ t) .,, r:, -:r · 1 ~/ 

e) Jl)it dessen Bau schon vor der grund~,äi libn~r Einßei~~,.~u.~~ /in die Wohnraum - ( 
förde rung begonnen wurde·, ohne da~~ der Senator für Uh,welt, Bali und Ver-
kehr einen vorzeitigen Baubegi~ri f Ugelasse;k;1hatte. ·:' r

1
, · · . 

11 ,lir l,1,, (.~ fP . . 
7.2 Ökolo_gische Anfo_'.derungen .,,d,1/:m '" 

1 i·,t,
1

, _ 
11~L ff.ff'· 

. Bei der Durchfuhrung von Baumaß f)a,hmen ßin'd ~~}e S,e,lange des Umweltschutzes zu 
beachten.. Es sollen nur Materialien z'ul wY~t-iiend'llrig ~ommen , die hinsichtlich der Ge­
winnung, Verarbe itung , Funlüion und Beseitigun@11~ine hohe Gesundheits- und Um-

~, ffI r '• 1 h 1/1 1i ,, 
weltverträglichkeit aufweisen ! ,, , ~{·)! ,1 • li ,, 1; ß. · 

h ' ... W' .,,, f jl 

Baustoffe und die Ausführung 'i~on .Ba6lY 6t1d,sonstigen Leistungen sind umweltfreund­
lich, w~nn bei de~.~~f>st~l.l~ng ~~9. /~ erwe~i:lung der B~ustoffe und bei der Ausführung · 
der Leistungen w,en'lger Ressourc.en verbraucht und die belebte und unbelebte Umwelt 
und die Gesun'dH~it desJqlv1} nschJH'';vveniger belastet werden als bei vergleichbaren · Air, t1 1! ,c'111I iJ ff Ir 11 ·- · 111 ' . 

Produkten und u.~,fYW~ · ngsam:er.iß · .. 

l~for~ ,c~tfJriJ~ ~q~~t~ii;r;
1
9,ukte mit Umweltzeich_~n, Ze~chenanwender und Vergabekrite - ( ) 

nen gr',qt das. Um1JW~lt,bun.cjEJsamt heraus und konnen 1m Internet unter . 
www.ür,nweltbunde's'amt.de oder www .blauer-engel.de abgerufen werden . ( ) 

i n ·~ 
'ey I •, 

7.3 Tecli ~lsch
1

~'1.f, nforderi~J·gen im Wärmeschutz und in der Anlagentechnik · 

,:' ,,, , D_ie~)p~nsp~ü&M~~'t1
1

me von . Förderdarleh~n ~ach diesen Richtlin ien setzt voraus, dass 
,, ! 11 1 eine 14 nterschre1tung der nach der Energ1eeinsparverordnung (EnEV) vom 18.11.2013 

'·
1 t~~'~l:!.,!! 1 S. 395 ~) i~ der jeweils geltenden Fassung zu!ässigen Höchst":'erte erreicht 
wird. 11 CDi,l~ Energieniveau des Neubauvorhabens soll mindestens dem eines KfW­
Effizienzhauses 70 entsprechen . 

Bauvorhaben, deren Energiebilanz durch zusätzliche Maßnahmen darüber hinaus ver­
bessert wird, erhalten den Vorzug. 

7.4 . Wohnungsstandard 
Die Wohnungen sollen hinsichtlich Größe und Grundrissgesta ltung so errichtet werden, 
dass sie den Wohnungsbedarf des unter Nummer Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. genannten Personenkre ises erfüllen. Si~ müssen ferner ent­
sprechend der erteilten Bauerlaubnis Ul)d den von der Baugenehmigungsbehörde ge­
nehmigten Bauplänen errichtet werden und sollen den heute ublichen Ausstattungs-
standard von Neubauwohnungen aufweisen. · 
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Alle Wohnungen sollen im Sinne .der Technischen Baubestimmungen (Breml TB) vom 
7. September 2015 (Brem.ABI. S. 1138) gern. Anlage 7.3/2 nach DIN 18040-2 barriere­
frei sein . 

Weitergehende Anforderungen an einzelne Wohnungen für eine uneingeschränkte 
Rollstuhlnutzung sollen in die Planung einbezogen werden. 

7.4.1 · Wohnungsgrößen 
Für die Berechnung der Wohnfläche ist die Wohnflächenverordnung (WoFIV) vom 
25. November 2003 (BGBI. 1 S. 2346) in der jeweils geltenden Fassung maßgebend. 

Die Wohnungen sollen grundsätzlich folgende Wohnungsgrüßen nicht überschreiten: 

zulässige Wohü'flaohe iri m2 
· 

j '/F'" ,. 
j , 1

,) • 4 u, . . 
Anzahl derPersonen/ Zimmer '"/ . Reiq,i ~ßäq~1r Geschoss- ,('I 
Haushaltstyp wohnu11_g~bau i ./1 r , . 

1 d' 
1 r#. t I~! · 11,'lh . •, II H ,, . '/, H 

1 Person/1 ~Zimmer-Appaitement 1 25 b' 3Ö1 
'1" '~ ''i!· 1fH1 Wi1 !ff·" 

.· lS 1,h ij_ ,1/1 ·•,. ---
1 t Ir, . . //1; ;,, 1 "I ,, . ' 

1 Pe1;son 2 ü~ '',I// 1i60 ,, ~\ ---
ij ,q "') p·rn , '! 

" r, V . ~H· 
2 Personen _2:f\'I' ,. , 60 '1~itfli#)' u ---

/!1 h 

2 Personen (alleinerziehend mit 1 · .• ,·, tB ' F\ 70') ,:,, ,ufl,J, ~· j/1 / JI ---
' j !/ ', '// ' j' V Kind) ,,f / ,,· ' d 'i .~ .o'' . ., .~ ,, m I'/'• jll9w ff/ II I / 11 lJ tll 

)1 \1 h, ,, H ~- ., . l'Ji' ,: .. 

3 Personen 1 1/1 :y 1'/ '//.j ~) 75 110 
3 .. , 'lt //{ {y' 'P! 
'i H r ff. .,,.h .11 / 

4 Personen 
,'/' ·•t;J 'ri ',1 h ·rr 85 125 4 /11 ,, 'r ., 11, i •f ,/ 
''! 'h ;;'. /1/•i•·~. ' 

•,1- }!;,_ 1,1 $1 1 ' 1 ~- ,, 

5 Personen U 'H # 11 
11, j 'rv 5 95 140 ,, ll· ,, 1 , *H . 

9)1)11 . '#~ 1 J·, .,: ' 1 1 1 :, 

je weitere Per&~h, ,d; u ,,. 'In 1 10 10 
. , r,. 1, ~UI 11, f" )' 

· . IL~··1i"~ it -1 1 l ". 
• II ' 1; " 

Dabei ,s1Jlf-Ml1j~~~ Pt fi~0ri eines Haushaltes ein Raum ausreichender Größe vorhan-
den sei~. #,~,1 •I :ßh . .. . 

1 q p /i' > 'l ' . 

1~2.i_~~ ~tApparte 'Jl~rits solle_~ ~ie Möglic~keit bieten, einen ei~e~ständige _~ ~au~halt 
zu.~fuhren ~ )yorau~.setzung dafur 1st, dass eine angemessene Mobllerung mogllch 1st . 
sov!,i~ eine18KTuMll (~.B. Pantry) mit Kochgelegenheit, Kühlschrank und Spüle eingebaut 

{#III , I'#" 
" 1//k ':, i1 werden kann . 

. .. 4 µ,lf! J '" 
1 

W\1t 
":; II /1,. '1ilf' 

., !J! rP. '1 lj'i' 

Ein~ Ö~t rschreitung der Flächengrenzen ist zulässig, soweit zur Berücksichtigung _be­
sonderer persönlicher Bedürfnisse des künftigen Mieters im Einzelfall (z.B. Menschen 
mit Behinderung) zusätzliche Wohnfläche erforderlich ist. 

Ein Einbettkinderzimmer soll in der Regel ni_cht kleiner sein ais 1 0 m2
• Eine Vier­

Personen -Wohnung soll mit zwei getrennten Kinderzimmern versehen sein. Bei Woh­
nungen ab 5 Personen sind Zweibettzimmer mit einer Größe ab 14 m2 zulässig . 

7.4.2 Gebäudeplanung 
Die Planung von. Gebäuden soll eine wirtschaftliche Baudurchführung ermöglichen ; die 
sich. aber nicht nachteilig auf den Wohnwert auswirken darf . Dabei sind wirtschaftliche 
Hausformen und Grundrisse zu wählen . Kostensenkende Bauausführungen sollen 
nicht zu Lasten eines wirtschaftlichen Energie- und Wasserverbrauchs erfolgen . 
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